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1 Einleitung und Berichtsauftrag

Der vorliegende Landeskinderschutzbericht ist Ergebnis eines intensiven, ressort-
ubergreifenden, multiprofessionellen und interdisziplinaren Austausch- und Arbeits-
prozesses und spiegelt somit das Grundverstandnis eines gelingenden Kinderschut-
zes in Schleswig-Holstein wider.

Kinderschutz ist nur dann gelingend, wenn die Akteure und Akteurinnen der ver-
schiedenen Hilfesysteme im Sinne des Kindeswohls zusammenarbeiten. Hierzu ge-
hort der standige fachliche Austausch Uber Zustandigkeitsgrenzen und die verschie-
denen sozialrechtlichen Grundlagen hinweg.

Es ist zentrale Aufgabe einer jeden Gesellschaft, bestmogliche Rahmenbedingungen
fur das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu schaffen. Dabei steht der Blick
auf die Gewahrleistung des Kindeswohls im Vordergrund sowie die damit zusam-
menhangenden Fragen:

¢ Was dient dem Kindeswohl?

e  Welche Strukturen, Regeln, Verfahren und Prozesse vermindern das Risiko
einer Kindeswohlgefahrdung und welche benétigt eine Gesellschaft, um angemes-
sen auf vorhandene Kindeswohlgefahrdungen zu reagieren?

e Was macht guten Kinderschutz aus?

Rechtliche Grundlage des Berichts ist das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes
von Kindern und Jugendlichen in Schleswig-Holstein — Kinderschutzgesetz (KiSchG
SH) (vgl. auch Abschnitt 3.3). Dort heil3t es in § 14 Abs.1: ,Die Landesregierung legt
dem Landtag alle funf Jahre einen Bericht zur Situation von Kindern und Jugendli-
chen bei Gefahren fur ihr kdrperliches, geistiges oder seelisches Wohl vor. Der Be-
richt soll neben einer Situationsanalyse eine Darstellung der Umsetzung des Geset-
zes in Schleswig-Holstein sowie Vorschlage zur Verbesserung und Weiterentwick-
lung des Kinderschutzes in Schleswig-Holstein enthalten.*

Gemal § 14 Abs. 2 KiSchG SH wurde der Bericht unter Berucksichtigung der Exper-
tise aus Fachpraxis und Fachwissenschaft im Kinderschutz erarbeitet.

Zur Erarbeitung der Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes in
Schleswig-Holstein wurde ein multipofessioneller und interdisziplinarer Fachbeirat
nach den Vorgaben von § 14 Abs. 2 KiSchG SH einberufen.

Die Empfehlungen des Fachbeirates bilden gem. § 14 Abs. 2 KiSchG SH ein eigen-
standiges Kapitel (Kapitel 9) im Bericht in dem Sinne, dass sie allein auf den gemein-
samen Arbeitsergebnissen der benannten Mitglieder des Fachbeirates basieren.

Sie geben ausschlieflich die Bewertung und fachliche Positionierung des Fachbeira-
tes wieder und richten sich an die zustandigen Ressorts der Landesregierung sowie
an die Fachpraxis in den verschiedenen Handlungsfeldern des Kinderschutzes.

In jedem Handlungsfeld und in jedem der entsprechenden Ressorts und Zustandig-
keitsbereiche auf Landesebene wird geprift werden, in welchem Rahmen und Um-
fang und in welcher Art und Weise auf diese Empfehlungen eingegangen werden
kann, sofern entsprechende Einflussmdglichkeiten und Voraussetzungen vorliegen.
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Die Empfehlungen des Fachbeirates sind Grundlage fur die fachpolitische Debatte,
die im Kinderschutz in Schleswig-Holstein kontinuierlich weitergefuhrt werden soll.
Die Landeskinderschutzberichterstattung tragt somit maf3geblich dazu bei, dass die
bestehenden Strukturen, Regeln, Verfahren und Prozesse regelmafig auf den Prif-
stand gestellt werden und Perspektiven flr Veranderungen und Weiterentwicklungen
im Kinderschutz geschaffen werden. Der Landeskinderschutzbericht beschreibt ei-
nerseits die ,Ist-Situation“ und formuliert andererseits Handlungsbedarfe. Der Bericht
ermdglicht so eine kontinuierliche und fachlich basierte Auseinandersetzung darlber,
ob bereits getroffene, laufende oder auch geplante MaRnahmen im Kinderschutz in
die richtige Richtung weisen oder ob fachliche und strukturelle Anpassungen vorge-
nommen werden mussen.

Die Empfehlungen des Fachbeirates werden im Rahmen des fur November 2026
geplanten Kinderschutz-Gipfels der Landesregierung Schleswig-Holstein aufgegrif-
fen. Sie bilden somit die fachliche Grundlage flr die qualitats- und bedarfsgerechte
Weiterentwicklung der bestehenden Strukturen im Kinderschutz in Schleswig-Hols-
tein.

Die Landesregierung Schleswig-Holstein bedankt sich herzlich bei den Mitgliedern
des Fachbeirates fur die intensive Unterstitzung der Berichterstattung und die Erar-
beitung der Empfehlungen:

e Sonja Braschwitz, Jugendamt Neumunster
e Anselm Bro3kamp, Der Kinderschutzbund LV Schleswig-Holstein

e Prof. Dr. Carmen Hack, HAW Kiel, Fachbereich Soziale Arbeit und Kindheits-
padagogik

o Stefanie Hellriegel, Jugendamt Schleswig-Flensburg

e André Holling-Wollmann, Landesarbeitskreis Schulsozialarbeit

e Heike Holz, PETZE - Institut fir Gewaltpravention gGmbh

o Katrin Hufnagel, Amtsgericht Kiel

¢ loana Klopf, Fachdienst Gesundheitsdienste Kreis Rendsburg-Eckernforde

e Svenja Langemack, Landesvereinigung fur Gesundheitsforderung in Schles-
wig-Holstein e.V.

e Dennis Ludewig, Landesarbeitsgemeinschaft fir Erziehungsberatung Schles-
wig-Holstein e.V.

e Mathias Pliesch, Landesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren in
Schleswig-Holstein

o Stefanie Rieger, Landes - Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverban-
de in Schleswig-Holstein e.V.

e Esther Réskamp, Serviceagentur Ganztagig lernen
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e Dr. med. Ralf van Heek, Berufsverband der Kinder- und Jugendarzt*innen
e.V., LV Schleswig-Holstein

e Zoe, Delegierte der Kinder- und Jugendvertretung Schleswig-Holstein, be-
gleitet von Rebecca Schoemer, LAG.Parti e.V.

1.1 Struktur und Aufbau des Berichtes

Von grofRer Bedeutung fur die Erfassung und Abbildung der wichtigsten Aspekte im
Kinderschutz und die Beantwortung der eingangs gestellten Fragen, ist die Verstan-
digung uber die begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen im Kinderschutz wie
sie im Kapitel 2 des vorliegenden Berichtes erfolgt.

In Kapitel 3 werden die unterschiedlichen und in verschiedenen Handlungsfeldern
und Rechtsraumen angesiedelten rechtlichen Grundlagen im Kinderschutz ausge-
fuhrt. Es wird deutlich, wie umfassend die rechtlichen Grundlagen im Kinderschutz
ausgestaltet sind und wie viele verschiedene Handlungsfelder und fachliche Bereiche
kinderschutzrelevante Aspekte berlhren.

Kapitel 4 nimmt die Umsetzung der Empfehlungen der vorangegangenen Landeskin-
derschutzberichterstattung in den Blick (vgl. DS 19-03802). Die Ausflihrungen ver-
deutlichen, in welchen Handlungsfeldern der Kinderschutz erfolgreich weiterentwi-
ckelt werden konnte, gleichzeitig aber auch, wo weitere Anstrengungen auf Landes-
und kommunaler Ebene notwendig sind.

Kapitel 5 widmet sich ausgewahlten Daten- und statistisch orientierten Darstellungen
kinderschutzrelevanter Entwicklungen im Berichtszeitraum seit der letzten Landes-
kinderschutzberichterstattung. In den Blick genommen werden ausgewahlte erziehe-
rische Hilfen, die Entwicklung der Inobhutnahmen und die Mitteilungen tber den Ver-
dacht auf Kindeswohlgefahrdung gem. § 8a SGB VIII. Des Weiteren werden kinder-
schutzrelevante Entwicklungen betrachtet, die sich in der polizeilichen Kriminalstatis-
tik abbilden sowie die Statistik zum verbindlichen Einladungswesen zu den Friher-
kennungsuntersuchungen gem. § 7a GDG.

Es handelt sich um eine rein deskriptive Darstellung, da die Zahlen keine Auskunft
uber die Ursachen der abgebildeten Entwicklungen liefern. Gleichwohl kbnnen auf
Grundlage der Zahlen naheliegende Vermutungen geaul3ert werden. Grundsatzlich
konnen die statistischen Befunde als Indikator fur bestimmte Entwicklungen verstan-
den werden und dienen der notwendig zu erfolgenden Debatte Uber die Grinde und
moglichen Erklarungen. Aus Sicht der Landesregierung wirft in erster Linie der deutli-
che Anstieg der Anzahl von Mitteilungen nach § 8a SGB VIII (Verdacht auf Kindes-
wohlgefahrdung) nach den Pandemiejahren Fragen auf, die einer naheren Befas-
sung und Einordnung bedurfen.

Die einerseits vorhandene Unbestimmtheit und andererseits existierende Vielfalt der
Erscheinungsformen von kindeswohlgefahrdenden Situationen und kinderschutzrele-
vanten Fragestellungen erzeugt einen umfangreichen Beratungsbedarf auf Seiten
aller Beteiligten, insbesondere betroffener Personen in den Familien und auf Seiten
der Fachkrafte.
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Kapitel 6 befasst sich mit den in Schleswig-Holstein vorhandenen Beratungsstruktu-
ren im Kinderschutz. Dabei liegt der Fokus auf Tragern im Bereich Beratung und Pra-
vention, die einen Uberregionalen Wirkungskreis haben. Hier sei betont, dass der
Landesregierung bewusst ist, dass ein Grof3teil des Beratungsbedarfes durch lokal
oder regional agierende Trager und Einrichtungen erfolgt.

Kapitel 7 widmet sich der Situation in den stationaren Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe in Form eines Problemaufrisses und kennzeichnet die aktuellen Heraus-
forderungen in diesem Handlungsfeld, die vom Fachbeirat als unmittelbar kinder-
schutzrelevant bewertet werden.

Kapitel 8 nimmt die Umsetzung ausgewahlter' gesetzlicher Grundlagen im Kinder-
schutz in den Blick. Dabei liegt der Fokus auf der Umsetzung der Frihen Hilfen, den
Regelungen zu Kooperation und Vernetzung im Kinderschutz, der Umsetzung des
gesetzlichen Fortbildungsauftrages sowie der Etablierung von Schutzkonzepten.

Das Kapitel weist einige Uberschneidungen mit anderen Kapiteln auf, insbesondere
bei den Querschnittsthemen Kooperation und Vernetzung sowie Fortbildung und
Qualifizierung und den Themen, zu denen Empfehlungen im vorangegangenen Lan-
deskinderschutzbericht ausgesprochen wurden. Aus Grunden der gewahlten und mit
dem Fachbeirat abgestimmten Berichts- und Kapitelstruktur, wurden diese Uber-
schneidungen beibehalten, da sonst die Lesbarkeit beeintrachtigt und die inhaltlichen
Zuordnungen unubersichtlich geworden waren.

Das Kapitel 9 enthalt die Empfehlungen des Fachbeirateszur Weiterentwicklung des
Kinderschutzes in Schleswig-Holstein, welche die Landesregierung zur Kenntnis ge-
nommen hat.

Abschliel3end erfolgt eine Schlussbemerkung der Landesregierung.

'Die Auswahl wurde gemeinsam mit dem Fachbeirat gem. §14 Abs. 2 KiSchG SH abgestimmt.
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2 Kinderschutzverstiandnis? — Begriffe und Definitionen

Dass Kinder schutzbediirftig sind, dass sie vor Gefahren, Gewalt und Missbrauch
geschutzt, vor Vernachlassigung bewahrt und ihre Rechte auf eine gesunde und for-
derliche Entwicklung gesichert werden mussen, ist in Deutschland gesetzlich veran-
kerter Konsens. Angesichts aktueller gesellschaftlicher und politischer Entwicklun-
gen, welche durch ein Erstarken rechtspopulistischer und anti-emanzipatorischer
Krafte und angespannte offentliche Haushalte gekennzeichnet sind, muss dieser
Konsens auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen verteidigt werden.
Kinderschutz, das heil3t die Wahrnehmung der Aufgabe, Kinder zu fordern, ihre Per-
sonlichkeit zu starken und sie vor Gefahren fur ihre Entwicklung zu schutzen, spielt
sich auf verschiedenen Ebenen ab. Es ist zunachst in erster Linie Aufgabe der Fami-
lie und damit der verantwortlichen Eltern. Zudem ist es auf einer weiteren Ebene eine
Aufgabe der die Familien umgebenden Systeme, das heil3t der Gemeinden, der Ein-
richtungen der frihkindlichen Bildung und Betreuung, der schulischen und aul3er-
schulischen Bildung und insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe. Dabei ist der
Einbezug sozialraumlicher Strukturen, wie z.B. nachbarschaftlicher Mdglichkeiten
und Angebote sowie die Sensibilisierung und Aufmerksamkeit fur die Belange von
jungen Menschen von grofRer Bedeutung.

In den benannten Systemen werden Probleme innerhalb von Familien ggf. erkannt
und es bestehen Reaktions- und Handlungsmaoglichkeiten und Verpflichtungen, mog-
lichen Gefahrdungssituationen zu begegnen. Dartber hinaus kommt die gesamtge-
sellschaftliche Verantwortung zum Tragen: Die Lebensverhaltnisse von jungen Men-
schen und Familien sollen in jeder Hinsicht, z.B. 6konomisch oder bildungsbezogen,
so gestaltet werden, dass Rahmenbedingungen geschaffen oder erhalten werden,
die Familien unterstitzen und junge Menschen fordern.

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen und die Gewahrleistung des Kindeswohls
ist daher als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten und muss im Rahmen
einer Verantwortungsgemeinschaft aller beteiligten Akteurinnen und Akteure - Leis-
tungsanbietende, Dienste, Einrichtungen und Behdrden - sichergestellt werden.

Als zentrale Akteurin innerhalb dieser Verantwortungsgemeinschaft hat die Kinder-
und Jugendhilfe die grundlegende Aufgabe, das Recht der Kinder auf Férderung ih-
rer ,Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfahigen Personlichkeit” dadurch zu verwirklichen, dass sie dazu beitragt ,posi-
tive Lebensbedingungen flr junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder-
und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen® (§ 1, Abs. 3, 4 SGB
VIII).

So sind zum einen alle Hilfen, Angebote und Unterstitzungsleistungen darauf auszu-
richten, Gefahrdungen fur Kinder und Jugendliche nicht entstehen zu lassen.

2 Kinderschutz im Sinne des vorliegenden Berichtes ist grundsétzlich abzugrenzen von Fragestellungen des erzieherischen
Kinder- und Jugendschutzes gem. §14 SGB VIIl. Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind nicht Inhalt des
vorliegenden Berichtes, z.B. Regelungen zu Alkoholverboten oder Suchtpravention im Sinne des Jugendschutzgesetzes.
Gleichwohl gibt es Uberschneidungen mit Themen des Kinderschutzes im Sinne des vorliegenden Berichtes, z.B. in Hinblick
auf den Schutz vor Gewalt und Gefahrdungen im digitalen Raum.
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Dies umfasst auch alle Mallnahmen und Strukturen, die der Pravention dienen, z.B.
im Rahmen der Frihen Hilfen (vgl. Abschnitt 8.1) oder auch die Jugendarbeit nach §
11 SGB VIII, und folgt einem breitem Kinderschutzverstandnis, welches einem wert-
gebundenen, normativen Leitbild einer gelingenden Kindheit und einer Vorstellung
davon folgt, welche Bedingungen gegeben sein missen, damit Kinder und Jugendli-
che gut aufwachsen kénnen.

Zum anderen geht es darum, Kindeswohlgefahrdungen abzuwenden und bei auftre-
tenden Fallen schnell und mit angemessenen Mallnahmen zu reagieren und das Kin-
deswohl wieder sicherzustellen.

Korrespondierend mit den benannten Betrachtungsebenen und Perspektiven im Kin-
derschutz kann man einerseits von einem breiten, infrastrukturellen und inhaltlichem

Verstandnis von Kinderschutz sprechen und andererseits von einem engeren, einzel-
fallbezogenen, individuellem Kinderschutzverstandnis.

Beide Perspektiven bilden sich in den gesetzlichen Grundlagen ab, die rahmenge-
bend und handlungsleitend fur die Fachkrafte in der Kinder- und Jugendhilfe und der
angrenzenden Hilfesysteme in Schleswig-Holstein sind (vgl. auch Kapitel 3 zu den
gesetzlichen Grundlagen im Kinderschutz).

Das Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein als auch die entsprechenden kinder-
schutzrelevanten Regelungen im SGB VIII umfassen einerseits Aufgaben, die grund-
satzlich dem Kindeswohl dienen und praventiv wirken, um Kinderschutzfalle bzw.
Falle von Kindeswohlgefahrdungen zu vermeiden. Hierzu zahlen z.B. die Frihen Hil-
fen (vgl. auch Abschnitt 8.1), bedarfsgerechte und inhaltlich vielfaltige Fortbildungs-
und Qualifizierungsmalnahmen fur Fachkrafte in der Kinder- und Jugendhilfe und
angrenzender Hilfesysteme (Gesundheitswesen, Frihférderung) sowie in den Schu-
len und im Bereich der frihkindlichen Bildung und Erziehung, als auch die Entwick-
lung und Etablierung von praventiven Schutzkonzepten fur Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe sowie in der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIl — der Pflegekinderhil-
fe.

Andererseits sind konkrete und einzelfallbezogene Verfahren und Prozesse im Falle
von Kindeswohlgefahrdungen bzw. im Falle eines Verdachts auf Kindeswohlgefahr-
dung gesetzlich geregelt, zentral in § 8a SGB VIl (Schutzauftrag bei Kindeswohlge-
fahrdung).

Zudem bildet sich die notwendige Verantwortungsgemeinschaft verschiedener ge-
sellschaftlicher Akteure und Akteurinnen bei der Erflllung der Aufgaben zur Sicher-
stellung des Kinderschutzes in den gesetzlichen Grundlagen ab, so im Kinderschutz-
gesetz Schleswig-Holstein in § 8 (Netzwerke im Kinderschutz) und § 12 (Kooperati-
onskreise im Kinderschutz) als auch im Bundeskinderschutzgesetz. So sind nach § 4
des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) weitere Ak-
teure und Akteurinnen und Dienste bzw. Einrichtungen benannt, die in den Schutz-
auftrag eingebunden sind. Die Regelung umfasst explizit die Berufsgeheimnistrager
und -tragerinnen, wie z.B. Arzte und Arztinnen, weitere Angehdérige der Heilberufe
und Psychologen und Psychologinnen, verschiedene Beratungsstellen oder Lehrper-
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sonal an Schulen. Gem. § 8b SGB VIII haben alle Personen, die beruflich mit Kin-
dern und Jugendlichen zu tun haben, Anspruch auf Beratung durch eine soweit er-
fahrene Fachkraft im Kinderschutz und sind somit Beteiligte bei der Erfullung des
Schutzauftrages der Kinder- und Jugendhilfe.

So umfassend und differenziert die gesetzlichen Grundlagen im Kinderschutz ausge-
staltet sind (vgl. Kapitel 3), so schwierig ist es, Kindeswohl und Kinderschutz eindeu-
tig und klar abgegrenzt zu definieren.

Dem breiten und grundsatzlich an einem positiven Begriff des Kindeswohls ausge-
richteten Kinderschutzverstandnis folgend, ist alles, was dem Kindeswohl dient, auch
Kinderschutz. Dieses Kinderschutzverstandnis ist werte- und leitbildgebunden und
unterliegt grundsatzlich der Wandlung und Entwicklung gesellschaftlicher Normen
und Werte. Diese Normen und Werte brechen sich an gesellschaftlichen Realitaten,
z.B. ungleichen Lebensbedingungen und ungleich verteilten Ressourcen und Risiken
des Aufwachsens.

Aufgrund dieser ungleichen Verteilung ist oftmals ein enges Verstandnis von Kinder-
schutz handlungsleitend. Bei diesem geht es um Hilfe in Krisensituationen, wenn das
Kindeswohl in einer Familie potenziell gefahrdet ist und ggf. Intervention in Situatio-
nen, wenn eine Kindeswohlgefahrdung akut festgestellt werden kann.

Es ist aber ein weitgehender fachlicher Konsens daruber festzustellen, dass sich Kin-
derschutz gerade nicht allein auf die Abwehr von Gefahren reduzieren lasst oder auf
die Arbeit der Fachkrafte in akuten Krisensituationen, wenn eine Kindeswohlgefahr-
dung vermutet wird oder bereits eingetreten ist.

Dies flhrt zu der Frage, wie weit oder eng die Aufgaben im Kinderschutz verstanden
werden sollen. Schnell weitet sich der Fokus auf viele unterschiedliche und in der
Regel komplexe Bedingungen fur die Gewahrleistung des Kindeswohls, je nachdem
uber welche Aspekte hierbei gesprochen wird — z.B. um die Abwehr korperlicher Ge-
fahren und Risiken, Aspekte der seelischen Gesundheit, Beteiligungsrechte der jun-
gen Menschen, Aspekte und Problemlagen im Zusammenhang mit Diskriminierung
oder um praventive Malknahmen fur Familien mit kleinen Kindern.

Es kommen die verschiedenen Hilfesysteme und Handlungsfelder in den Blick, die in
einem modernen und umfassenden Kinderschutzverstandnis zusammenwirken mus-
sen und es geht immer um die aktive Gestaltung von férderlichen Bedingungen fir
das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sowie um deren Partizipation an der
Gestaltung ihrer Lebenswelt.

Zudem stellte bereits der erste Landeskinderschutzbericht Schleswig-Holstein (DS
17/0382) fest, dass Kinderschutz sich immer in einem ambivalenten Verhaltnis von
Hilfe und Kontrolle bewegt. Es geht einerseits um die Férderung und Unterstitzung
von Eltern, Fachkraften und Aufsichtspersonen bei ihren Aufgaben der Bildung, Er-
ziehung sowie der Forderung von Kindern. Andererseits muss Kinderschutz auch als
Aufgabe verstanden werden, rechtzeitig und sorgfaltig die Einhaltung von Mal3staben
fur das kindliche Wohlbefinden durch alle an der Kindererziehung Beteiligten zu
uberwachen und zu kontrollieren.
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Kinderschutz ist damit einzuordnen in das die Kinder- und Jugendhilfe generell kenn-
zeichnende Verhaltnis von Hilfe und Kontrolle, Angeboten und Intervention.

In der Regel richtet sich die Praxis im Kinderschutz an den Gefahrdungen des Kin-
deswohls aus. Es geht einerseits um die praventive Vermeidung und andererseits die
intervenierende Bearbeitung von Kindeswohlgefahrdung — der Fokus der Mal3nah-
men im Kinderschutz lasst sich somit enger stellen. Es kommt dazu, dass nicht die
vielfaltigen und komplexen Aspekte eines positiv zu bestimmenden Kindeswohls im
Blickfeld stehen, sondern die individuellen Lebensumstande von Familien, konkrete
Gefahren aufgrund problematischer Verhaltensweisen von Eltern und Familienange-
hdriger oder anderer Erwachsener, z.B. Betreuungsfachkrafte in Einrichtungen, die
das Kindeswohl gefahrden kdnnen, sind Anlass zum Handeln. Die Einnahme dieser
Perspektive darf aber nicht dazu fuhren, dass die Forderung des Kindeswohls in al-
len Lebensbereichen aus dem Blick gerat und gewissermalden die Verhinderung ei-
ner Kindeswohlgefahrdung - z.B. einer kdrperlichen Schadigung oder Misshandlung -
gleichgesetzt wird mit der Aufrechterhaltung des Kindeswohls.

Eine weit gestellte Kinderschutzperspektive hat eine erhdhte Sensibilisierung und
Aufmerksamkeit auf das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen zur Folge.
Diese erhohte Aufmerksamkeit und Sensibilisierung fihrt auch zu einer grof3eren
Anzahl an Fallen, in denen eine Kindeswohlgefahrdung vermutet wird. In diesem Zu-
sammenhang ist es wichtig, zwischen einem Verdacht auf Kindeswohlgefahrdung
und einer vorhandenen bzw. eingetretenen Kindeswohlgefahrdung zu unterscheiden.

Das Beschriebene charakterisiert den Kinderschutz als klassische Querschnittsauf-
gabe, deren Erfullung multiprofessioneller und interdisziplinarer Expertise bedarf.
Ebenso flihren die beschriebene Vielschichtigkeit und komplexen Bedingungsgefiige
im Kinderschutz zur Notwendigkeit definitorischer Beschrankungen und klarer begriff-
licher Grenzziehungen.

2.1 Definition Kindeswohl und Kindeswohlgefahrdung

2.1.1 Kindeswohl

Maywald setzt fur eine positive Definition von Kindeswohl folgende Merkmale in den
Fokus: ,Ein am Wohl des Kindes (Best Interest of the Child) ausgerichtetes Handeln
ware demzufolge dasjenige Handeln, das die an den Grundbedurfnissen und Grund-
rechten von Kindern orientierte jeweils am wenigsten schadigende Handlungsalter-
native wahlt.“ (Maywald 2012, S. 104)

Hieraus abgeleitet, setzt sich das Wohl des Kindes im Sinne einer positiven Bestim-
mung aus einem Konglomerat an Bedurfnissen und Rechten zusammen (vgl. May-
wald 2002):

Grundbediirfnisse nach Fegert (2002) von Kindern sind demnach:
e Liebe, Akzeptanz und Zuwendung
e Stabile Bindungen
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e Ernahrung und Versorgung

e Gesundheit

e  Schutz vor Gefahren von materieller und sexueller Ausbeutung

e  Wissen, Bildung und Vermittlung hinreichender Erfahrungen
oder nach Brazelton & Greenspan (2002):

e bestandige und liebevolle Beziehungen

e korperliche Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation

e Erfahrungen, die auf individuelle Unterschiede zugeschnitten sind
e entwicklungsgerechte Erfahrungen

e Grenzen und Strukturen

e stabile, unterstiitzende Gemeinschaften und kulturelle Kontinuitat
e sichere Zukunft fur die Menschheit.

Die grundlegenden Rechte von Kindern sind in der UN-Kinderrechtskonvention im
Sinne von Mindeststandards aufgestellt. Hier sind Kinder als Trager von Grundrech-
ten, Schutzrechten, Férderrechten und Beteiligungsrechten definiert, um ,die Wirde,
das Uberleben und die Entwicklung aller Kinder auf der Welt sicherzustellen* (May-
wald 2002). Im Jahr 1992 hat die Bundesrepublik Deutschland die UN-Kinderrechte
ratifiziert, d.h. bestatigt. Sie gelten daher auch als Grundlage fir die Kinder- und Ju-
gendhilfe und als relationale Grof3e in Bezug auf die Befassung mit Kindeswohlge-
fahrdung (vgl. Kapitel 3).

Ziegenhain und Fegert ordnen die benannten Grundbedurfnisse von Kindern den
verschiedenen Artikeln der UN-Kinderrechtskonvention zu (vgl. Ziegenhain/Fegert
2014) und verdeutlichen so, dass es sich um weltweit anerkannte Rechte und zentra-
le Prinzipien handelt.

2.1.2 Kindeswohlgefahrdung

Eine Kindeswohlgefahrdung ist ,eine gegenwartige in einem solchen Male vorhan-
dene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schadigung mit
ziemlicher Sicherheit voraussehen lasst* (BGH FamRZ 2017 285).

Zum Begriff der Kindeswohlgefahrdung selbst ist festzustellen, dass hier an keiner
Stelle rechtlich definiert ist, was unter dem Begriff konkret zu verstehen ist — es han-
delt sich demnach um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Es ist damit kein beobacht-
barer Sachverhalt oder eine Tatsachenbeschreibung, sondern ein rechtliches und
normatives Konstrukt, welches eine Auslegung immer im Einzelfall zwingend notwen-
dig macht. Die Feststellung, ob eine Kindeswohlgefahrdung vorliegt, basiert auf einer
fachlichen Risikoeinschatzung und einer Prognose (vgl. Schone 2023).

Das bedeutet, dass:

» die Gefahr einer Gefahrdung des Kindes gegenwartig gegeben sein muss.
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* die gegenwartige Schadigung akut sein muss.

« Die Schadigung sich mit ziemlicher Sicherheit vorhersehen lasst, sofern sie
noch nicht eingetreten ist.

Demnach sind zwei Voraussetzungen zu verzeichnen:

» Die Beeintrachtigung des Kindeswohls durch ein bestimmtes Verhalten oder
Unterlassen;

» Die nachhaltig negative Wirkung (= korperliche, geistige oder seelische Scha-
digung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen) dieses Verhaltens/Unter-
lassens.

Die Feststellung einer Kindeswohlgefahrdung geschieht somit aufgrund einer fachli-
chen und rechtlichen Bewertung der Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen in
Bezug auf:

» mdgliche Schadigungen, die die Kinder in ihrer weiteren Entwicklung aufgrund
dieser Lebensumstande erfahren konnen;

» die Erheblichkeit der Gefahrdungsmomente (Intensitat, Haufigkeit und Dauer
des schadigenden Einflusses) bzw. die Erheblichkeit des erwarteten Scha-
dens;

» den Grad der Wahrscheinlichkeit (Prognose) eines Schadenseintritts (Es geht
um die Beurteilung zukunftiger Einflisse, vor denen das Kind zu schitzen ist);

» die Fahigkeit der Eltern(teile), die Gefahr abzuwenden bzw. die zur Abwen-
dung der Gefahr erforderlichen Mal3nahmen zu treffen;

» die Bereitschaft der Eltern(teile), die Gefahr abzuwenden bzw. die zur Abwen-
dung der Gefahr erforderlichen Malihahmen zu treffen. (vgl. Schone 2023)

Wichtig ist hier zu differenzieren zwischen dem Tatbestand einer sogenannten laten-
ten und einer akuten Kindeswohlgefahrdung?® (vgl. auch Kapitel 5). Diese beiden Tat-
bestande mussen zudem unterschieden werden von einem Verdacht auf Kindes-
wohlgefahrdung, der in der Regel durch eine Mitteilung an das Jugendamt gedul3ert
wird. Erst nach einer solchen Mitteilung erfolgt die Prifung und Gefahrdungsein-
schatzung durch das Jugendamt. In nicht wenigen Fallen gibt es entsprechende Mit-
teilungen an die Jugendamter, ohne dass sich der Verdacht auf Kindeswohlgefahr-
dung bestatigt. (vgl. auch Kapitel 5).

Von einer latenten Kindeswohlgefahrdung wird ausgegangen, wenn die Frage nach
der gegenwartig tatsachlich bestehenden Gefahr nicht eindeutig beantwortet werden
kann, aber gewichtige Hinweise auf eine Kindeswohlgefahrdung vorliegen bzw. diese
nicht ausgeschlossen werden konnen. Eine akute Kindeswohlgefahrdung liegt vor,
wenn eine erhebliche Schadigung des korperlichen, geistigen oder seelischen Wohls
des Kindes oder Jugendlichen bereits eingetreten ist oder mit ziemlicher Sicherheit

%In der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik werden die Ergebnisse der Gefahrdungseinschatzungsprozesse gem. § 8a
SGB VIIl u.a. anhand der Merkmale akute oder latente Kindeswohlgefahrdung abgebildet.
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zu erwarten ist und diese Situation von den Sorgeberechtigten nicht abgewendet
wird oder werden kann.

Die relative Unbestimmtheit der Begriffe Kindeswohl und Kindeswohlgefahrdung so-
wie die Notwendigkeit konkreter Handlungsorientierungen im Kinderschutz hat in der
Fachwissenschaft und Fachpraxis dazu gefuhrt, dass sich Definitionen fur konkrete
Formen von Kindeswohlgefahrdungen als Orientierung fur die Fachkrafte im Kinder-
schutz durchgesetzt haben.

2.1.3 Formen von Kindeswohlgefahrdung

Fachkrafte benotigen Erkenntnisse und Wissen uber die Gefahrdungsarten, da sich
die Entscheidungen Uber geeignete und notwendige Hilfen, Mallinahmen und Inter-
ventionen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen hieraus ableiten lassen. Es wer-
den ganz allgemein die im Folgenden benannten klassischen Gefahrdungsformen
unterschieden: Kindesvernachlassigung und Kindesmisshandlung, die jeweils weiter
ausdifferenziert werden, und sexuelle Gewalt. Es existieren allerdings eine Reihe von
disziplinar gepragten Begriffen und eine sich daraus ergebene Vielzahl an Definitio-
nen. Exemplarisch wird hier auf die Definitionen von Kindler et al. (2006) zurtckge-
griffen.

Vernachlassigung

Vernachlassigung ist zu verstehen als ,andauerndes oder wiederholtes Unterlassen
fursorglichen Handelns bzw. Unterlassen der Beauftragung geeigneter Dritter mit
einem solchen Handeln durch Eltern oder andere Sorgeberechtigte, das fur einen
einsichtigen Dritten vorhersehbar zu erheblichen Beeintrachtigungen der physischen
und / oder psychischen Entwicklung des Kindes fuhrt oder vorhersehbar ein hohes
Risiko solcher Folgen beinhaltet®. (Kindler 2006c¢)

Psychische Misshandlung

Psychische Misshandlung wird charakterisiert als ,wiederholte Verhaltensmuster der
Betreuungsperson oder Muster extremer Vorfalle, die Kindern zu verstehen geben,
sie seien wertlos, voller Fehler, ungeliebt, ungewollt, sehr in Gefahr oder nur dazu
nitze, die Bedirfnisse eines anderen Menschen zu erflllen®. (Kindler 2006d)

Physische Misshandlung

Unter physischer Misshandlung konnen ,alle Handlungen von Eltern oder anderen
Bezugspersonen verstanden werden, die durch Anwendung von kdrperlichem Zwang
bzw. Gewalt flr einen einsichtigen Dritten vorhersehbar zu erheblichen physischen
oder psychischen Beeintrachtigungen des Kindes und seiner Entwicklung flihren
oder vorhersehbar ein hohes Risiko solcher Folgen bergen. (Kindler 2006e)
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Sexualisierte Gewalt

In den Sozialwissenschaften, der Padagogik oder Psychologie wird jede sexuelle
Handlung, die an, mit oder vor Kindern und Jugendlichen gegen deren Willen vorge-
nommen wird oder der sie aufgrund korperlicher, seelischer, geistiger oder sprachli-
cher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kdnnen, als sexueller Missbrauch
oder sexuelle Gewalt definiert. Der Tater oder die Taterin nutzt dabei seine/ihre
Macht- und Autoritatsposition aus, um eigene Bedurfnisse auf Kosten Minderjahriger
zu befriedigen®.

Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen findet in einem problematischen
Ausmal zunehmend auch im digitalen Raum statt. Die Anzahl der Falle von Herstel-
lung, Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte ist in den letzten
Jahren deutlich angestiegen. Daruber hinaus sind online neue Raume entstanden, in
denen Minderjahrige einerseits Opfer von sexualisierter Gewalt werden kénnen (z.B.
durch Cybergrooming), andererseits aber auch selbst (strafbare) sexuelle Ubergriffe
im Netz begehen (z.B. durch missbrauchliches Sexting, Teilen von Missbrauchsdar-
stellungen). Die damit zusammenhangenden Aspekte mussen bei der begrifflichen
und definitorischen Bestimmung von sexualisierter Gewalt bertcksichtigt werden.
Die einzelnen Merkmale, Auspragungen und Charakteristika einer Kindeswohlgefahr-
dung lassen sich folgendermalien ausdifferenzieren:

Abb. 1: Formen von Kindeswohlgefahrdung

l { Kindeswohlgefahrdung } l
Kindesmisshandlungen Vernachldssigungen
(Handlungen) (Unterlassungen)
L L v Aktiv: wissentliche Handlungsverweigerung
PhySiSChE PSyChiSChE ill?s;iv: .Mangelan Einsicht oder Handlungsmdglichkeiten,
Misshandlung Misshandlung Sexuelle Gewalt Gl [ [
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Kleidung)

Vernachldssigung

Vernachldssigung

Vernachldssigung

/ v

Charakteristika von Kindeswohlgefahrdungen (nach Leeb et al 2008; Kindler et al. 2006; siehe auch Jud 2023 — in Hack 2026.

In der Praxis sind haufig Kombinationen der unterschiedlichen Misshandlungs- und
Vernachlassigungsformen zu finden. Diese Mehrfachbetroffenheit von Kindern und
Jugendlichen muss im Rahmen der Gefahrdungseinschatzung und bei der Prognose
mdglicher Schadigungen unbedingt Bertcksichtigung finden.

Neben dem Wissen uber die unterschiedlichen Formen von Kindeswohlgefahrdun-
gen ist die Kenntnis Uber spezifische Anzeichen und Symptome beim/am Kind/Ju-
gendlichen, die darauf hindeuten kénnen, dass es einem Kind oder Jugendlichen

4 Unabhangige Beauftragte fiir Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2025: Missbrauch definieren: beauftragte-miss-

brauch.de
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nicht gut geht und auf eine mogliche Kindeswohlgefahrdung hindeuten, absolut erfor-
derlich. Mogliche Anzeichen/Symptome fur eine Kindeswohlgefahrdung, so der Kin-
derschutzbund, sind in kérperliche, psychische und kognitive Anzeichen zu unter-
scheiden (siehe Abb.2).

Abb. 2: Symptome einer Kindeswohlgefahrdung

Konkrete Anzeichen und Indikato- Auffélligkeiten in Verhalten und
ren Personlichkeit

Koérperliche Anzeichen und Symptome

Vernachlassigung . Untergewicht ...und/oder psychosomatische
e  vermindertes Wachstum Probleme wie z.B.
e Rickstande in der korperlichen e  diffuse Schmerzzustande
Entwicklung J Schlafstérungen
. hohe Anfalligkeit fur Infekte . Einnassen
. unversorgte Krankheiten . Einkoten
o unzureichende Korperhygiene U Selbstverletzungen

- . . Essstérungen
Kérperliche Ge- o Hamatome an ungewdhnlichen

walt Stellen

o Brandwunden

. Knochenbriiche, die sich Kin-
der nicht selbst (z. B. durch einen
Sturz) zugeflgt haben kdnnen

Sexualisierte Ge- . Verletzungen im genitalen,
walt analen oder oralen Bereich
. Geschlechtskrankheiten

Psychische Anzei- . Selbstunsicherheit ... und/ oder Einschrankungen im:
chen/ . Angst . kindlichen Forschungs-
Symptome e Unruhe drang

. Aggressionen . wenig Interesse, die Welt

. Depressionen zu erkunden

. extreme Scham- und Schuld- ° Angst vor Neuem

gefiihle J Lernen verzégert

. distanzloses Verhalten

Kognitive Anzei- o Sprachstdrungen (z. B.
chen/ Schwierigkeiten, Gehortes, Gesehe-

Symptome nes, Erlebtes sprachlich wiederzu-
geben bzw. Sprachbotschaften zu
entschliisseln)

. Konzentrationsschwierigkeiten
o Wahrnehmungsstdrungen bis
hin zu einer Lernbehinderung

In der Praxis lasst sich haufig eine Kombination dieser Anzeichen bei einem Kind/Ju-
gendlichen feststellen.

-19-



Drucksache 20/4482 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode

3 Gesetzliche Grundlagen im Kinderschutz in Schleswig-Holstein

3.1  Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Das Handlungsfeld des Kinderschutzes ist in Deutschland durch komplexe rechtliche
Regelungen auf Bundes- und Landesebene gepragt. Der Staat, Eltern sowie Instituti-
onen der Kinder- und Jugendhilfe stehen in der Pflicht, die Rechte der Kinder auf der
Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) im Sinne des Kindeswohls um-
zusetzen (Maywald 2019).

Ein zentrales Kinderrecht ist der Schutz vor Gewalt, Vernachlassigung und Miss-
brauch. Hierfur sind gesetzliche Grundlagen und Rahmen zu schaffen, die es ermog-
lichen, dass Kinder und Jugendliche vor Gewalt geschutzt werden, sie ihre Interes-
sen einbringen konnen und die Moglichkeit der Beschwerde erhalten.

1991° trat das SGB VIl in Kraft, das als Artikel 1 des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes (KJHG) auf den Weg gebracht wurde und das Jugendwohlfahrtsgesetz von 1961
abloste. Das SGB VIl ist das zentrale soziale Leistungsgesetz auf dessen Grundlage
Hilfen und Leistungen flr Kinder, Jugendliche und Familien erbracht werden und
Verfahren zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Gewalt gere-
gelt sind.

Von weiterer Bedeutung in der Gesetzgebung zum Kinderschutz sind Entwicklungen,
die als Reaktionen auf konkrete Kinderschutzfalle zu betrachten sind. So wurde 2005
das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) verabschiedet, welches
mit der Einfuhrung des § 8a in das SGB VIl verbindliche Regelungen zum Prozess
der Gefahrdungseinschatzung nach einer Mitteilung an das Jugendamt schaffte und
somit den Schutzauftrag der Jugendhilfe starkte.

Das ,Gesetz zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern
und Jugendlichen in Schleswig-Holstein® (KiSchG SH) war dann eines der ersten
Kinderschutzgesetze auf Landesebene und vor allen Dingen hinsichtlich der Rege-
lungen zur Kooperation und Vernetzung im Kinderschutz beispielgebend fur das
Bundeskinderschutzgesetz, welches 2012 in Kraft trat (vgl. auch Abschnitt 3.5).

Die Evaluation der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes mundete in die
SGB VIlI- Reform, die 2021 mit der Einfuhrung des Kinder- und Jugendstarkungsge-
setz (KJSG) 2021 vorerst abgeschlossen wurde und weitreichende Veranderungen
fur die Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe mit sich brachte (vgl. auch Abschnitt
3.6).

Weitere gesetzgebeberische Bemuhungen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen konzentrieren sich auf die Pravention und den Umgang mit
spezifischen Gewaltformen gegen Kinder und Jugendliche im Kontext von
sexualisierter Gewalt und hauslicher Gewalt. Im Juni 2021 trat das Gesetz zur
Bekampfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Kraft, im Sommer 2025 das
Gesetz zur Starkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen (UBSKM-Gesetz) (vgl. auch Abschnitt 3.7). Berucksichtigung findet der

5 In den neuen Bundeslandern trat das KJIHG bereits am 3.10.1990, dem Tag der deutschen Wiedervereinigung, in Kraft.
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Kinderschutz ebenfalls im Februar 2025 verabschiedeten Gesetz fur ein
verlassliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und hauslicher Gewalt
(Gewalthilfegesetz - GewaltHG) (vgl. auch Abschnitt 3.8.1).

Nachfolgend werden zum einen die gesetzlichen Regelungen und Grundlagen, die
sich explizit mit der Stellung und den Rechten des Kindes im Verhaltnis zu Erwach-
senen und dem Staat befassen und zum anderen die gesetzlichen Grundlagen, die
ausgehend von diesen grundsatzlichen Regelungen den Rahmen flr konkrete Hilfen,
MaRnahmen und Interventionen im Kinderschutz bestimmen, beschrieben.

3.2 Regelungen zur Stellung des Kindes

Die Rechte des Kindes sind in der UN — Kinderrechtskonvention (UN-KRK) verbind-
lich niedergeschrieben und 2010 von der Bundesrepublik Deutschland vorbehaltlos
ratifiziert worden. Ziel der UN-KRK ist ,the best interest of the child“ zu wahren und
zu berucksichtigen. Gedanklicher Ausgangspunkt der Kinderrechtskonvention ist die
Stellung des Kindes als Subjekt und Trager eigener, unveraullerlicher Menschen-
rechte (Maywald 2014, S. 11). Die Kinderrechte beziehen sich auf die Schutz-, For-
der- und Beteiligungsrechte von Kindern, die in den Artikeln 2, 3, 6 und 12 der UN-
KRK enthalten sind. In Artikel 3 Abs. 1 wird der Kindeswohlvorrang bestimmt und
Artikel 19 Abs.1 der UN-KRK verlangt von jedem Vertragsstaat geeignete Mal3nah-
men gegen jede Form kdrperlicher Gewalt vorzuhalten. Auf europaischer Ebene, in
der EU-Grundrechtecharta, sind die Rechte der Kinder in Artikel 24 ebenso niederge-
schrieben.

Nicht explizit enthalten sind die Kinderrechte im Grundgesetz (GG). Im Sommer 2021
ist der wiederholte VorstoR3, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, ge-
scheitert. War das Ziel der Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz noch
expliziter Bestandteil im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition 2021, so findet sich die-
ses Ziel im aktuellen Koalitionsvertrag 2025 nicht wieder. Hingegen werden die
Rechte von Kindern und Jugendlichen in der schleswig-holsteinischen Landesverfas-
sung explizit erwahnt und sind grundlegend fir entsprechende Malinahmen und Be-
mihungen der Landesregierung. Aktuell befindet sich zudem eine Uberarbeitung der
Landesverfassung inklusive einer Starkung der Rechte von Kindern und Jugendli-
chen im parlamentarischen Verfahren des schleswig-holsteinischen Landtags.

Das Elternrecht und die Elternverantwortung bzw. die elterliche Sorge werden in Arti-
kel 6 Abs. 2 und 3 GG bestimmt und beziehen sich auf Rechte, Pflichten sowie
Handlungskonsequenzen.

Eine weitere zentrale Grundlage fur das Handeln im Kinderschutz stellt das Burgerli-
che Gesetzbuch (BGB) dar — insbesondere fur familienrechtliche Fragen aber auch
generell durch die Festschreibung der Definition einer Kindeswohlgefahrdung. Gere-
gelt wird z.B. die rechtliche Beziehung zwischen Kindern und Eltern. So regelt der §
1631 Abs. 2 BGB das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Demnach sind koérperliche
Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwurdigende Mallnahmen in der
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Erziehung unzulassig. Der staatliche Eingriff in die elterliche Sorge wird unter be-
stimmten Bedingungen in § 1666 BGB legitimiert. Wenn die Eltern nicht in der Lage
oder gewillt sind eine Kindeswohlgefahrdung abzuwenden, hat das Familiengericht
Malnahmen zu ergreifen, die dies gewahrleisten.

3.3 Kinderschutzgesetz (KiSchG SH)

Mit dem Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein traten im im April 2008 wichtige Re-
gelungen zur Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Schles-
wig-Holstein in Kraft. Damit war Schleswig-Holstein das erste Bundesland, welches
ein eigenes Kinderschutzgesetz auf den Weg brachte und in zentralen Punkten im-
pulsgebend flr die einige Jahre spater erfolgte Bundeskinderschutzgesetzgebung,
insbesondere das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
war (vgl. auch Abschnitt 3.5). Die zentralen Ziele des Gesetzes liegen darin, eine
verstarkte offentliche Verantwortung fur ein gelingendes Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen zu definieren und eine angemessene Balance zwischen Férderung
und Unterstutzung einerseits und einer notwendigen kontrollierenden Intervention
andererseits zu schaffen. So soll es gelingen Eltern, Kinder und Jugendliche friihzei-
tig zu erreichen, ihnen Hilfen anzubieten und diese wirkungsvoll auszugestalten. Ins-
gesamt umfasst das Gesetz Regelungen flir das gesamte System aus Pravention,
frGhen Hilfen fGr Familien, Fortbildung und Qualifizierung von Fachktraften sowie Ko-
operationsbeziehungen und Interventionsmal3nahmen. Die lokalen Vorbeugungs-,
Versorgungs- und Schutzstrukturen sollen flachendeckend, niedrigschwellig, fruhzei-
tig, vernetzt und integriert weiterentwickelt werden (siehe: Erster Landeskinder-
schutzbericht LT-Drs- 17/382; Zweiter Landeskinderschutzbericht LT-Drs 18/3910).

Das Kinderschutzgesetz in Schleswig-Holstein ist eine tragende Saule zur Weiterent-
wicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Schles-
wig- Holstein, insbesondere auch durch die dem vorliegenden Bericht zugrundelie-
gende Regelung zur Landeskinderschutzberichterstattung in § 14 KiSchG SH.

3.4 Landesverordnung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Ein-
richtungen (Kinder- und Jugendeinrichtungsverordnung - KJVO)

Die Landesverordnung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
(Kinder- und Jugendeinrichtungsverordnung - KJVO) tragt malRgeblich zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach §§
45 ff SGB VIl in Schleswig-Holstein bei. Die KUVO konkretisiert die Anforderungen,
die zur Gewahrleistung des Kindeswohls in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhil-
fe erforderlich sind. Sie legt verbindliche Standards fest, die unmittelbar Einfluss auf
den Schutz der Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen haben. Wesentliche
Schutzmafnahmen der KJVO sind:

Betriebserlaubnis
Trager von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mussen vor der Eroffnung eine
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Betriebserlaubnis gemal § 45 SGB VIII beantragen. Die KJVO konkretisiert die Vor-
aussetzungen in Bereichen wie Personalqualifikation und Raumgestaltung.

Rechte der Kinder und Jugendlichen
Die KJVO sichert den jungen Menschen umfassende Rechte zu, darunter das Recht
auf Beteiligung und Beschwerde gem. § 23 KJVO.

Regelungen zum Kinderschutz

Die KJVO verpflichtet Trager, Schutzkonzepte zu entwickeln, die auch Pravention
von Gewalt und Missbrauch umfassen. Die Trager mussen Verfahren und Mal3nah-
men zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung darlegen.

Aufsicht und Kontrolle

Das Landesjugendamt fuhrt regelmafig Prufungen durch, um die Einhaltung der
Standards zu gewahrleisten. Bei Bedarf sind auch unangemeldete Kontrollen mog-
lich.

Insgesamt starkt die KJVO den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Schleswig-
Holstein, indem sie klare Anforderungen an Einrichtungen stellt und den Betroffenen
Rechte zur Wahrung ihres Wohls einraumt.

3.5 Kinderschutzregelungen im SGB VIl und KKG

Weitreichende Veranderungen in den Hilfen und Malinahmen fir die Kinder- und
Jugendhilfe traten durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
(KICK) am 01.10.2005 in Kraft. Wichtigste Anderung war die Einflihrung des § 8a
SGB VIII - (Ausweitung Schutzauftrag und Einfihrung der insoweit erfahrenen Fach-
kraft im Kinderschutz).

Zum 01.01.2012 trat das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) in Kraft, das sowohl
den praventiven als auch den intervenierenden Kinderschutz bundeseinheitlich re-
gelt. Maldgeblich flr die Bemuhungen zur Verabschiedung des Bundeskinderschutz-
gesetzes war der Wille des Bundesgesetzgebers, die rechtlichen Grundlagen im Kin-
derschutz, die sich von Bundesland zu Bundesland in Deutschland unterschieden, zu
vereinheitlichen.

Im Zentrum des Bundeskinderschutzgesetzes steht das Gesetz zur Kooperation und
Information im Kinderschutz (Artikel 1 - KKG) welches in vier Paragrafen Aufgaben
und Handlungsrahmen der relevanten Akteurinnen und Akteure verschiedener Hilfe-
systeme im Kinderschutz regelt. Das KKG stellt grundlegend die staatliche Mitverant-
wortung im Kinderschutz heraus (siehe § 1 KKG) und regelt in § 2 KKG die Informati-
on der Eltern Uber Unterstutzungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung. We-
sentlich fUr die Fachpraxis im Kinderschutz auf kommunaler Ebene sind die in § 3
KKG geregelten Rahmenbedingungen fur verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinder-
schutz, die Etablierung nachhaltiger Strukturen im Bereich der Friihen Hilfen sowie
die in § 4 KKG formulierte Befugnisnorm fir die Beratung und Ubermittlung von Infor-
mationen durch Berufsgeheimnistrager/innen bei Anhaltspunkten und dem Verdacht
auf Kindeswohlgefahrdung.
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Durch die verbindliche Benennung der Teilnehmenden in den Netzwerken gem. § 3
KKG wird deutlich herausgestellt, dass Kinderschutz nicht alleinige Aufgabe der Kin-
der- und Jugendhilfe ist, sondern im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft staatli-
cher und gesellschaftlicher Institutionen und Akteure und Akteurinnen umgesetzt
werden soll.

Mit dem Kinder- und Jugendstarkungsgesetz (KJSG, vgl. Abschnitt 3.5.) wurde das
KKG um den § 5 erweitert — dieser regelt explizit die Mitteilungspflicht im Rahmen
von Strafverfahren bei gewichtigen Anhaltspunkten fur eine Kindeswohlgefahrdung
zwischen Strafverfolgungsbehorden und den offentlichen Tragern der Jugendhilfe.

Danach informiert die Strafverfolgungsbehdrde oder das Gericht unverziglich den
zustandigen ortlichen Trager der offentlichen Jugendhilfe sowie im Falle seiner Zu-
standigkeit den Uberortlichen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe und Ubermittelt die
aus ihrer Sicht zur Einschatzung des Gefahrdungsrisikos erforderlichen Daten. Die
Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwaltinnen oder Staatsanwalte
an. Dabei haben sie gem. 8§ 4 Absatz 2 KKG das Recht, eine insoweit erfahrene
Fachkraft beratend zur Gefahrdungseinschatzung hinzuzuziehen.

Das Gesetz prazisiert, dass gewichtige Anhaltspunkte fur eine Gefahrdung insbeson-
dere dann vorliegen kdnnen, wenn gegen eine Person, die mit einem Kind oder Ju-
gendlichen in hauslicher Gemeinschaft lebt oder wenn diese regelmafligen Umgang
mit ihm hat oder haben wird, der Verdacht besteht, eine Straftat nach den 88 171,
174, 176 bis 180, 182, 184b bis 184e, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des
Strafgesetzbuchs begangen zu haben. Hierbei handelt es sich um Straftaten wie Kor-
perverletzung oder Missbrauch.

Die Bundeskinderschutzgesetzgebung umfasst ebenfalls Anderungen des SGB VI
(Artikel 2). Diese beziehen sich vor allem auf die Qualifizierung des Schutzauftrags
bei Kindeswohlgefahrdung sowie die Qualitatsentwicklung in der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Die §§ 8a und 8b SGB VIII konkretisieren den Schutzauftrag bei Kindes-
wohlgefahrdung durch die Regelung des Gefahrdungseinschatzungsprozesses durch
das Jugendamt bei einer Mitteilung des Verdachtes auf Kindeswohlgefahrdung sowie
den Anspruch auf eine fachliche Beratung und Begleitung durch eine insoweit erfah-
rene Fachkraft (InsoFa) fur alle Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen
zu tun haben.

In § 8a werden die Beteiligten (hier Jugendamt und freie Trager der Kinder- und Ju-
gendhilfe, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen), deren Aufgaben und der
Ablauf im Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung verbindlich beschrieben. Der §
8b im SGB VIII regelt den Anspruch auf fachliche Beratung und Begleitung zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen durch eine InsoFa flr Personen, die beruflich
in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen. Verankert wurde ebenfalls der Be-
ratungsanspruch fir Trager bei der Entwicklung von Handlungsleitlinien.

Von zentraler Bedeutung der Regelungen des Bundeskinderschutzgesetzes war die
Pflicht zur Vorlage eines Schutzkonzeptes fur die Betreiber von stationaren Einrich-
tungen der Jugendhilfe als Voraussetzung fur eine Betriebserlaubnis gem. § 45 SGB
VIILI.
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Um Kinder und Jugendliche bestmdglich vor Gewalt und Missbrauch zu schitzen,
wurde mit dem Bundeskinderschutzgesetz ein Tatigkeitsauschluss einschlagig vor-
bestrafter Personen in der Kinder- und Jugendhilfe (§ 72a SGB VIII) eingefuhrt. Dies
soll durch Vereinbarungen des offentlichen Tragers mit den Tragern der freien Ju-
gendhilfe sichergestellt werden. Diese Regelung bezieht sich nicht nur auf Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe, sondern auf alle Dienste und Angebote der Ju-
gendhilfe und umfasst auch den Bereich der Jugendarbeit und Jugendfreizeit.

Mit den Regelungen des § 79a SGB VIl ist die Qualitatsentwicklung bei der Aufga-
benwahrnehmung und bei der Umsetzung von MalRnahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe festgeschrieben worden. Als zentrale Gegenstande der Qualitatsentwicklung in
der Kinder- und Jugendhilfe werden die Sicherung des Kindeswohls und der Schutz
von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt benannt. Mit der ersten Stufe der inklusi-
ven Lésung im SGB VIII wurden mit dem KJSG (siehe nachfolgender Abschnitt) die
spezifischen Bedurfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen in die Malgaben
zur Qualitatsentwicklung mit aufgenommen.

Mit dem Gesetz zur Starkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen (vgl. Abschnitt 3.7) erfolgte die Erweiterung des § 79a SGB VIl um den
Aspekt des Schutzes vor Ausbeutung. Zudem regelt der neu eingefligte Absatz 2 die
Veranlassung wissenschaftlicher Analysen durch Dritte flr entsprechende Aufarbei-
tungsprozesse von Kinderschutzfallen durch die 6ffentlichen Trager der Jugendhilfe
sowie die Aufbewahrung betreffender Akten beim o&ffentlichen Trager der Jugendhil-
fe.

3.6 Gesetz zur Starkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG)

Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstarkungsgesetzes (KJSG) ist die lang
angestrebte SGB VIlI-Reform zu einem Ergebnis gelangt und es wurden weitreichen-
de Anderungen der gesetzlichen Grundlagen fiir die Kinder- und Jugendhilfe vorge-
nommen. Damit verbunden sind wesentliche Neuregelungen in Hinblick auf Verfah-
ren und Prozesse im Kinderschutz eingeflihrt worden. Gleichzeitig bildet das KJSG
die erste Stufe der Einfuhrung inklusiver Strukturen in das SGB VIII, womit sich alle
Regelungen auch auf die spezifischen Bedurfnisse von jungen Menschen mit Behin-
derungen beziehen.

Der Bundesgesetzgeber mochte mit dem KJSG Verbesserungen fur Kinder und Ju-
gendliche bewirken, ,die benachteiligt sind, die unter belastenden Lebensbedingun-
gen aufwachsen oder die Gefahr laufen, von der sozialen Teilhabe abgehangt zu
werden.“ (BMFSFJ 2021) Um dieses Ziel zu erreichen sind gesetzliche Anderungen
in den folgenden Bereichen vorgenommen worden:

Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes durch eine weitergehende Aufsicht
und Kontrolle der Einrichtungen und Dienste der Kinder- und Jugendhilfe. So mussen
nunmehr auch in der Pflegekinderhilfe Schutzkonzepte entwickelt und umgesetzt
werden.
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Durch einen Rechtsanspruch auf Beratung, Unterstitzung und Foérderung der Bezie-
hung zwischen Eltern und Kind soll eine Starkung von Kindern und Jugendlichen in
Pflegefamilien und Einrichtungen der Erziehungshilfe bewirkt werden.

Die besonderen Schutzbedurfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Behinderun-
gen sind nunmehr in den Regelungen des SGB VIII tber die Leistungen und Ange-
bote der Kinder- und Jugendhilfe fest verankert. Ebenso verankert wurde die verbind-
liche Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungstrager bei Hilfen fur Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen.

Das Gesetz regelt auch niedrigschwellige Hilfen flr Familien in Notsituationen vor
Ort. Kinder und Familien kénnen sich zukulnftig an die Erziehungsberatungsstellen
wenden, um dort unburokratisch Hilfe zu bekommen z.B., wenn aufgrund von Krank-
heit der Erziehungsberechtigten die Betreuung der Kinder nicht gesichert werden
kann.

Mehr Beteiligung fur Kinder, Jugendliche und Familien — so sollen Ombudsstellen als
externe und unabhangige Anlaufstellen nachhaltig etabliert werden.

Nachfolgend werden einige Aspekte des KJSG hervorgehoben, die fur das Handeln
im Kinderschutz von besonderer Bedeutung sind.

Durch den § 8 Abs. 3 SGB VIII wird die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gestarkt. Minderjahrige konnen sich nunmehr in jedem Fall beraten lassen und nicht
nur, wenn sie sich in einer Not- und Konfliktlage befinden. Diese Beratungsleistung
kann auch durch freie Trager der Jugendhilfe erbracht werden.

Geregelt wurde durch den § 8a Abs.1 SGB VIII zum Schutzauftrag bei Kindeswohl-
gefahrdung, dass Berufsgeheimnistrager und -tragerinnen, die dem Jugendamt Da-
ten gem. § 4 Abs. 3 KKG ubermittelt haben, in geeigneter Weise in die Gefahrdungs-
einschatzung einzubeziehen sind. Die Kindertagespflege ist mit dem KJSG explizit
mit in die Regelungen des § 8a SGB VIII und somit in den Schutzauftrag der Kinder-
und Jugendhilfe aufgenommen worden (§ 8a Abs. 5 SGB VIII).

Mit § 4 Abs. 5 KKG sind die Zollbehorden explizit in die Regelungen zur Informati-
onsweitergabe bei Verdacht auf Kindeswohlgefahrdung aufgenommen worden.

Laut § 9a SGB VIII sind im Land unabhangige und weisungsungebundene Ombud-
stellen einzurichten. In Schleswig-Holstein arbeiten eine zentrale Ombud- und Be-
schwerdestelle bei der Burgerbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein sowie
drei regionale Ombudstellen in Tragerschaft des DKSB LV SH.

Geregelt wird durch den § 37b SGB VIl die verpflichtende Etablierung von Schutz-
konzepten in der Pflegekinderhilfe. Gerade im Zusammenhang mit der Starkung der
Beratungsanspriche der Pflegefamilien entsteht hier ein erweitertes Aufgabenfeld fir
die Pflegekinderdienste bzw. entsprechenden Fachdienste in der Kinder- und Ju-
gendhilfe (vgl. Abschnitt 8.5.).

Durch § 46 Abs. 2 SGB VIII wird die értliche Prafung der Einrichtungsaufsicht gere-
gelt. Ortliche Priifungen in Einrichtungen der Jugendhilfe kénnen zukiinftig ausdriick-
lich auch jederzeit unangemeldet erfolgen. Bei Gefahren fur das Kindeswohl besteht
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ein uneingeschranktes Betretungsgebot sowie die Mdglichkeit, sowohl mit den Kin-
dern und Jugendlichen, als auch mit den Beschaftigten Gesprache zu fuhren.

Die Vorlage von Hilfeplanen an das Familiengericht in Verfahren wegen einer Kin-
deswohlgefahrdung gem. § 1666, 1666a BGB ist durch § 50 Abs. 2 SGB VIl gere-
gelt. Diese Regelung verweist auch auf datenschutzrechtliche Herausforderungen im
Kinderschutz. In der Begrindung zu der Vorschrift wird seitens des Gesetzgebers
ausdriicklich klargestellt, dass eine Ubermittlung in den Fallen ausscheidet, in denen
die Ubermittlung anvertrauter Daten dazu fiihren kdnnte, dass der Erfolg einer zu
gewahrenden Leistung in Frage gestellt wird.

Geregelt wurde auch die Mitteilungspflicht durch die Staatsanwaltschaft und Strafge-
richte an das Jugendamt in Fallen vorliegender Anhaltspunkte flr eine Kindeswohl-
gefahrdung (KWG) durch § 5 KKG. Auch wenn es eine solche Mitteilungsverpflich-
tung bereits vor Inkrafttreten des KJSG gab (u.a. im Rahmen der MiStra), stellt dies
eine weitere verbindliche Regelung dar, die den notwendigen Informationsfluss zwi-
schen beiden Systemen gewahrleisten soll.

Durch die Neuregelung des § 73c SGB V sollen die kassenarztlichen Vereinigungen
mit den kommunalen Spitzenverbanden Kooperationsvereinbarungen zum Kinder-
und Jugendschutz schlie3en, um u.a. in Fallen von Anhaltspunkten fur eine KWG die
vertragsarztliche Versorgung zu verbessern. In der Gesetzesbegrindung wird u.a.
ausgefuhrt, dass das Ziel verfolgt werden soll, eine verbesserte Abstimmung zwi-
schen Arzten und Arztinnen sowie der Jugendhilfe im Einzelfall zu erreichen. Dazu
sollen auch Initiativen zur Verbesserung der strukturellen Zusammenarbeit geférdert
werden.

Fir die Akteure und Akteurinnen der Kinder- und Jugendhilfe aber auch die anderen
kinderschutzrelevanten Akteure und Akteurinnen der verschiedenen Hilfesysteme ist
es kontinuierliche Aufgabe, die Regelungen des KJSG umzusetzen und im Sinne
eines besseren Kinderschutzes mit Leben zu fullen.

3.7 Gesetz zur Starkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern
und Jugendlichen

Am 1.7.2025 ist das ,,Gesetz zur Starkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an
Kindern und Jugendlichen® (UBSKM-Gesetz) in Kraft getreten.

Es ist Ziel des Gesetzes, nachhaltige Strukturen auf Bundesebene zu schaffen, um
den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und die Rechte von Betrof-
fenen zu starken. Die gesetzliche Verankerung des Amtes einer/eines unabhangigen
Antimissbrauchsbeauftragten, ist zentraler Kern des Gesetzes.

Das Weiterbestehen der Unabhangigen Aufarbeitungskommission und des Betroffe-
nenrates ist ebenfalls gesetzlich verankert worden — hierdurch soll die Beteiligung
von Menschen, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt oder Ausbeutung erlebt haben,
dauerhaft sichergestellt werden. Durch die eingefuhrte Berichtspflicht fir das Amt der
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oder des UBSKM und die Kommission sollen Ausmal3 und Folgen von sexueller Ge-
walt regelmaRig auf die héchste politische Ebene und in die Offentlichkeit getragen
werden.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes erhalt mit dem ,Bundesinstitut fiir Offentliche Ge-
sundheit” (friher BzgA) erstmals eine Behdrde auf Bundesebene den Auftrag zur
Pravention sexuellen Kindesmissbrauchs. Es sollen bundeseinheitliche Materialien
zur Aufklarung und Sensibilisierung entwickelt werden.

Weitere Regelungen des UBSKM-Gesetzes betreffen Anderungen im SGB VIII.

Zur Verbesserung der individuellen Aufarbeitung werden die Akteneinsichtsrechte fir
Betroffene gestarkt und damit einhergehend die Aufbewahrungsfristen in der Kinder-
und Jugendhilfe erweitert.

Zur Starkung und Weiterentwicklung der Qualitat im Kinderschutz wird verbindlich
geregelt, dass ,schwierig verlaufende® Kinderschutzfalle in Fallanalysen aufgearbei-
tet werden, um aus mdoglichen Fehlern zu lernen.

Des Weiteren sieht das Gesetz Gewaltschutzkonzepte fir alle Handlungsbereiche,
Einrichtungen und Orte vor, in denen Kinder und Jugendliche Angebote wahrneh-

men, um eine Sensibilisierung und Aufmerksamkeit fur Risiken und Gefahrdungen
von Kinder und Jugendlichen zu erreichen.

Um den Kinderschutz auch interdisziplinar zu starken, wird das Angebot der Medizi-
nischen Kinderschutzhotline verstetigt.

3.8 Weitere kinderschutzrelevante gesetzliche Regelungen

3.8.1 Gesetz fiir ein verlassliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und
hauslicher Gewalt (Gewalthilfegesetz)

Das Gewalthilfegesetz konkretisiert die staatlichen Schutzpflichten des Grundgeset-
zes sowie der Istanbulkonvention zur Verhutung und Bekampfung von Gewalt gegen
Frauen und bei hauslicher Gewalt. Zentraler Bestandteil des Gewalthilfegesetzes ist
ein Rechtsanspruch auf kostenlosen Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifi-
scher und hauslicher Gewalt fur Frauen und ihre Kinder. Dieser tritt am 1. Januar
2032 in Kraft.

Die Sicherstellungsverantwortung der Lander tritt bereits am 1. Januar 2027 in Kraft.
Diese umfasst im Kern die Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten
Schutz-, Beratungs- sowie Unterstlitzungsangebotes fur gewaltbetroffene Personen.
Zu den gewaltbetroffenen Personen im Sinne des Gesetzes zahlen explizit auch Kin-
der, die geschlechtsspezifische oder hausliche Gewalt gegenlber nahestehenden
Dritten miterlebt haben oder miterleben. Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
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Von grofRer Bedeutung zur Gewahrleistung des Schutzes von Kindern und Jugendli-
chen in Fallen von hauslicher Gewalt sind Regelungen zur Unterstltzung der Vernet-
zungsarbeit innerhalb und zwischen den verschiedenen Hilfesystemen - Behorden,
den Einrichtungen des Gesundheitswesens, den o6ffentlichen und freien Tragern der
Kinder- und Jugendhilfe, den Polizei- und Ordnungsbehdrden, der Justiz sowie mit
Bildungseinrichtungen, zivilgesellschaftlichen Strukturen und sonstiger relevanter
Einrichtungen oder Berufstrager.

Darlber hinaus enthalt das Gewalthilfegesetz Regelungen zur Pravention, ein-
schlieBlich Taterarbeit und Offentlichkeitsarbeit.

3.8.1.1 § 201a Landesverwaltungsgesetz (LVwWG)

Mit der Einfuhrung des ,Gesetzes zum besseren Schutz von Opfern hauslicher Ge-
walt“ im Frihjahr 2025 wurde eine Anderung des § 201a LVwG vorgenommen. Dem-
nach muss die Polizei in Fallen von hauslicher Gewalt Kontaktdaten an eine fur die
Beratung von Kindern und Jugendlichen geeignete Beratungsstelle ubermitteln, da-
mit den von der Gewalt mitbetroffenen Kindern und Jugendlichen ein proaktives Be-
ratungsangebot gemacht werden kann. Minderjahrige, die unmittelbar oder mittelbar
von der Gewaltdynamik betroffen sind, wachsen in einer Atmosphare von Gewalt und
Grenzverletzungen auf. Gefuihle von Angst, Wut und Hoffnungslosigkeit pragen ihren
Alltag und kénnen zu erheblichen Entwicklungsbeeintrachtigungen fihren. Das Bera-
tungsangebot soll Sicherheit und Schutz vermitteln und negative Folgen verhindern
oder abmildern.

3.8.2 Schulgesetz Schleswig-Holstein

Das schleswig-holsteinische Schulgesetz legt in § 4 Abs. 11 (Bildungs- und Erzie-
hungsziele) explizit und verbindlich fest, dass jede Schule tber ein Praventions- und
Interventionskonzept verfigen muss, um Gefahrdungen im Zusammenhang mit se-
xualisierter, psychischer und korperlicher Gewalt begegnen zu knnen sowie zur all-
gemeinen Starkung und Unterstitzung der Personlichkeitsentwicklung der Schulerin-
nen und Schuler beizutragen. Die Konzepte enthalten strukturelle Malinahmen im
Falle drohender und bestehender Kindeswohlgefahrdungen (vgl. Abschnitt 8.4.3).

3.8.3 Schutzregeln fur Trager von RehabilitationsmaBnahmen

Durch das Teilhabestarkungsgesetz wurde im Jahr 2021 der § 37a zum Gewalt-
schutz im SGB IX verankert. Er verpflichtet die Leistungserbringer dazu, geeignete
MaRnahmen zum Schutz vor Gewalt fur Menschen mit Behinderungen und von Be-
hinderung bedrohter Menschen zu treffen. Insbesondere Frauen und Kinder mit Be-
hinderungen sollen geschutzt werden. Die Entwicklung und Umsetzung eines auf die
Einrichtung zugeschnittenen Gewaltschutzkonzeptes wird als geeignete Malinahme
gesehen.

Der § 37a findet sich im ersten Teil des SGB IX und gilt somit fir alle Leistungen der
Rehabilitationstrager nach § 6 SGB IX inklusive der Eingliederungshilfe. Absatz 2
des § 37 a verpflichtet die Rehabilitationstrager und die Integrationsamter darauf hin-
zuwirken, dass der Schutzauftrag von den Leistungserbringern umgesetzt wird.
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Im Vorgriff dieser bundesrechtlichen Regelung haben die Vertragsparteien des Lan-
desrahmenvertrages der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein bereits 2019 alle
Leistungserbringer der Eingliederungshilfe Uber eine Regelung in § 10 des Landes-
rahmenvertrages dazu verpflichtet, ein Konzept zur Gewalt- und Missbrauchspraven-
tion vorzuhalten (vgl. Rahmenvertrag SH nach § 131 SGB 1X zur Erbringung von
Leistungen der Eingliederungshilfe). Gangige Praxis, insbesondere im Bereich der
Leistungen der Eingliederungshilfe fur Kinder und Jugendliche, war und ist langjahrig
aullerdem, dass die Reglungen des § 10 Landeskinderschutzgesetz zur personli-
chen Eignung der Mitarbeitenden in den Leistungsvereinbarungen mit den Leistungs-
tragern als Qualitatsmerkmale vereinbart werden.
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4 Umsetzungen der Empfehlungen des dritten Landeskinderschutzbericht

Im Mai 2022 wurde dem Schleswig-Holsteinischen Landtag der dritte Bericht zur Si-
tuation von Kindern und Jugendlichen bei Gefahren fur ihr kdrperliches, geistiges und
seelisches Wohl gem. § 14 Kinderschutzgesetz SH (KiSchG SH) vorgelegt. Kapitel
11 des Berichtes (DS 19/03802) enthielt die Empfehlungen zur qualitativen Weite-
rentwicklung des Kinderschutzes in Schleswig-Holstein.

Die im dritten Landeskinderschutzbericht formulierten Empfehlungen an die Landes-
regierung werden in diesem Abschnitt aufgegriffen und es erfolgt eine Darstellung
der umgesetzten MalRnahmen bzw. fachlichen und strukturellen Entwicklungen in
den betroffenen Handlungsfeldern.

Der dritte Landeskinderschutzbericht formulierte Empfehlungen zu den folgend be-
nannten Handlungsfeldern im Kinderschutz:

» Fachliche Weiterentwicklungs- und Forschungsbedarfe im Kinderschutz
» Kooperation und Vernetzung im Kinderschutz gem. §§ 8 und 12 KiSchG SH

» Kooperation und Vernetzung an der Schnittstelle Jugendhilfe und Justiz und
kindgerechte Justiz

* Kooperation und Vernetzung im medizinischen Kinderschutz
* Qualifikations- und Fortbildungsbedarfe im Kinderschutz

* Umsetzung des § 7a GDG — Verbindliches Einladungswesen zu den Fruher-
kennungsuntersuchungen bei Kindern

» Starkung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen

« Corona und die Folgen fur Kinder, Jugendliche, Familien und die Hilfe- und
Unterstutzungssysteme

4.1 Fachliche Weiterentwicklungs- und Forschungsbedarfe im Kinderschutz

In der letzten Landeskinderschutzberichterstattung wurde hervorgehoben, wie wich-
tig begleitende Forschung im Rahmen von Gesetzgebungs- und Verordnungsprozes-
sen ist, um zu einem angemessenen Umgang mit bestehenden Herausforderungen
und Problemlagen im Kinderschutz zu kommen. So wurde insbesondere auf fachli-
che Weiterentwicklungs- und Forschungsbedarfe im Bereich wirkungsorientierter
Forschung im Kinderschutz und in den Fruhen Hilfen hingewiesen.

4.1.1 Friihe Hilfen

Insbesondere fur den Bereich der Fruhen Hilfen werden entsprechende Forschungen
und Evaluationen im Rahmen der Arbeit der Bundesstiftung Frihe Hilfen umgesetzt.
Das Nationale Zentrum Fruhe Hilfen (NZFH) erhalt im Rahmen der Bundesstiftung
jahrlich mindestens 3,7 Mio. Euro. Das NZFH arbeitet dabei eng mit den Landesko-
ordinierungsstellen zusammen. So ist auch die Erreichbarkeit und Effektivitat der An-
gebote in den Fruhen Hilfen ein Forschungsbereich des NZFH. Entsprechende neu
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entstehende Fragestellungen und Forschungsbedarfe werden durch das NZFH mit
den Landeskoordinierungsstellen kommuniziert und abgestimmt.

Die im dritten Landeskinderschutzbericht aufgeworfenen Forschungsbedarfe im Kin-
derschutz und in den Fruhen Hilfen besitzen generell fachlich ubergreifenden Cha-
rakter — sie sind sehr selten landesspezifisch. Das Land wird sich daher auch weiter
im Rahmen seiner Moglichkeiten und Zustandigkeiten in den entsprechenden Gremi-
en von Bund und Landern fur eine angemessene Unterstlutzung entsprechender For-
schungsprojekte auf Bundesebene einsetzen, die auch Ruckschlusse auf die jeweili-
gen Landesentwicklungen sowie landesspezifische Differenzierungen zulassen.

4.1.2 Inklusiver Kinderschutz

Die fachliche Verstandigung in den Gremien von Bund und Landern ist auch der an-
gezeigte Weg, um Forschungen und Studien zu den besonderen Schutzbedurfnissen
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen auf den Weg zu bringen.

Mit den Anderungen durch das Kinder- und Jugendstarkungsgesetz (KJSG) wurde
der inklusive Ansatz in der Kinder- und Jugendhilfe eingefiihrt und schrittweise aus-
geweitet.

Es ist erforderlich, dass fur die Ausgestaltung des Schutzes von Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderung in der Fachpraxis empirisch fundierte Ergebnisse, Er-
kenntnisse und Erklarungsansatze vorliegen. Auch dieser Bedarf ist Ubergreifend

und nicht Schleswig-Holstein spezifisch. Es ist wichtig — gerade auch im Zuge der
Gesetzgebung fur ein inklusives SGB VIII, welches zum 01.01.2028 in Kraft treten
soll, dass die besonderen Schutzbedurfnisse von Kindern mit Behinderungen beruck-
sichtigt werden und durch das Land im Rahmen der Bund-Landergremien einge-
bracht werden. Im Gesetzgebungsprozess zur 1. Kinder- und Jugendhilfestrukturrre-
form (1.KJHSRG), welche die Ausgestaltung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe
beinhaltet, setzen wir uns weiterhin daftr ein.

4.1.3 Migrations- und Kultursensibilitat im Kinderschutz

Eine besondere Notwendigkeit fachlicher Entwicklung und Weiterentwicklung stellt
der dritte Landeskinderschutzbericht in Hinblick auf die Bedarfe Kinder und Jugendli-
cher mit Migrationshintergrund fest.

Der dritte Landeskinderschutzbericht hob aber auch hervor, dass es sich bei diesem
Personenkreis nicht um eine homogene Gruppe von Menschen handelt, sondern
dass Menschen mit Migrationshintergrund in ganz unterschiedlichen soziookonomi-
schen, sozialen und familiaren Zusammenhangen leben. Somit lasst sich kein ein-
heitliches Vorgehen im Kinderschutz bei Familien mit Migrationshintergrund ableiten.
Die Hilfen zur Unterstitzung von Kindern, Jugendlichen und Familien und auch die
MafRnahmen zur Abwendung einer Kindeswohlgefahrdung ergeben sich immer aus
den individuellen, spezifischen Bedarfen der Kinder, Jugendlichen und Familien. Mi-
grationsspezifische Besonderheiten wie beispielsweise traumatisierende Fluchterfah-
rungen koénnen hier jedoch, neben anderen Problemlagen, Anhaltspunkte fur eine
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mogliche Kindeswohlgefahrdung darstellen. Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund kénnen also, wie auch Minderjahrige ohne Migrationshintergrund, indivi-
duellen und ganz unterschiedlichen Gefahrdungen ausgesetzt sein und es werden
dementsprechend passgenaue MalRnahmen zur Abwendung der Kindeswohlgefahr-
dung bendtigt.

Es ist weiterhin wichtig, dass das Thema migrations- bzw. kultursensibler Kinder-
schutz in der Fort- und Weiterbildungsplanung angemessen bertcksichtigt und in
den landesweiten Netzwerk- und Kooperationsstrukturen diskutiert und weiterentwi-
ckelt wird. Die Sensibilisierung der Fachkrafte im Kinderschutz fur migrations- und
kulturbedingte Besonderheiten und eine Erhéhung der Handlungssicherheit sollten
bei den Fortbildungen und im Rahmen der Netzwerkarbeit im Fokus stehen.

Seit 2023 gibt es in Schleswig-Holstein Fortbildungen zu verschiedenen Kinder-
schutzthemen fiir die in Landesunterkinften tatigen Menschen. Derzeit arbeitet das
Land mit einem externen Dienstleistenden an einer Systematisierung und Versteti-
gung der Angebote, so dass es fortlaufend Fortbildungen zu verschiedenen Themen
des Kinderschutzes fur alle Mitarbeitenden aller Institutionen in einer Landesunter-
kunft und Ehrenamtliche geben kann.

Ein wichtiges, landesweites Vorhaben, das einen migrations- und kultursensiblen
Kinderschutz in der Fruhkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sicherstellen
soll, ist , TiIK-SH — Traumapadagogik in Kindertagesstatten, in der Kindertagespflege
und Familienzentren®. So unterstitzt ein Experten/innen-Team Kita-Fachkrafte dabei,
spezifische Verhaltensweisen von traumatisierten Kindern im Kita-Altag zu verstehen
und individuelle Unterstitzungsangebote maxchen zu kénnen. So werden z.B. auf-
grund von Flucht und Migration belastete und traumatisierte Kinder in den Kitas da-
bei unterstutzt, das Erlebte besser zu verarbeiten und damit in ihrer Entwicklung
bestmaoglich gefordert.

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumunster wird derzeit ein AMIF-Projekt beru-
hend auf einer Kooperationsvereinbarung des MSJFSIG mit Plan International zur
Starkung von Kinderrechten und Beteiligungsformaten durchgefihrt. Ziel des auf drei
Jahre angelegten Projektes ist u.a. auch die Erarbeitung von Empfehlungen der
strukturellen Verankerung von Kinderschutzinstrumenten in den Landesunterkinften.
Darutber hinaus soll das Kinderschutzkonzept als integraler Bestandteil des beste-
henden Schutzkonzeptes flr die Landesunterklinfte konzipiert und bestehende Kin-
derschutzinstrumente im Zuge dessen weiterentwickelt werden.

Die im dritten Landeskinderschutzbericht kritisierte unzureichende Datenlage zur Ab-
bildung des Merkmals ,Migrationshintergrund® stellt aus Sicht des Landes eine fach-
lich Ubergreifende Fragestellung dar, die jenseits der spezifischen Fragestellungen
zu den Herausforderungen bei der Gestaltung eines migrations- und kultursensiblen
Kinderschutzes angesiedelt ist. Gleichwohl wird die Notwendigkeit einer substanziel-
len Befassung mit Fragen eines migrations- und kultursensiblen Kinderschutzes auch
angesichts der Herausforderungen, die andauernde internationale Fluchtbewegun-
gen weiter mit sich bringen, gesehen,
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Grundsatzlich sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die fachliche Weiterent-
wicklung und Bearbeitung spezifischer Fragestellungen, wie die gerade benannten,
auf verschieden Ebenen durch die Fachwissenschaften, die fachliche Arbeit von
Fachverbanden sowie die fachpolitischen Arbeitszusammenhange von Bund und
Landern erfolgt. So ist Schleswig-Holstein im Rahmen der JFMK/AGJF sowie der
BAG der Landesjugendamter aktiv in entsprechenden Arbeitsgruppen eingebunden
und bringt spezifische Fragestellungen in die Erarbeitung von Empfehlungen und
Handlungsorientierungen fur die Fachpraxis ein.

4.2 Kooperation und Vernetzung gem. §§ 8 und 12 KiSchG SH

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor korperlicher und seelischer Gewalt,
Vernachlassigung und Missbrauch kann nur in Zusammenarbeit verschiedener Fach-
disziplinen gelingen. Daher richtet die Landesregierung fortlaufend einen besonderen
Blick auf die Kooperations- und Vernetzungsstrukturen im Kinderschutz in Schleswig-
Holstein.

Im Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein (KischG SH, vgl. Abschnitt 3.3) ist die Ko-
operation und Vernetzung im Kinderschutz verbindlich verankert worden. So regelt
der § 8 KischG die lokalen Netzwerke Kinderschutz und § 12 KischG SH die Koope-
rationskreise zur Zusammenarbeit im Kinderschutz.

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass positive Kinderschutzeffekte nur ent-
stehen konnen, wenn alle fur den Kinderschutz relevanten Berufsgruppen in den
Netzwerk- und Kooperationsstrukturen vertreten sind. Nur so konnen die Sichtweisen
und Handlungsmoglichkeiten der unterschiedlichen Fachdisziplinen und Professio-
nen wirkungsvoll miteinander verknupft und dem Kinderschutz dienende Kooperati-
onsvereinbarungen sowie Absprachen zwischen den Akteuren und Akteurinnen der
verschiedenen Hilfs- und Interventionssysteme getroffen werden.

In der Riickschau auf entsprechende Empfehlungen des dritten Landeskinderschutz-
berichtes muss festgestellt werden, dass viele der etablierten Strukturen im Kinder-
schutz pandemiebedingt nur schwierig aufrecht zu erhalten waren. Es ist insbeson-
dere festzustellen, dass Kooperation und Vernetzung im Kinderschutz in Zeiten der
Pandemie in den Jahren 2020 bis 2023 besonders herausfordernd und problema-
tisch war. Wahrend der Pandemie erfolgte eine Konzentration der Kinder- und Ju-
gendhilfe auf die Vermeidung akuter Kinderschutzfalle bzw. Kindeswohlgefahrdun-
gen, auch dies fuhrte, neben den lange Zeit eingeschrankten Moglichkeiten fur Netz-
werktreffen in Prasenz, dazu, dass die Arbeit in den Netzwerk- und Kooperations-
strukturen nicht im Vordergrund stand. Auch auf Seiten der Landesregierung kam es
pandemiebedingt zu anderen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen. Landesweite
Fachaustausche wurden jedoch vielfach in digitaler Form umgesetzt.

Die Wiederaufnahme der Netzwerk- und Kooperationsarbeit in den Kommunen seit
2024 zeigt sehr deutlich, wie nachhaltig die Auswirkungen der Pandemie in diesem
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Bereich sind und wie schwierig es ist, die Netzwerk- und Kooperationsstrukturen wie-
der zu etablieren. Der Fachbeirat Landeskinderschutzbericht hat sich mit mit dieser
Problemstellung daher gesondert befasst (vgl. Abschnitt 9.7.)

4.3 Kooperation und Vernetzung an der Schnittstelle Jugendhilfe und Justiz
und kindgerechte Justiz

In § 12 KiSchG SH Abs.2 Satz 2 sind die Familiengerichte als teilnehmende Instituti-
onen fur die Kooperationskreise benannt. Es ist bekannt, dass es teilweise zu einer
Einbindung der Familiengerichte in die Kooperationskreise kommt. Es lagen zum
Zeitpunkt der Berichtslegung keine systematischen Erkenntnisse dartber vor, ob und
in welchem Umfang Vertreter und Vertreterinnen der Familiengerichte an der Arbeit
der Kooperationskreise beteiligt sind. Uber den vereinzelten Austausch in den Ko-
operationskreisen hinaus, kommt es zu gemeinsamen Fortbildungen. Hervorzuheben
ist in diesem Zusammenhang etwa der gemeinsame Fachtag des Jugendamtes und
des Familiengerichtes Kiel, der am 01.02.2024 unter Beteiligung von Verfahrensbei-
stdnden zu dem Thema ,Die Einschatzung des Gefahrdungsrisikos am Kind orien-
tiert stattfand. Auch der jahrlich in Lubeck stattfindende interdisziplinare Fachtag
Familienrecht hatte im April 2023 das Thema ,Kommunikation zwischen Jugendam-
tern und Familiengerichten“ zum Thema. Mit solchen Veranstaltungen sind im Be-
richtszeitraum Vernetzungen geschaffen worden, die zu effektiverer und schnellerer
Zusammenarbeit bei moglichen Kindeswohlgefahrdungen beitragen.

Der Frage, wie es zu einer starkeren Einbindung der Justiz bzw. der Familienge-
richtsbarkeit in die Strukturen nach § 8 und § 12 KiSchG SH kommen kann, wurde
auch auf dem Workshop des Fachbeirates zur Erarbeitung der Empfehlungen zur
Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Schleswig-Holstein bewegt (vgl. Abschnitt
9.7).

4.3.1 Multiprofessionelle Kooperation im Childhood-Haus Flensburg

Als Beispiel fiir eine multiprofessionelle Kooperation fiir eine kindgerechte® Justiz im
Bereich der Strafgerichtsbarkeit ist das 2022 eingerichtete Childhood-Haus in Flens-
burg zu nennen. Die Arbeit des neu erdffneten Childhood-Hauses in Flensburg wur-
de eng durch das Land begleitet und finanziell unterstutzt.

Zu den mitwirkenden Professionen im Childhood-Haus gehdéren die Justiz, Polizei,
Medizin, psychosoziale und sozialpadagogische Beratung, das Jugendamt und die
psychosoziale Prozessbegleitung. Die unterschiedlichen Professionen verfolgen ein
gemeinsames Ziel, namlich die Kinder und deren Sorgeberechtigten so schonend
wie moglich durch das Strafverfahren zu begleiten. Dazu gehort u. a., dass die Ver-
nehmungen mutmalflich geschadigter Kinder zeitnah erfolgen, dass eine umfassen-
de Information der Betroffenen und ihrer Sorgeberechtigten erfolgt und alle weiteren

®In diesem Abschnitt wird der Begriff ,kindgerecht” verwendet, da er sich im Terminus ,kindgerechte Justiz* fest etabliert hat.
In anderen inhaltlichen Zusammenhangen im Bericht wird aber der von den jungen Menschen im Fachbeirat eingebrachte
Begriff ,entwicklungsgerecht verwendet.
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HilfemalRnahmen abgestimmt werden. Dabei behalt jede Profession ihre Rolle und
Eigenstandigkeit.

Das Childhood-Haus ist zudem als regionale Untersuchungsstelle der Rechtsmedizin
fur Kinder und Jugendliche vorgesehen und ausgestattet.

Trager des Childhood-Hauses ist pro familia Schleswig-Holstein. Daneben wird es
durch das Justizministerium, das Innenministerium und das Sozialministerium des
Landes Schleswig-Holstein unterstitzt. Das Justizministerium und das Innenministe-
rium fordern das Projekt in finanzieller Hinsicht mit jeweils 50.000,- € p. a. bis 2026.
Auch Uber die Modellphase bis Ende 2026 hinaus soll die Arbeit des Childhood-Hau-
ses durch das Land finanziell abgesichert werden.

Die Stabsstelle Opferschutz im Justizministerium Ubernimmt die Aufsicht gemall LHO
im Rahmen der Zuwendungsfoérderung.

Es konnte festgestellt werden, dass das Angebot des Flensburger Childhood-Haus
angenommen wurde und offensichtlich ein entsprechender Bedarf abdeckt wird. Das
Fallaufkommen ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2022 angestiegen, was
verdeutlicht, dass sich das Konzept etabliert hat.

Dies spiegeln auch die Entwicklungen im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 wi-
der. Im Jahr 2025 ist sowohl die Zahl der Falle als auch die Anzahl der Beratungen
im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen. Wahrend im Jahr 2024 insgesamt 46
Falle mit 202 Beratungen, 30 polizeilichen Vernehmungen und 10 ermittlungsrichterli-
chen Vernehmungen stattfanden, wurden im Jahr 2025 bereits 60 Falle gezahlt. Be-
sonders auffallig ist der Anstieg der Beratungen auf 331, was eine deutliche Zunah-
me des Beratungsbedarfs verdeutlicht. Auch die Anzahl der polizeilichen (38) und
ermittlungsrichterlichen Vernehmungen (13) ist gestiegen.

Bei der weiteren Entwicklung vergleichbarer Strukturen besteht aus Sicht der Lan-
desregierung die Notwendigkeit einer nachhaltigen Abstimmung und Vernetzung mit
vorhandenen Angeboten und Hilfestrukturen im Kinderschutz.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist nun mit der Griindung des Kinderschutz-
Zentrums Flensburg gemacht worden. In diesem sind die Angebote des Childhood-
Hauses Flensburg, die Angebote der Hilfe- und Beratungsstellen Wagemut und L6-
wenherz, die psychosoziale Prozessbegleitung sowie der Anlaufstelle gegen sexuali-
sierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Kreis Schleswig-Flensburg zusam-
mengefuhrt worden. Das Kinderschutz-Zentrum Flensburg wird vom Land gefordert
(vgl. Abschnitt 6.5.)

4.3.2 Kindgerechte Justiz - Familiengerichtsbarkeit und Strafgerichtsbarkeit

Die im Berichtszeitraum durchgefiihrten Fortbildungsangebote flr Richterinnen und
Richter haben dazu beigetragen, dass das Thema ,kindgerechte Kommunikation® in
Gerichtsverfahren zunehmend in den Fokus gertickt ist. Dabei ist das Thema auf gro-
Res Interesse gestofRen. Die durchgefuhrten Fortbildungsveranstaltungen waren
samtlich ausgebucht. Im Rahmen solcher Veranstaltungen sind vielfach Uberlegun-
gen dazu angestolien worden, wie man die Situation von Kindern im gerichtlichen
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Verfahren generell verbessern kann (Gestaltung des Anhdrungszimmers, Modalita-
ten der Anhorung, kindgerechte Einladung zu Anhdrungsterminen, kindgerechte In-
formation Uber Ausgang des gerichtlichen Verfahrens etc.).

Um Betroffenen schnell und einfach den Zugang zu weiterfuhrenden Informationen
zu ermoglichen ist Uber das Ministerium fur Justiz und Gesundheit (MJG) mittlerweile
eine Internetseite ,Kindgerechte Justiz abrufbar, die auch Informationen fur Kinder
enthalt. Auf diese Weise konne sich Kinder und ihre Eltern schon im Vorfeld des Ter-
mins niedrigschwellig dartuber informieren, was die Kinder und Jugendlichen bei Ge-
richt erwartet.

Auch der strafrechtliche Zeugen- und Opferschutz als Auspragung einer kindgerech-
ten Justiz ist der Landesregierung von grof3er Bedeutung. Im Bereich des Ministeri-
ums fur Justiz und Gesundheit, dort auch mafgeblich durch die Stabsstelle Opfer-
schutz, werden, auch in Zusammenarbeit mit der Opferschutzbeauftagten des Lan-
des, Fortbildungs-, Austausch- und Vernetzungsveranstaltungen unterstitzt. Hierzu
zahlt beispielsweise eine opferschutzbezogene Fortbildungsveranstaltung fur
Rechtsreferendarinnen und -referendare oder der interdisziplinare 3. Opferschutztag
am 14. Oktober 2024 zum Thema ,Kinderschutz in gerichtlichen Verfahren®.

Eine konsequente Beachtung und Umsetzung der Opferrechte durch Staatsanwalt-
schaften und Gerichte ist aus Sicht der Landesregierung ein unterstitzenswertes
Anliegen. Insofern werden fortlaufend Fortbildungsveranstaltungen insbesondere
auch fur Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte, Amtsanwaltinnen und Amtsanwalte
und Richterinnen und Richter angeboten, die sich auch mit Aspekten des Opfer-
schutzes befassen. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden auch die psychosozi-
ale Prozessbegleitung sowie wichtige Aspekte fur die richterliche Videovernehmung
(kindlicher Zeuginnen und Zeugen) vorgestellt.

Die Vorstellung des Angebots der psychosozialen Prozessbegleitung im Rahmen der
angesprochenen Fortbildungsveranstaltungen ist von grof3er Bedeutung, da festzu-
stellen ist, dass die Nutzung des Angebots in den verschiedenen Gerichtsbezirken
unterschiedlich ausgepragt ist und somit nicht alle betroffenen Kinder zuverlassig
erreicht. Verstarkte Bemuhungen fir eine nachhaltigere Einbindung der Justiz in die
Kooperations- und Netzwerkstrukturen im Kinderschutz konnen hier dazu beitragen,
das Angebot flachendeckend zu etablieren.

Uber den allgemeinen Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens und (iber Zeu-
gen — und Opferrechte informiert auch die bei der Stabsstelle Opferschutz im MJG
angesiedelte Zentrale Anlaufstelle fir Opfer von Straftaten und deren Angehdrige in
Schleswig-Holstein.

Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig ist eine Oberstaatsanwaltin u.a. als
Generalreferentin fur Opferschutz tatig.

Bei den ortlichen Staatsanwaltschaften bestehen Sonderdezernate fur den Kinder-
bzw. Jugendschutz, aber auch Generalreferate fur den Kinderschutz, um den beson-
deren Anforderungen insoweit Rechnung zu tragen.

Die (Weiter-)Entwicklung von kindgerechtem Informationsmaterial wird umgesetzt. Im

-37-



Drucksache 20/4482 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode

Jahr 2023 wurde bspw. der Flyer ,Psychosoziale Prozessbegleitung® in Zusammen-
arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Prozessbegleitung mit dem MJG neu
aufgelegt und neben den Gerichten bzw. Staatsanwaltschaften auch zivilgesell-
schaftlichen Hilfetrdgern (ibersandt. Der Flyer steht seit Mai 2024 auch in zehn Uber-
setzungen sowie in leichter Sprache zur Verfligung.

Die Zustandigkeit fur richterliche Videovernehmungen von Zeuginnen und Zeugen
nach § 58a Absatz 1 StPO ist gem. § 16 der Landesverordnung zur Bestimmung von
Zustandigkeiten in der Justiz (Justizzustandigkeitsverordnung) jeweils ortlich konzen-
triert. FUr die Durchfihrung der audiovisuellen Zeugenvernehmungen sind die Amts-
gerichte Flensburg, Itzehoe, Kiel und Lubeck jeweils fur den gesamten Landgerichts-
bezirk ortlich zustandig. Die ortliche Konzentration dient nicht zuletzt dazu, Speziali-
sierungspotentiale bei den Gerichten zu schaffen. Fur eine weitere Spezialisierungs-
madglichkeit sorgen aulRerdem die §§ 26, 74b GVG, die in Jugendschutzsachen, die
Zustandigkeit der besonders qualifizierten (§ 37 JGG) Jugendgerichte eroffnet. Dies
betrifft Verfahren wegen Straftaten Erwachsener, durch die ein Kind oder ein Jugend-
licher verletzt oder unmittelbar gefahrdet wird, sowie wegen VerstoRen Erwachsener
gegen Vorschriften, die dem Jugendschutz oder der Jugenderziehung dienen.

Auf Initiative Schleswig-Holsteins hat die Bund-Lander-Arbeitsgruppe ,Konsequente
Umsetzung des § 58a StPO” unter Federfuhrung des Ministeriums fur Justiz und Ge-
sundheit einen bundesweit zuganglichen Leitfaden fur die richterliche Vernehmung
von Zeugen gemald § 58a StPO erarbeitet. Der Leitfaden steht seit dem Jahr 2022
insbesondere auch den Staatsanwaltschaften und Gerichten zur Verfugung, infor-
miert Uber den rechtlichen Rahmen und gibt Hinweise fur die Umsetzung. Er leistet
einen wichtigen Beitrag fur die Berlcksichtigung und Beachtung schutzwurdiger In-
teressen von Kindern und Jugendlichen.

Polizei und Ordnungsbehorden

Eine Kernaufgabe polizeilicher Kriminalpravention ist das Thema Opferschutz/Opfer-
hilfe und per Erlass geregelt. Die Polizei vermittelt adaquate Hilfsangebote und klart
Uber Opferrechte auf. Opferschutz und Opferhilfe werden in den einzelnen Blrger-
kontakt eingebunden, da in der Regel fir Opfer einer Straftat die Polizei die erste
Ansprechstelle ist.

Zum 01.03.2024 wurde die Stelle einer Opferschutzbeauftragten in der Landespolizei
mit Angliederung im Landeskriminalamt eingerichtet und besetzt. Die Aufgabe um-
fasst die Grundsatzangelegenheiten den gesamten polizeilichen Opferschutz betref-
fend und implementiert damit auch den Kinderschutz im Rahmen der Polizeiarbeit.

Opferschutz und Opferrechte sind inhaltlich fester Bestandteil in unterschiedlichen
Fachern der Ausbildung der Polizei und auch in einzelnen Lehrgangen der Fortbil-
dung enthalten.

In polizeilichen Ermittlungsverfahren mit Kindern als Opfer von schweren Straftaten
ist die Durchflihrung von audiovisuell dokumentierten Vernehmungen durch hierftr
fortgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte gangige Praxis.

-38 -



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode Drucksache 20/4482

Es gibt spezielle Schulungen fur alle Polizeibediensteten, damit diese im Umgang mit
Kindern und in Fallen von Kindeswohlgefahrdung entwicklungsgerecht und professio-
nell vorgehen kdnnen. Die Polizei arbeitet zudem eng mit Jugendamtern, Schulen,
Beratungsstellen und anderen Institutionen und Einrichtungen zusammen, um frih-
zeitig Anzeichen von Kindeswohlgefahrdungen zu erkennen und rechtzeitig handeln
zu kénnen.

Die Polizei arbeitet insbesondere im Bereich des Kinderschutzes besonders sorgfal-
tig und sensibel. Dabei umfasst polizeiliche Praventionsarbeit zur Vermeidung von
Kindeswohlgefahrdungen verschiedene Mallnahmen. Dazu gehdren auch Aufkla-
rungs- und Informationskampagnen in Schulen sowie in den Gemeinden, bei denen
Eltern, Kinder und Lehrkrafte Uber Risiken, Praventions- und Schutzmaoglichkeiten
informiert werden.

Mit der Einfihrung der gesetzlichen Voraussetzungen durch § 201 a LVwG (vgl. Ab-
schnitt 3.8.1.1) ist nunmehr auch ein proaktives Beratungsangebot nach einem Poli-
zeieinsatz bei hauslicher Gewalt fur Kinder und Jugendliche vorgesehen.

4.4 Kooperation und Vernetzung im medizinischen Kinderschutz

In den Empfehlungen des dritten Landeskinderschutzberichtes wird die Notwendig-
keit hervorgehoben, Kooperationsvereinbarungen zwischen Einrichtungen der Ju-
gendhilfe und des Gesundheitswesens zu verabschieden. Diese sollen dazu beitra-
gen, Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit herzustellen und im Rahmen der Verein-
barungsprozesse eine Verstandigung Uber die inhaltlichen und fachlichen Schwer-
punkte der Zusammenarbeit zu erreichen.

Die rechtliche Grundlage fur derartige Vereinbarungsprozesse bietet § 73c SGB V.
Dieser regelt Kooperationsvereinbarungen zum Kinder- und Jugendschutz.

Die Kassenarztlichen Vereinigungen sollen mit den kommunalen Spitzenverbanden
auf Landesebene eine Vereinbarung Uber die Zusammenarbeit von Vertragsarzten
mit den Jugendamtern schlie3en, um die vertragsarztliche Versorgung von Kindern
und Jugendlichen zu verbessern, bei denen Vertragsarzte im Rahmen von Friher-
kennungsuntersuchungen nach § 26 SGB V oder im Rahmen ihrer oder der arztli-
chen Behandlung ihrer Familienangehdrigen nach § 28 SGB V Anhaltspunkte fur
eine Gefahrdung ihres Wohls feststellen.

In SH liegt die Kooperationsvereinbarung nach § 73c SGB V zum Zeitpunkt der Be-
richtslegung seitens der KVSH unterschriftsreif fur die Kreise und kreisfreien Stadte
vor. Ein Abschluss der Vereinbarung wird angestrebt, ist aber noch nicht erfolgt.

Eine weitere Empfehlung des dritten Landeskinderschutzbericht betraf die verbindli-
che Kooperation zwischen Kinderkliniken und rechtsmedizinischen Einrichtungen.

Hierzu ist grundsatzlich darauf hinzuweisen, dass padiatrische Institutionen sich an
die Institute des UKSH in Kiel oder Libeck wenden, wenn sie rechtsmedizinischen
Rat oder Untersuchungen bendtigen. Eine vertraglich vereinbarte bzw. ,institutionali-
sierte” Zusammenarbeit zwischen den Hausern mit dem Institut fir Rechtsmedizin
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des UKSH, Campus Kiel und Campus Lubeck besteht jedoch nicht. Die Zusammen-
arbeit funktioniert im Bedarfsfall nach Rickmeldung aller Hauser jedoch sehr unkom-
pliziert und zuverlassig. Rechtsmedizinische Konsile und Kooperation sind zeitnah
moglich. Zwei Krankenhauser gaben an, dass auch die landertbergreifende Zusam-
menarbeit mit der Rechtsmedizin am UKE in Hamburg sehr gut funktionierte.

Mittlerweile haben auch in den meisten Bezirken des Berufsverbandes der Kinder-
und Jugendarzt*innen’ in Schleswig-Holstein Qualitatszirkel mit den jeweils zustandi-
gen rechtsmedizinischen Einrichtungen stattgefunden. Die Kollegen und Kolleginnen
sahen sich hier in der Verantwortung sowie zeitlich und sachgerecht verfugbar. Die
ethische, fachliche und kollegiale Verantwortung erscheint hier in ihrer Verbindlich-
keit ausreichend.

An allen Standorten stationarer Padiatrie und Kinderchirurgie bestehen aktive Kinder-
schutzgruppen. Die Kinderschutzgruppe am UKSH-LUbeck ist von der Deutschen
Gesellschaft fur Kinderschutz in der Medizin (DGKIM) zertifiziert. Andere Kinder-
schutzgruppen streben eine entsprechende Zertifizierung an oder befinden sich im
Prozess, z.B. Neumunster. Generell orientieren sich alle Kinderschutzgruppen an
den Qualitatskriterien der DGKIM, wie sie einer Zertifizierung zugrundeliegen.

An der Westkuste gibt es ein regionales Netzwerk zum Kinderschutz. Das Westkus-
tenklinikum in Heide ist Teil dieses Netzwerkes. Es besteht ein Kooperationsvertrag

zum gemeinsamen Vorgehen im Kinderschutz mit dem Fachbereich Jugend, Familie
und Soziales des Kreises Dithmarschen.

4.5 Verbindliches Einladungswesen gem. § 7a GDG

Mit dem Inkrafttreten des KiSchG SH zum 01.04.2008 wurde Uber eine Anderung
des Gesetzes Uber den Offentlichen Gesundheitsdienst (GDG) das Instrument des
verbindlichen Einladungswesens zu den Friherkennungsuntersuchungen eingefuhrt.

Ziel war es, sowohl eine Erhdhung der Teilnahmequote bei den Friherkennungsun-
tersuchungen zu erreichen, als auch mogliche Hilfebedarfe bei Familien mit kleinen
Kindern im Rahmen dieser Untersuchungen zu identifizieren (Gesetzesbegrindung
zu § 7a GDG).

Seit seiner Einflhrung hat sich das verbindliche Einladungswesen zu den Friherken-
nungsuntersuchungen als gesundheitsfordernde MalRnahme etabliert und sichert die
hohen Teilnahmequoten bei den Friherkennungsuntersuchungen. Sie dient insbe-
sondere der Pravention und Gesundheitsférderung bei Kindern und hat auf dieser
Ebene das korperliche und seelische Wohl der Kinder im Blick. Sozialpadiatrische
Interventionen, die wahrend oder in Folge der Friherkennungsuntersuchungen erfol-
gen, kdnnen unglnstige Verlaufe abwenden, bevor sie sich manifestieren oder fir
die Jugendhilfeinstitutionen sichtbar werden. Ferner werden individuelle — auch sozi-
ale — Forderbedarfe sowie Unterstutzungsbedarfe betroffener Familien sichtbar und

"Das Gendersternchen wird hier verwendet, da sich der Verband ausdriicklich so bezeichnet und die geschlechtliche Vielfalt
seiner Mitglieder auch so zum Ausdruck bringen méchte.
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das Einladungswesen tragt so zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz der
Kinder bei.

Deutlich wurde im Rahmen der Gesetzesentwicklung auch, dass sich der Landesge-
setzgeber von der Einflhrung des verbindlichen Einladungswesens neben der pra-
ventiven und gesundheitsforderlichen Wirkung durch erhohte Teilnahmequoten auch
einen unmittelbaren Kinderschutzeffekt versprochen hatte, da davon ausgegangen
worden war, dass mit diesem Instrument auch bisher unbekannte Falle von Kindes-
wohlgefahrdungen aufgedeckt werden konnten.

Im ersten Schritt werden die Eltern vor den entsprechenden Friiherkennungsuntersu-
chungen angeschrieben mit der Einladung zur Wahrnehmung des jeweiligen Unter-
suchungstermins. Im zweiten Schritt werden diejenigen Eltern erinnert, von denen
keine Rickmeldung bzw. Terminbestatigung erfolgte. Im dritten Schritt werden dieje-
nigen Eltern dem Kreis gemeldet, die auch auf die Erinnerung nicht reagieren. Mit
Blick auf den dritten Schritt ist insbesondere seitens der offentlichen Trager der Ju-
gendhilfe wiederholt festgestellt worden, dass es in aller Regel solche Familien sind,
die nicht oder nur nach Aufforderung an den Fruherkennungsuntersuchungen teil-
nehmen, die dem Jugendamt bereits bekannt sind. Das heil3t, der Verdacht einer
Kindeswohlgefahrdung bzw. ein erzieherischer Hilfebedarf, wurde bereits auf ande-
rem Wege bei diesen Familien festgestellt und es wird kritisch angemerkt, dass Auf-
wand und Nutzen hier in einem ungunstigen Verhaltnis stehen. Dies auch auf Seiten
der Offentlichen Gesundheitsdienste, die ihrerseits darauf verweisen, dass sie, so die
Kreismeldungen zu Ihnen kommen, nicht Uber die Mittel und Instrumente verfugen,
um eine mogliche Kindeswohlgefahrdung einschatzen zu kdnnen. Ebenso auch auf
Seiten der o6ffentlichen Jugendhilfetrager, die keine medizinische Expertise besitzen
und dadurch dem gesetzlichen Auftrag, medizinische Bedarfe und Fehlentwicklungen
festzustellen, nicht nachkommen kénnen. In den Fallen namlich, in denen die Kreis-
meldungen sofort an die Jugendamter gehen, soll dort entsprechend der Absatze 5
und 6 des § 7a GDG ein Verfahren nach § 8a SGB VIII (Gefahrdungseinschatzung)
vorgenommen werden. Auch hier wurde bereits frihzeitig auf ein ungunstiges Auf-
wand-Nutzenverhaltnis durch die Trager der Jugendhilfe hingewiesen.

Diese Situation wurde bereits in der Stellungnahme der Landesregierung zum zwei-
ten Landeskinderschutzbericht aufgegriffen. Es wurde klargestellt, dass eine Mittei-
lung Uber eine nicht wahrgenommene Untersuchung an die Kommunen nicht auto-
matisch als Hinweis auf eine Kindeswohlgefahrdung zu betrachten sei. Erst bei wie-
derholtem Fernbleiben wurde eine Prifung durch das ortliche Jugendamt empfohlen.

Die positiven Wirkungen im Sinne des medizinischen Kinderschutzes, z.B. eine ho-
here Durchimpfungsquote, sind unbestritten.

Das Einladungs- und Erinnerungswesen zu den Friherkennungsuntersuchungen bei
Kindern als Instrument des gesundheitlichen Kinderschutzes ist weiterhin wichtig und
unverzichtbar, um die Teilnahmequoten an den Untersuchungen zu erhohen bzw.

auf einem hohen Niveau zu halten. Es unterstitzt Eltern und Sorgeberechtigte nach-
weislich darin, gesundheitliche Risiken sowie Entwicklungsauffalligkeiten von Kindern
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frihzeitig zu erkennen und behandeln zu lassen, wodurch die Chancen auf eine ge-
sunde Entwicklung nachhaltig verbessert werden. Inwieweit das Verfahren durch ei-
nen Verzicht der Meldung an die Kommunen bei Nichtteilnahme an den Untersu-
chungen verschlankt werden konnte, ware mit den beteiligten Akteuren zu diskutie-
ren (vgl. auch Abschnitt 5.6).

Trotz der positiven Wirkungen des verbindlichen Einladungswesens wird der damit
verbundene Ressourcenaufwand von den umsetzenden Gesundheits- bzw. Jugend-
amtern in den Kreisen und kreisfreien Stadten nach wie vor kritisch betrachtet. Auch
vor diesem Hintergrund ist es nach wie vor Aufgabe, weitere Anstrengungen zu un-
ternehmen, um das Verfahren zu optimieren und zu verschlanken. Die Landesregie-
rung wird auch in Zukunft das verbindliche Einladungs- und Erinnerungswesen im
gemeinsamen Dialog mit den Kommunen stetig weiterentwickeln und den aktuellen
Bedarfen anpassen (vgl. auch Abschnitt 5.6).

4.6 Fortbildungs- und Qualifikationsbedarfe

Die Empfehlungen zu Fortbildung und Qualifikation im Kinderschutz wurden und wer-
den auf unterschiedlichen Ebenen bearbeitet und umgesetzt.

4.6.1 Spezifische Schutzbedarfe und Schutzkonzepte

So wurden zu den besonderen Bedarfen und Schutzbedtirfnissen von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen mehrere Veranstaltungen durchgefihrt, u.a. im
Rahmen des landesweiten Fachforums Kinderschutz und des landesweiten Fach-
austausches der kommunalen Kinderschutzfachkrafte. Auf einem landesweiten
Fachtag im November 2025 fur insoweit erfahrene Fachkrafte im Kinderschutz wur-
den Themen und Fragestellungen im Kontext des inklusiven Kinderschutzes disku-
tiert.

Auch das Thema Kinder psychisch und suchtkranker Eltern wurde im landesweiten
Fachforum Kinderschutz reflektiert und die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe als Ko-
operationspartnerin beleuchtet. Das interdisziplinar zusammengesetzte landesweite
Fachforum Kinderschutz ist hier ein wichtiges Gremium, wenn es darum geht, die
verschiedenen Professionen im Kinderschutz zu vernetzen und die bereichstibergrei-
fende Kooperation zu starken. Spezifische Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfe
aber auch gemeinsame Bedarfe an den Schnittstellen im Kinderschutz konnen identi-
fiziert und auf Landesebene aufgegriffen werden.

Zur Implementierung von institutionellen Schutzkonzepten gab es in den Jahren
2022-2025 im Bereich der Qualifizierung eine Fokussierung auf die stationaren Kin-
der- und Jugendhilfeeinrichtungen. In mehreren regionalen Praxis-Werkstatten wur-
den in den Jahren 2022 und 2023 die unterschiedlichen Bausteine eines Schutzkon-
zeptes vorgestellt und praxisnah mit den teilnehmenden Fachkraften daran gearbei-
tet, wie eine Umsetzung gelingen kann. 51 Einrichtungen konnten erreicht werden. In
den Jahren 2024 und 2025 wurden die Inhalte in einer Online -Themenreihe fortge-
fuhrt.
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Far Fach- und Leitungskrafte der kommunalen Jugendamter fanden im Marz und im
September 2025 Fachveranstaltungen zu institutionellen Schutzkonzepten in Ju-
gendamtern statt. Hier wurde ein grol3es Interesse, aber auch ein hoher Bedarf nach
Unterstitzung bei der Umsetzung von Seiten der Fachkrafte signalisiert.

Fur die Fachkrafte in der Pflegekinderhilfe wurden zwei landesweite Fachaustausche
zur Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten durchgefuhrt (vgl. Abschnitt
8.5). Es wurden jeweils 30 Fachkrafte erreicht.

4.6.2 Friihe Hilfen

Im Rahmen der Umsetzung der Frihen Hilfen (vgl. Abschnitt 8.1) in Schleswig-Hols-
tein erfolgen regelmafig Abfragen zu Bedarfen fur spezifische Fortbildungen fur
Fachkrafte in den Frihen Hilfen.

Im Kontext psychischer Belastungen bei Eltern sind folgende Fortbildungen fur Fami-
lienhebammen und Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpfleger und -pflegerinnen im
Berichtszeitraum angeboten worden:

* Traumaverstandnis und traumasensibles Handeln in den Frihen Hilfen (2022)
» Mutterliche Depressionen (2022)

* Frihe Hilfen und Kinderschutz im Gesundheitswesen (2024)

* Gefluchtete in den Frihen Hilfen (2024)

DarUberhinaus gab und gibt es eine Vielzahl von entsprechenden Fortbildungsange-
boten in der Medizin. Im Land fanden in vielen lokalen Qualitatszirkeln sowohl Fort-
bildungen als auch Vernetzungstreffen mit Fachkraften der Rechtsmedizin, Kinder-
schutz-Zentren, Jugendamtern und der Frihen Hilfen statt. Auch bei Veranstaltungen
auf Landesebene ist medizinischer Kinderschutz Thema gewesen, zuletzt in Flens-
burg und ltzehoe.

Bei den bundesweiten Kongressen des BVKJ, der DGKJ und der DGSPJ, an denen
jahrlich mehr als 3000 Kinder- und Jugendarzte und -arztinnen teilnehmen, sind me-
dizinischer Kinderschutz und Kinderschutz in der Medizin und Schutz vor medizini-
scher Kindesmisshandlung wiederkehrende Themen, ebenso auf zahlreichen Online-
Fortbildungen und in den wichtigsten deutschsprachigen padiatrischen Fachzeit-
schriften.

4.6.3 Fortbildungsbedarfe migrations- und kultursensibler Kinderschutz

Neben den benannten Fortbildungsbemihungen soll an dieser Stelle nochmals dar-
auf hingewiesen werden (vgl. auch Abschnitt 4.1.3.), dass das Thema migrations-
und kultursensibler Kinderschutz in der Fort- und Weiterbildungsplanung in den lan-
desweiten Netzwerk- und Kooperationsstrukturen diskutiert und weiterentwickelt so-
wie angemessen berucksichtigt werden muss. Die Sensibilisierung der Fachkrafte im
Kinderschutz fur migrations- und kulturell bedingte Besonderheiten und eine Erho-
hung der Handlungssicherheit missen bei entsprechenden Fortbildungen und im
Rahmen der Netzwerkarbeit im Fokus stehen. (vgl. auch Abschnitt 4.1.3)
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Seit 2023 gibt es entsprechende Fortbildungen zu verschiedenen Kinderschutzthe-
men flr die in Landesunterkinften tatigen Menschen die aktuell durch das Land in
Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleistenden systematisiert und verstetigt
werden sollen.

Im bereits erwahnten AMIF-Projekt (vgl. Abschnitt 4.1.3) werden u.a. Empfehlun-
gen zur strukturellen Verankerung von Kinderschutzinstrumenten in den Landesun-
terkinften erarbeitet. Dartber hinaus soll das Kinderschutzkonzept als integraler Be-
standteil des bestehenden Schutzkonzeptes fur die Landesunterkinfte konzipiert und
bestehende Kinderschutzinstrumente im Zuge dessen weiterentwickelt werden.

4.6.4 Fortbildungsbedarfe kindgerechte Justiz

Die Empfehlungen des dritten Landeskinderschutzberichtes fur die Entwicklung von
Strukturen einer kindgerechten Justiz, wie das bereits beschriebene Childhood-Haus
(vgl. Abschnitt 4.3.1) aber auch die konkrete Arbeit der Familiengerichte verdeutli-
chen durch die dort stattfindende entsprechende Fallarbeit unmittelbar verschiedene
fortlaufende Fortbildungsbedarfe auf Seiten der beteiligten Fachkrafte fur eine kind-
gerechte Justiz.

Die Fortbildungsangebote mit Bezug zum Kinderschutz sind in der Justiz im Berichts-
zeitraum deutlich verstarkt worden. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Thema ,kind-
gerechte Kommunikation®.

Grundlegende Fortbildungen zur Anhérung von Kindern werden insbesondere fur
Familienrichterinnen und Familienrichter in Schleswig-Holstein regelmafig sowohl in
Prasenz als auch online angeboten. Im Berichtszeitraum sind daruber hinausgehend
spezifische Angebote zur Vertiefung eingeflhrt worden. Exemplarisch kann hier auf
eine zweitagige Fortbildung zu dem Thema ,Kommunikation mit hochbelasteten Kin-
dern und Jugendlichen — traumainformiertes Handeln in familiengerichtlichen Verfah-
ren” verwiesen werden, die vom 20.03.2023 bis zum 21.03.2023 im Schleswig-Hols-
teinischen Oberlandesgericht durchgefihrt wurde. Weil durch das Gesetz zur Be-
kampfung sexualisierter Gewalt vom 16.06.2021 (vgl. Abschnitt 3.7) die Verpflichtung
zur richterlichen Anhérung von Kindern auch auf Kleinkinder und Sauglinge ausge-
weitet wurde, ist speziell hierzu ein Fortbildungsangebot fur die Familiengerichte zu
dem Thema ,Feinzeichen von Belastungen bei Sauglingen und Kleinkindern wahr-
nehmen® geschaffen worden.

Neben Veranstaltungen, die vor allem auf die Kommunikation mit Kindern gerichtet
sind, gab es im Berichtszeitraum grundlegende Angebote zum Erwerb von Kenntnis-
sen im Bereich der (kindlichen) Entwicklungspsychologie. Auch Fortbildungen zum
verbesserten Verstandnis von Begutachtungen werden regelmafig durchgefiihrt. Ziel
solcher Angebote ist es, Richterinnen und Richter bestmaoglich in die Lage zu verset-
zen, das Gefahrdungsrisiko von Kindern zu erkennen und kindeswohlorientierte Ent-
scheidungen treffen zu kdnnen.

Um speziell auf die Belange von Kindern psychisch kranker und suchtkranker Eltern
eingehen zu kdnnen, wird in regelmaliigen Abstanden eine Fortbildung angeboten,
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die sich schwerpunktmalig mit dem Erwerb von Kenntnissen Uber psychische Sto-
rungen von Eltern und ihre Auswirkungen auf Kinder befasst.

4.7 Starkung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen

Die Empfehlungen zum Thema Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen
werden fortlaufend durch zahlreiche MalRnahmen umgesetzt. Auf Grundlage des
Landtags-Beschlusses vom 30.06.2022 hat das Sozialministerium den Prozess zu
einer Landesstrategie Kinder- und Jugendbeteiligung begonnen und verfolgt diesen
in der laufenden Legislaturperiode konsequent. Die Umsetzung der Landesstrategie
erfolgt unter Beteiligung der verschiedenen Akteure sowie junger Menschen. Es ha-
ben zwei landesweite Netzwerktreffen dazu stattgefunden, in Arbeitsgruppen und
Jugendworkshops werden die Themen vertieft und verdichtet. Die Landesstrategie
soll dem Landtag im Herbst 2026 vorgelegt werden.

Im Sommer 2023 fand die Wahl zur ersten Landesjugendvertretung ,KJV-SH* flr
Jugendliche in den stationaren Wohngruppen statt. Die Wahl wird alle 2 Jahre durch-
gefuhrt, somit im September 2025 das zweite Mal. Junge Menschen der KJV-SH ha-
ben auch an der Erarbeitung des vorliegenden Landeskinderschutzberichtes mitgear-
beitet und sich aktiv in die Arbeitssitzungen und den Workshop des Fachbeirates ein-
gebracht.

Fir die kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen findet jahrlich das landesweite
Treffen ,PartizipAction!“ statt. DarUber hinaus werden einzelne Themen als Fortbil-
dung oder in Austausch- und Netzwerkformaten angeboten.

Im Bereich der Qualifizierung von Fachkraften wurde 2024/2025 die elfte Weiterbil-
dung zur Fachkraft fur Kinder- und Jugendbeteiligung in finf mehrtadgigen und drei
weiteren eintdgigen Modulen organisiert.

Von Seiten des MSFJSIG gibt es darliber hinaus seit 2024 ein Angebot an die Ge-
meinden, Amter, Stadte und Kreise fur individuelle Beratung und Fortbildung vor Ort
zur Umsetzung der Beteiligung von jungen Menschen.

Far Fachkrafte in den Arbeitsfeldern Grundschule und Kita gab es 2024-2025 erst-
mals Fortbildungen und Qualifizierungen zum Thema Demokratische Partizipation.
Diese fanden in Kooperation mit der Hansestadt Lubeck und Kita-Tragern aus LU-
beck statt und férdern die Vernetzung beim Ubergang von Kita zur Grundschule.
Der Fachtag ,Kinderrechte in Kommunen® im Februar 2024 in Kiel hatte zum Ziel,
insbesondere Mitarbeitende aus Kommunalverwaltungen zu sensibilisieren und zu
unterstutzen, Kinderrechte in unterschiedlichen Bereichen, z.B. bei der Haushaltsauf-
stellung, zu berucksichtigen.
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4.8 Corona und die Folgen fiir Kinder, Jugendliche, Familien und die Hilfe-
und Unterstiutzungssysteme

Der letzte Landeskinderschutzbericht befasste sich 2022 intensiv mit den Folgen der
Corona-Pandemie fur Kinder, Jugendliche, Familien und Hilfesysteme. Die Empfeh-
lungen, aus dieser Krise zu lernen, beziehen sich insbesondere auf die Aufrechter-
haltung aller Angebote der Kinder- und Jugendhilfe bei zuklnftigen vergleichbaren
Krisen. Die Verbesserung der digitalen Ausstattung spielt hier eine entscheidende
Rolle.

Mit der ,Richtlinie zur Férderung der Digitalisierung der sozialen Infrastruktur‘ wurden
2021 der Aufbau und die Weiterentwicklung von digitalen Angeboten und kontaktar-
men Schulungs-, Beratungs-, Partizipations- und Kommunikationsmdglichkeiten ge-
fordert. Antragsberechtigt waren freie und gemeinnutzige Trager sowie Trager in pri-
vater Tragerschaft, die soziale Beratung und Betreuung vorgehalten und angeboten
haben und durch die beschlossenen Einschrankungen zur Bekdmpfung der Corona-
Pandemie ihre Tatigkeit nicht oder nur eingeschrankt anbieten konnten.

Mit dem Bundesaktionsprogramm ,Aufholen nach Corona“ wurde die Bundesstiftung
Frahe Hilfen far die Jahre 2021 und 2022 mit 50 Mio. Euro aufgestockt, um den
durch Corona wachsenden Unterstlitzungsbedarfen von Familien gerecht zu werden.
Schleswig-Holstein erhielt in 2021 zusatzliche 442.177 Euro und in 2022 zusatzliche
1.031.747 Euro (vgl. Abschnitt 8.1.7).

Das Thema Corona bzw. die Folgen der Pandemie waren auch im aktuellen Erarbei-
tungsprozess zum vorliegenden Bericht im Fokus der Fachkrafte im Fachbeirat gem.
§ 14 Abs. 2 KiSchG SH und vieldiskutiertes Thema auf dem Workshop des Fachbei-
rates. Dieser spricht sich gegenuber der Landesregierung daflr aus, eine Krisenstra-
tegie fur die Kinder- und Jugendhilfe bzw. fur die Gewahrleistung von Kinderschutz in
einer vergleichbaren Krise, wie der Corona-Pandemie, zu entwickeln und festzu-
schreiben. In den aktuellen Empfehlungen des Fachbeirates (vgl. Kapitel 9 des Be-
richtes) werden Eckpunkte einer solchen Krisenstrategie und notwendige Mal3nah-
men aus Sicht des Fachbeirates dargestellt zu denen sich die Landesregierung ver-
halten wird.
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5 Situationsbeschreibung — Zahlen und Daten zum Kinderschutz

Kontinuierlich weiterverfolgt werden im Rahmen der Landeskinderschutzberichter-
stattung gem. § 14 KischG SH ausgewahlte Daten und Fakten der amtlichen Kinder-
und Jugendhilfestatistik gem. § 99 SGB ViIII.

Auf Grundlage der Daten der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik wird die
quantitative Entwicklung ausgewahlter Formen der Hilfen zur Erziehung dargestellit.
In den Blick genommen wird ebenfalls die quantitative Entwicklung der vorlaufigen
Schutzmalnahmen (Inobhutnahmen) in Schleswig-Holstein und schlie3lich wird ein
Fokus auf die Verfahren gem. § 8a SGB VIII (Gefahrdungseinschatzungsprozesse
bei Verdacht auf Kindeswohlgefahrdung) gerichtet.

Daruberhinaus werden ausgewahlte Daten der amtlichen Statistik aus dem Bereich
der Familiengerichtsbarkeit dargestellt sowie ausgewahlte kinderschutzrelevante Da-
ten der polizeilichen Kriminalstatistik, die Aufschluss dartuber geben kdnnen, wie aus-
gepragt kindeswohlgefahrdende Prozesse und Situationen in Schleswig-Holstein im
Berichtszeitraum sind.

FuUr die Nutzung und Bewertung aller im vorliegenden Bericht dargestellten Daten ist
zu beachten, dass die Daten keine Auskunft dartiber geben, welche konkreten Ursa-
chen hinter den beobachteten und abgebildeten Entwicklungen stehen. Eine Bewer-
tung kann nur im Rahmen einer qualitativen Diskussion der beobachteten Entwick-
lungen erfolgen. Die Daten kénnen lediglich als Indikatoren flr bestimmte Entwick-
lungen im Kinderschutz betrachtet werden. Sie sind inhaltlich zu hinterfragen und
sollen als Ausgangspunkt fur fachliche Diskussions- und Bewertungsprozesse ge-
nutzt werden — woflr an dieser Stelle ausdrticklich pladiert wird.

Aus diesem Grund konzentriert sich die Darstellung auf wenige ausgewahlte Daten,
die in erster Linie als lllustration fur bestimmte kinderschutzrelevante Entwicklungen
dienen und die in ihrer Tendenz auf mégliche Handlungsbedarfe hinweisen.

5.1 Kinderschutzrelevante Entwicklungen in den Hilfen zur Erziehung in
Schleswig-Holstein

An dieser Stelle werden ausgewahlte Hilfeformen in den Blick genommen.

Dies sind die Sozialpadagogischen Familienhilfen nach § 31 SGB VIII, die stationa-
ren und familienersetzenden Formen der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII und die
Erziehung aufRerhalb der Familie in stationaren Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe nach § 34 SGB VIII.

Abbildung 3 zeigt einen deutlichen Ruckgang der Anzahl der sozialpadagogischen
Familienhilfen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr. In den Jahren 2020 bis 2023
befanden sich die Zahlen auf konstant sehr hohem Niveau.

Die Anzahl der Hilfen nach § 34 SGB VIl liegen in den Jahren 2020 bis 2023 eben-
falls auf relativ konstantem Niveau, 2024 kommt es dann fast zu einer Verdoppelung
der Zahlen. Die Anzahl der Vollzeitpflegen gem. § 33 SGB VIl sinkt 2024 leicht im
Vergleich zum Vorjahr.
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Abb. 3: Entwicklung ausgewahlter Hilfen zur Erziehung 2020 bis 2024, Hilfen zum je-
weils 31.12.8
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Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik — Statistikamt Nord

5.2 Vorlaufige SchutzmaBnahmen fiir Kinder und Jugendliche

Vorlaufige Schutzmalinahmen, in der Regel Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII,
sind MalRhahmen mit eindeutigem Eingriffscharakter gegentber der Erziehungsver-
antwortung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten. Sie sind als MalRhahme
zu charakterisieren, um in Situationen, in denen das Kindeswohl aufgrund bestimm-
ter Umstande akut gefahrdet ist, die betroffenen Kinder und Jugendlichen kurzfristig
dem gefahrdenden Umfeld zu entziehen. Mit dem Instrument der Inobhutnahme wird
in solchen akuten Krisensituationen — gegebenenfalls gegen den Willen der Perso-
nensorgeberechtigten - ein Kind zunachst voribergehend aus der Familie genom-
men.

Die Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich wird gemeinhin als wichtiger Indi-
kator fur die Notwendigkeit von Kinderschutzbemuhungen herangezogen. Gleichwohl
ist zu beachten, dass bestimmte Ereignisse - gesetzliche Anderungen oder auch in
der Offentlichkeit diskutierte und medial aufbereitete Kinderschutzfalle - die Fallzah-
len der Statistik beeinflussen. So waren die Fallzahlen z.B. in den Jahren 2015 mit
4.026 und 2016 mit 4.838 Inobhutnahmen ungewdhnlich hoch, was unmittelbar durch
die damaligen Fluchtbewegungen mit einer hohen Anzahl unbegleiteter Minderjahri-
ger aus Syrien bedingt war®. Bis 2020 sank die Anzahl der Inobhutnahmen wieder
auf 2.222 Falle, bevor es dann im Jahr 2022 wieder zu einem deutlichen Anstieg
kommt.

®Daten der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik - Statistikamt Nord.
° Vgl. Dritter Landeskinderschutzbericht DS/19-03802 S. 70.
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Abbildung 4 zeigt, dass es im Berichtszeitraum in den Jahren 2022 und 2023 eben-
falls wieder einen Anstieg der Anzahl Inobhutnahmefalle gibt, bei denen der Anlass
die unbegleitete Einreise Minderjahriger ist — diesmal verursacht durch den russi-
schen Angriffskrieg auf die Ukraine und damit zusammenhangende Fluchtbewegun-
gen.

Vorlaufige SchutzmalRnahmen aufgrund des Verdachtes auf Kindeswohlgefahrdung
bewegen sich zahlenmalig in den Pandemiejahren 2021, 2022, 2023 (roter Balken)
auf weitgehend konstantem Niveau bevor sie im Jahr 2024 in der Anzahl der Falle
wieder deutlich hoher liegen als 2020. Die Inobhutnahmen insgesamt sind 2022
stark angestiegen und seitdem wieder leicht ricklaufig.

Abb. 4: Vorlaufige SchutzmaBnahmen gesamt, Verdacht KWG - unbegl. Ein-
reise mind. Auslander/innen™
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Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik — Statistikamt Nord.

Die Anlasse fur vorlaufige Schutzmaf3nahmen sind vielfaltig, sie reichen bspw. von
konkreten Verdachtsfallen auf eine Kindeswohlgefahrdung uber die unbegleitete Ein-
reise Minderjahriger, Suchtprobleme, Wohnungsprobleme, familiare Konflikte bis hin
zu Inobhutnahmen auf Wunsch der jungen Menschen.

Der vorliegende Bericht nimmt insbesondere die Verdachtsfalle auf konkrete Kindes-
wohlgefahrdungen in den Blick. So zeigt Abbildung 5 die Anzahl der Inobhutnahmen
bei einem Verdacht auf eine spezifische Kindeswohlgefahrdung, wie Vernachlassi-
gung, korperliche Gewalt, psychische Gewalt oder sexuelle Gewalt.

Dabei zeigt sich, dass der haufigste Anlass fur eine Inobhutnahme bei Verdacht auf
Kindeswohlgefahrdung, die Vernachlassigung eines Kindes oder Jugendlichen ist,

"®Abgebildet sind alle vorlaufigen SchutzmaBnahmen pro Jahr aufgrund des Verdachts einer Kindeswohlgefahrdung, d.h., es
fand noch kein Verfahren nach §8a SGB VI statt. Griinde fiir Schutzmafinahmen kénnen auch andere sein, als die beiden
konkretisierten, daher summieren sich die konkretisierten (unbegl. Einreise, Verdacht KWG) nicht auf die abgebildete Ge-
samtsumme der Schutzmafnahmen.
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gefolgt von korperlicher Gewalt. Am seltensten sind Verdachtsfalle sexualisierter Ge-
walt der Anlass fur eine Inobhutnahme. Dies lasst aber keine Schlisse auf das tat-
sachliche Ausmal} sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu. Hier ist
von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Bei allen Arten von Kindeswohlgefahrdung, die Grund fur eine vorlaufige Schutzmal3-
nahme sind, steigen die Fallzahlen im Jahr 2024 an.

Abb. 5: Vorlaufige SchutzmaRnahmen nach Anlass und Art Kindeswohigefahrdung
2020 bis 2024
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Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik — Statistikamt Nord

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass eine Inobhutnahme ,wegen
Gefahrdung® nicht gleichzusetzen ist mit einer Inobhutnahme, die sich an ein Verfah-
ren zur Gefahrdungseinschatzung nach § 8a SGB VIl anschliel3t.

In der 6ffentlichen medialen und politischen Debatte um die Entwicklung der Anzahl
von Kinderschutzfallen sind diese Unterschiede bei den statistischen Merkmalen zu
beachten und ungenaue Begrifflichkeiten zu vermeiden.

Die folgende Abbildung zeigt, dass vorlaufige Schutzmaflinahmen nach einem Ver-
fahren zur Gefahrdungseinschatzung nach § 8a SGB VIlI, z.B. nachdem es durch
Dritte zu einer Mitteilung eines Verdachtes auf KWG an das Jugendamt gekommen
ist, vergleichsweise seltener vorkommen.
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Abb. 6: Vorlaufige SchutzmaRnahmen bei Verdacht auf Gefahrdung und nach Verfah-
ren gem. § 8a SGB VIII"*
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5.3 Mitteilungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefahrdung gem. § 8a SGB VIII

In Abbildung 7 ist zu sehen, dass in den meisten Fallen, in denen eine Gefahrdungs-
einschatzung nach § 8a SGB VIII durchgefluhrt wird, kein Hilfebedarf festgestellt wird.
Gefolgt von den Fallen, in denen keine Kindeswohlgefahrdung, so aber doch ein Hil-
febedarf festgestellt wird. In 2023, mehr noch im Jahr 2024, steigen die Gesamtzah-
len an Mitteilungen nach § 8a SGB VIl deutlich an — ebenso die Anzahl der Falle, bei
denen eine akute Kindeswohlgefahrdung festgestellt wird. Es ist zu vermuten, dass
hier ein deutlicher Coronaeffekt vorliegt. Wahrend der pandemiebedingten Beschran-
kungen, fehlte auch vielfach der Blick auf die Kinder und Jugendlichen und eine ent-
sprechende Aufmerksamkeit fir mogliche Verdachtsmomente auf Kindeswohlgefahr-
dung. Ebenso darf vermutet werden, dass es wahrend der Pandemie gehauft zu
belastenden Situationen in Familien gekommen ist. Es ist anzunehmen, dass sich die
Pandemiefolgen fur Kinder und Jugendliche ab 2023 in den Fallzahlen abbilden. Mit
dem spatestens seit 2023 wieder regularem Betrieb von Kitas und Schulen sind die
Kinder wieder in Blick gekommen und die Folgen der Pandemie insbesondere flr
Kinder und Jugendliche wurden gesellschaftlich diskutiert. Damit einher ging eine
zunehmende Sensibilisierung und Aufmerksamekeit fir die Bedarfe von Kindern und
Jugendlichen. Gleichzeitig kann angenommen werden, dass psychosoziale Belastun-
gen als Folge der Pandemie in Familien und bei Kindern und Jugendlichen ab 2023
verstarkt sichtbar geworden sind. Es ist anzunehmen, dass die verstarkte Aufmerk-
samkeit auch wieder zu einem Anstieg der Mitteilungen bei Verdacht auf Kindeswohl-
gefahrdung gefuhrt hat, ohne dass dies gleichbedeutend mit einer im gleichen Aus-
mald gestiegenen Fallzahl an tatsachlichen Kindeswohlgefahrdungen ist.

Abbildung 8 zeigt die Anzahl von Fallen akuter Kindeswohlgefahrdung im Ergebnis

""Griinde fir SchutzmaBnahmen kénnen auch andere sein, als die beiden konkretisierten (Verdacht auf KWG, Gefahrdungs-
einschatzung bei KWG, daher summieren sich diese nicht auf die abgebildete Gesamtsumme der SchutzmalRnahmen.
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einer Gefahrdungseinschatzung gem. § 8a SGB VIl differenziert nach Formen von
Kindeswohlgefahrdung.

Abb. 7: Gefahrdungseinschatzungen nach § 8a SGB VIl — Ergebnisse
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4000 3922

3500
3000 2895
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Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik — Statistikamt Nord

Abb. 8: Gefahrdungseinschatzungen — Ergebnis akute KWG — Formen KWG
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Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik — Statistikamt Nord

Vernachlassigung stellt die haufigste Form von akuter Kindeswohlgefahrdung dar. In
den Jahren 2020 und 2021 ist eine Verringerung der Anzahl dieser Falle von Kindes-
wohlgefahrdung zu sehen, wahrend es im selben Zeitraum statistisch zu einem deut-
lichen Anstieg der Falle psychischer Gewalt kommt.

Seit 2022 kommt es bei allen Formen akuter Kindeswohlgefahrdung zu einem An-
stieg der Fallzahlen. Einen deutlichen Anstieg gibt es bei Fallen von akuter Kindes-
wohlgefahrdung durch Vernachlassigung im Jahr 2024.

Abbildung 9 gibt einen Uberblick (iber die Akteure/innen und Stellen, die Mitteilungen
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gem. § 8a SGB VIl an das Jugendamt gemacht haben und in wievielen Fallen es
jeweils zur Feststellung einer Kindeswohlgefahrdung (akut und latent) gekommen ist.

Abb. 9: Verfahren nach § 8a SGB VIII nach mitteilenden Akteuren/Stellen insgesamt

und Ergebnis akute und latente Kindeswohlgefahrdung

2020 2021 2022 2023 2024
;“’)gfa'}gram” 360 — 189 261117 318 - 150 306131 | 469-224
Sozial (52,5%) (44.8%) (47 2%) (42,8%) (47,8%)
Beratungs- 56 — 25 75— 31 7112 41-13 80 — 20
stelle (44.6%) (41,3%) (16,9%) (31,7%) (25%)
f;;ﬂf;ﬁ;i“' 212 - 134 171-98 172 - 87 252138 | 379-214
Dienst KuJH (63,2%) (75,3%) (50,6%) (54,8%) (56,5%)
218 — 141 191124 186 — 129 158-79 | 201-127
Jugendarbeit|  (64.7%) (64.9%) (49,4%) (50%) (63,2%)
Kita/Kinder- | 181 —71 183 — 67 184 — 61 222 — 62 272 - 89
tagespflege (39,2% (36,6%) (33,2%) (27,9%) (32,7%)
560 — 222 587 — 216 585 — 189 752 -241 | 937-297
Schule (39,6%) (36.8%) (32,3% (32%) (31,7%)
Gesund- 284 - 113 288 — 116 312 - 108 413-139 | 585-167
heitswesen (39,8%) (40,3%) (34.6%) (33.7%) (28,5%)
Polizeiund | 1811-473 | 1819-468 | 1918—384 | 2323-541 | 3342-834
Justiz (26.1%) (25.7%) (20%) (23.3%) (25%)
spg:;‘e’g:" 411 - 166 380 - 126 444 - 158 372-106 | 469-161
0, 0, 0, 0, 0,
ottt (40,3%) (33.2%) (35,6%) (28,5%) (34,3%)
junger 12366 121-70 119 - 64 104 — 54 150 — 75
Mensch (53,7%) (57,9%) (53,8%) (51,9%) (50%)
323 - 80 261 — 96 242 — 52 272 — 61 331 -85
Verwandte (24.8%) (36,8%) (21,5%) (22,4%) (25.7%)
Bekannte/ 763 — 142 631 — 96 548 — 114 526-80 | 620-121
Nachbarn (18.1%) (15.2%) (20,.8%) (15.2%) (19,5%)
613 - 92 590 — 90 51578 570-73 | 840-151
Anonym (15%) (15.3%) (15.1%) (12,8%) (18%)
324 — 92 281 - 63 363 — 88 452123 | 492-156
Sonstige (28,4%) (22,4%) (24.2%) (27.2%) (31,7%)

Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik — Statistikamt Nord
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Am haufigsten kommt es im Rahmen der Gefahrdungseinschatzung zum Ergebnis
Kindeswohlgefahrdung, wenn die Mitteilung aus der Jugendhilfe selbst kommt, aus
Einrichtungen oder Diensten der Jugendhilfe oder insbesondere aus dem Bereich
der Jugendarbeit. Hier kommt es am haufigsten vor, dass nach Verdachtsmitteilun-
gen an das Jugendamt auch Kindeswohlgefahrdungen festgestellt werden. Hervorzu-
heben ist auch, dass es in Fallen der Mitteilung durch die jungen Menschen selbst
verhaltnismallig oft tatsachlich zu einer Feststellung von Kindeswohlgefahrdung
kommt.

Am verhaltnismalig seltensten kommt es nach einer Mitteilung durch Polizei/Justiz,
Bekannte/Nachbarn oder anonymen Meldungen zur Feststellung einer Kindeswohl-
gefahrdung durch das Jugendamt.

5.4 Familiengerichtliche Verfahren und Kindeswohlgefahrdung

Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik beinhaltet statistische Informationen
daruber, in wie vielen Fallen das Familiengericht durch das Jugendamt nach einer
festgestellten Kindeswohlgefahrdung angerufen wird.

Vergleichbare Daten liegen uns im Berichtszeitraum fur die Jahre 2021 bis 2024 vor.

Abbildung 10 zeigt, dass die Anzahl dieser Falle in 2022 und 2023 leicht zurtckge-
gangen ist. 2024 kommt es wieder zu einem Anstieg der Fallzahlen. Bis auf das Jahr
2022 sind Jungen leicht haufiger betroffen.

Abb. 10: Anrufung Familiengericht durch Jugendamt nach festgestellter Kindeswohl-
gefahrdung

900

800 5o . 7

698
700

600

500 M insgesamt
374 ® mannlich

400 .
weiblich

363 353 364 354 344
300
200

100

0
Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024

Quelle: Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik — Statistikamt Nord
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Die hochste Anzahl an vollstandigen Sorgerechtsentziigen gab es im Berichtszeit-
raum im Jahr 2022, wohingegen 2021 deutlich mehr teilweise Sorgerechtsentzlige
ausgesprochen wurden. Sehr haufig, insbesondere im Pandemiejahr 2020 wird die
Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zur Auflage gemacht.

In Abbildung 11 sind ausgewahlte Ma3nahmen des Familiengerichtes dargestellt,
nachdem eine Kindeswohlgefahrdung gerichtlich festgestellt wurde.

Abb. 11: Ausgewdhite MaBRnahmen des Familiengerichts nach festgestellter Kindes-
wohlgefdahrdung
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5.5 Straftaten gegen Kinder und Jugendliche — Polizeiliche Kriminalstatistik

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) dokumentiert jahrlich die der Polizei bekannt
gewordenen strafrechtlichen Sachverhalte. Es handelt sich um Falle, die zur Strafan-
zeige gebracht wurden und nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen vor der
Weitergabe an die Staatsanwaltschaft statistisch erfasst wurden.

Die PKS stellt — unter Berucksichtigung der Erhebungsmethoden und Merkmale —
eine aussagekraftige Statistik fur die Beurteilung des Ausmales von Gefahrdungen
von Kindern und Jugendlichen dar. Es handelt sich bei den erfassten Fallen um ab-
geschlossene Ermittlungen nach einer Strafanzeige. Somit ist davon auszugehen,
dass in den meisten der statistisch erfassten Falle kindeswohlgefahrdende Situatio-
nen vorliegen. Obwohl die PKS hier deutlich mehr Falle ausweist, als die Strafverfol-
gungsstatistik, bildet sie quantitativ betrachtet lediglich die ,Spitze des Eisberges*
und somit das sogenannte Hellfeld von Straftaten zum Nachteil von Kindern und Ju-
gendlichen ab, da es aus verschiedenen Griinden nicht in jedem Fall von kindes-
wohlgefahrdenden Straftaten zu einer Strafanzeige kommt. Vor allen Dingen in fami-
liaren Kontexten, aber auch im sonstigen sozialen Nahraum (Freunde, Nachbarn,
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Bekannte), bilden Strafanzeigen eine sehr hohe Handlungsschwelle. Somit ist von
einer schwer quantifizierbaren Dunkelziffer auszugehen.' Die dargestellten Befunde
sind daher lediglich als Indikatoren fur die Entwicklung kindeswohlgefahrdender Situ-
ationen zu betrachten, die Anhaltspunkte zum genaueren Hinschauen aufzeigen. Will
man auf der Grundlage der nachfolgenden Auswertung der PKS-Daten zu einer Be-
wertung von kinderschutzrelevanten Entwicklungen kommen, so sind die folgenden
Grundsatze der PKS zu beachten:

e Opfer pro Straftat — Beziehen sich mehrere Straftaten auf dasselbe Opfer, so
wird das Opfer pro Straftat einmal gezahlt. In der ausgewiesenen Anzahl der
Opfer kann also dieselbe Person mehrfach enthalten sein.

e Die PKS ist eine Tatortstatistik. Das heil3t, relevant fir die Zuordnung von
Fallen auf Kreise oder kreisfreie Stadte ist der Ort der Straftat. So kann eine
Straftat in Kreis x von einem Tater oder einer Taterin aus Kreis y begangen
worden sein. Liegt ein kindeswohlgefahrdender Kontext einer Straftat vor, so
kann es sein, dass die ermittelnden Polizeibehdrden und ggf. zustandige Ju-
gendamter aus unterschiedlichen Kreisen stammen.

e Die PKS ist keine Tatzeitstatistik. Das heif3t, Falle, die in einem Jahr in der
Statistik auftauchen, kdnnen in einem ganz anderen Jahr stattgefunden ha-
ben. Dies ist haufig bei sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen
der Fall, da sich die Opfer oft nicht direkt nach der Tat, sondern mit erhebli-
cher Verzdgerung mitteilen und es erst dann zu einer Strafanzeige kommen
kann. Weitere Grinde kdnnen sein, dass Ermittlungen langjahrig sind oder
Strafanzeigen erst nachtraglich gestellt werden.

Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf ausgewahlte Tatbestande bei dem
ein kindeswohlgefahrdender Kontext mit groRer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.
Es werden Falle bertcksichtigt, in denen die Opfer in einer familidren Beziehung, im
hauslichen Kontext oder in einem anderen Erziehungs- oder Betreuungsverhaltnis
zum Tater oder der Taterin standen.

In Abbildung 12 ist zu sehen, dass die Gesamtzahl an vorsatzlichen Kérperverletzun-
gen an Kindern und Jugendlichen in diesem Kontext in den Jahren 2020 bis 2022
leicht absinkt, um dann wieder anzusteigen. Welche Griinde fir diese Entwicklung im
Berichtszeitraum vorliegen, ist aus den Daten nicht abzulesen. Die deutliche Steige-
rung in 2024 ist aber ein ernstzunehmender Indikator fiir eine ansteigende Haufigkeit
von kindeswohlgefahrdenden Situationen im familaren Umfeld, eine vergleichare Ent-
wicklung zeigt sich auch bei den Zahlen der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatis-
tik bei den Mitteilungen gem. § 8a SGB VIII an das Jugendamt.

2 Um dieses Dunkelfeld ,aufzuhellen bedarf es sogenannter ,Dunkelfeldstudien” die konzeptionell und metho-
disch nur mit hohem Ressourcenaufwand durchzufiihren sind.
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Abb. 12: Opfer von vors. Korperverletzungen §§ 223 bis 227 StGB; Entwicklung in
Schleswig-Holstein 2014 bis 2024 nach Altersgruppen

familidre Beziehung und/oder hauslicher anderes Erziehungs-/Betreuungsverhilt-

Kontext nis und TV ab 21

0 bis |6 bis 14 bis 0 bis 6 bis 14 bis

unter 6 |unter 14 unter 18 Gesamt unter6 |unter 14 |unter 18 Gesamt
2014 102 266 380 748 8 21 17 46
2015 116 238 399 753 5 38 20 63
2016 121 302 401 824 6 32 14 52
2017 106 266 389 761 10 22 17 49
2018 113 254 413 780 4 41 13 58
2019 97 292 363 752 9 21 9 39
2020 109 305 310 724 4 23 10 37
2021 115 284 313 712 8 13 13 34
2022 107 267 306 680 10 15 2 27
2023 129 301 349 779 8 20 4 32
2024 111 344 416 871 13 19 12 44

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025, Landeskriminalamt Schleswig-Holstein.

Am deutlichsten zeigt sich diese Entwicklung im familidren Kontext bei Kindern von 6
bis 13 Jahren und bei den Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Bei kleinen Kin-
dern kommt es in 2024 wieder zu einem leichten Absinken der Fallzahlen.

Die Anzahl der Falle, in denen es aufgrund von Misshandlungen Schutzbefohlener
zu Strafanzeigen und anschlieRenden polizeilichen Ermittlungen kommt (vgl. Abbil-
dung 12) unterliegt im Berichtszeitraum seit 2021 keinen gréfderen Schwankungen
und sinkt bei Kleinkindern bis zu 6 Jahren leicht ab. In der Altersgruppe der Jugendli-
chen kommt es hingegen zu einem leichten Anstieg entsprechender Straftaten in
2024.

Deutlich niedriger fallen die Zahlen insgesamt jeweils bezogen auf die beiden berich-
teten Straftatbestande aus, betrachtet man sich die Falle, die au3erhalb des familia-
ren Kontextes aber in einem anderen Erziehungs- und Betreuungsverhaltnis stattfan-
den.
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Abb. 13: Opfer von Misshandlungen Schutzbefohlener § 225 StGB; Entwicklung in
Schleswig-Holstein 2014 bis 2024 nach Altersgruppen

familidre Beziehung und/oder hauslicher anderes Erziehungs-/Betreuungsverhalt-

Kontext nis und TV ab 21

0 bis 6 bis 14 bis 0 bis 6 bis 14 bis

Gesamt Gesamt

unter 6 unter 14 unter 18 unter6 |unter 14 |unter 18
2014 56 91 24 171 2 7 4 13
2015 58 89 32 179 3 9 5 17
2016 63 79 36 178 4 14 2 20
2017 47 99 27 173 5 4 4 13
2018 47 81 22 150 2 11 1 14
2019 31 76 24 131 6 5 2 13
2020 41 78 21 140 1 4 1 6
2021 51 97 25 173 6 2 2 10
2022 43 65 27 135 5 2 1 8
2023 45 70 24 139 5 4 1 10
2024 29 69 38 136 7 3 3 13

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025, Landeskriminalamt Schleswig-Holstein.

Eine ahnliche Entwicklung wie bei den Misshandlungen Schutzbefohlener ist bei den
Sexualstraftaten zu beobachten. Insgesamt sind die Schwankungen nicht sehr grof3
und es ist eine gewisse Konstanz in den Zahlen festzustellen (vgl. Abbildung 14).
Nach einem relativen Hochststand der Anzahl der Falle in der Statistik fur das Jahr
2020, sinken die Fallzahlen in den darauffolgenden Jahren, im Jahr 2024 ist wieder
ein deutlicherer Anstieg zu verzeichnen. In der Altersgruppe der 6 bis 14-jahrigen
Kinder steigen die Fallzahlen in den Jahren 2023 und 2024 am deutlichsten.

Auf deutlich niedrigerem Niveau ist diese Entwicklung auch bei den auf3erfamiliaren
Fallen zu beobachten. An dieser Stelle ist der bereits erfolgte Hinweis wichtig, dass
es bei Sexualstraftaten ein groRes Dunkelfeld gibt. Um das Hellfeld zu vergrofiern,
sind grofangelegte Dunkelfeldstudien notwendig. Nur so kann ein realistisches Bild
in Hinblick auf Sexualdelikte gegen Kinder und Jugendliche dargestellt werden.
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Abb. 14: Opfer von Sexualdelikten §§ 174 bis 183 a StGB; Entwicklung in
Schleswig-Holstein 2014 bis 2024 nach Altersgruppen

familiare Beziehung und/oder hauslicher | anderes Erziehungs-/Betreuungsverhalt-
Kontext nis und TV ab 21

0 bis 6 bis 14 bis 0 bis 6 bis 14 bis

unter 6 unter 14 unter 18 Gesamt unter 6 unter 14 |unter 18 Gesamt
2014 34 132 43 209 3 5 3 11
2015 23 115 22 160 1 11 6 18
2016 37 101 27 165 0 7 2 9
2017 57 118 28 203 1 5 3 9
2018 23 83 34 140 1 5 2 8
2019 22 102 24 148 0 3 7 10
2020 36 107 33 176 4 8 4 16
2021 23 97 30 150 3 2 5 10
2022 28 86 29 143 1 4 5 10
2023 33 102 24 159 6 8 5 19
2024 36 103 27 166 5 4 7 16

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025, Landeskriminalamt Schleswig-Holstein.

5.6 Erinnerungen und Kreismeldungen nach § 7a GDG

Mit dem Inkrafttreten des KiSchG SH zum 01.04.2008 wurde Uber eine Anderung
des Gesetzes tiber den Offentlichen Gesundheitsdienst das Instrument des verbindli-
chen Einladungswesens zu den Fruherkennungsuntersuchungen eingefuhrt (vgl. Ab-
schnitt 4.5).

Mit Beginn der Landeskinderschutzberichterstattung, die ebenfalls im KiSchG SH
geregelt ist und erstmals in 2008 nach Inkrafttreten umgesetzt wurde, werden die
statistischen Informationen aus dem Monitoring zum verbindlichen Einladungswesen
abgebildet.

Seit EinfUhrung erfolgten im Durchschnitt pro Jahr 152.941 Einladungen, 47.258 Er-
innerungen und 14.561 Kreismeldungen. Abbildung 15 gibt einen Uberblick tiber das
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verbindliche Einladungswesen gemal § 7a GDG und zeigt die Anzahl der versende-
ten Einladungen, Erinnerungen und Kreismeldungen fur die Jahre 2008 bis 2024.

Die Zahlen fir das Jahr 2008 sind nicht vergleichbar mit den tbrigen Werten, da das
Einladungswesen erst im Laufe des Jahres 2008 eingefuhrt wurde. Im Zeitraum von
2009 bis 2019 ist erkennbar, dass die Zahlen der Einladungen (von ca. 161.000 auf
181.000) und der Erinnerungen (von ca. 50.000 auf 61.300) stetig angestiegen sind.
Die Anzahl der Kreismeldungen hat sich bis zum Jahr 2017 (von ca. 17.000 auf
21.000) erhoht und ist in den Jahren 2018 und 2019 (auf ca. 14.000) gesunken.

Die Zahlen fir das Jahr 2020 fallen deutlich niedriger aus, da sie sich lediglich auf
den Zeitraum bis zum 25.3.2020 beziehen. Danach wurde das verbindliche Einla-
dungswesen aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 25.10.2021 derart modifiziert,
dass keine Weiterleitung der Informationen Uber nicht wahrgenommene Untersu-
chungen an die Kreise und kreisfreien Stadte erfolgte, um die Gesundheitsdmter dort
zu entlasten. Im Jahr 2022 sind die Zahlen fir die Einladungen, Erinnerungen und
Kreismelden angestiegen, um in den Folgejahren 2023 und 2024 wieder zu sinken.

Da die absoluten Zahlen des Einladungswesens stark von der Gesamtzahl der Kin-
der (im Alter fur die U4 bis U9) abhangen, zeigt Abbildung 16 die Anteile der Erinne-
rungen und Kreismeldungen in Prozent an allen Einladungen flir die Jahre 2008 bis
2024.

Der Anteil der Erinnerungen an allen Einladungen lag in den Jahren 2008 bis 2021
um die 30 %. Das heilt, fur jedes dritte Kind wurde eine Erinnerung versendet. Im
Jahr 2022 kam es zu einem deutlichen Anstieg des Anteils der Erinnerungen um 21
Prozentpunkte (von 27,8 % auf 48,8 %).

In den Jahren 2023 und 2024 ist der Anteil ahnlich hoch geblieben (44,8 % bzw. 44,2
%). Auch der Anteil der Kreismeldungen an allen Einladungen ist im Jahr 2022 relativ
deutlich gestiegen (um 5 Prozentpunkte von 6,1 % auf 11,1 %).

In den Folgejahren ist der Wert allerdings wieder gesunken und liegt aktuell unter
dem vorpandemischen Niveau (2024: 6,0 %). Vor der Pandemie lag der Wert zwi-
schen 8,0 % und 11,8 %.
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Abb. 15: Verbindliches Einladungswesen gem. § 7a GDG - Anzahl der Einladungen,
Erinnerungen und Kreismeldungen 2008 bis 2024
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Abb. 16: Anteil der Erinnerungen und Kreismeldungen in % (von allen Einladungen) im
Zeitverlauf
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Quelle: Eigene Darstellung MJG, Datengrundlage LASG
Fazit

Auf den gesamten Zeitraum gesehen ist beim Anteil der Erinnerungen an allen Einla-
dungen ein Anstieg zu beobachten, wohingegen beim Anteil der Kreismeldungen an
allen Einladungen eine Reduktion zu verzeichnen ist.

-61 -



Drucksache 20/4482 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode

Neben einigen Schwankungen Uber die Jahre zeigt sich in den Daten nicht nur ein
pandemiebedingter punktueller Rickgang, sondern auch ein erhdhter Bedarf, insbe-
sondere fur die Erinnerungen, wahrend und nach der Pandemie (2022-2024). Der
erhdhte Erinnerungsbedarf kdnnte u. a. mit der Zurtickhaltung der Eltern (aus Angst
vor Infektionen) zusammenhangen, wahrend der Pandemie Arzttermine zu vereinba-
ren. Eine andere Erklarung kénnte auch sein, dass einige Arztpraxen wahrend der
Pandemie weniger Termine vergeben haben, um Infektionen zu vermeiden.

Dazu passt die Beobachtung aus dem aktuellen Fokusbericht zur Kindergesundheit
in Schleswig-Holstein, dessen Datengrundlage u. a. die Schuleingangsuntersuchun-
gen sind.™ Im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung werden auch die absolvier-
ten Friherkennungsuntersuchungen der einzuschulenden Kinder dokumentiert. Fur
das Untersuchungsjahr 2021/22 konnte ein leichter Rickgang in den Teilnahmequo-
ten gezeigt werden. Vor der Pandemie lag die durchschnittliche Quote Uber allen U-
Untersuchungen bei ca. 97 % in der Gruppe der einzuschulenden Kinder. Im Unter-
suchungsjahr 2021/22 sank die Quote auf ca. 93 %, erholte sich im Folgejahr (Unter-
suchungsjahr 2022/23) aber wieder (97 %). Das Einladungswesen konnte einen Bei-
trag dazu geleistet haben, dass sich die Teilnahmequoten bereits wahrend der zwei-
ten Halfte der Pandemie wieder erholt haben.

' https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/G/gesundheitsvorsorge/gesundheitsdienste/
gesundheits _dienste Gesundheitsberichte des Landes?nn=1667d263-715e-4bc8-88bd-406c7d7cad64
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6 Beratungsstrukturen im Kinderschutz Schleswig-Holstein

6.1 Grundsatzliche Merkmale

Die Beratungslandschaft im Kinderschutz stellt sich sehr vielfaltig dar. So werden
Beratungen, sowohl Einzelfallberatungen als auch Fachberatungen, durch eine Viel-
zahl unterschiedlicher Trager in Schleswig-Holstein angeboten. Diese sind strukturell
in den Regionen des Landes unterschiedlich eingebunden und haben teilweise unter-
schiedliche fachliche Schwerpunkte. So haben wenige spezialisierte Fachberatungs-
stellen sexuellen Kindesmissbrauch als Schwerpunkt, andere decken inhaltlich das
gesamte Spektrum mdglicher Kinderschutzfragestellungen ab.

Regional unterschiedlich ausgepragt erfolgt ein wichtiger Teil der Beratung bei Kin-
derschutzfallen auch durch die Erziehungsberatungsstellen. Im Bundesland Schles-
wig-Holstein besteht ein flachendeckendes Netz von Erziehungsberatungsstellen. In
der Regel sind die Einrichtungen hauptsachlich oder ausschlieBlich kommunal finan-
ziert und arbeiten in unterschiedlicher Tragerschaft. Insgesamt leisten die Erzie-
hungsberatungsstellen in Schleswig-Holstein einen wichtigen Beitrag zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen vor Misshandlung und Vernachlassigung. Mit ihrem
praventiv ausgerichteten Hilfe- und Beratungsangebot tragen sie dazu bei, dass sich
Dynamiken in Familien positiv entwickeln und destruktive Verhaltensweisen und Er-
ziehungsmethoden verandert werden. Somit kdnnen weitergehende und aufwendige-
re Hilfen oftmals vermieden werden. Sie stellen damit einen unverzichtbaren Be-
standteil der Hilfesysteme im Kinderschutz dar.

In jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt ist der Kinderschutz in den kommunalen
Beratungsangeboten fachlich und strukturell verankert.

Gleichwohl sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die Inanspruchnahme der
Beratungsangebote fir Familien insbesondere im landlichen Raum oftmals mit
Schwierigkeiten verbunden ist. Hier sind weitere Bemihungen bei der fachlichen
Weiterentwicklung und dem Ausbau der Beratungsstrukturen auf Landes- und kom-
munaler Ebene notwendig.

Die Darstellung in diesem Kapitel wird sich auf den Teil der Beratungsstrukturen kon-
zentrieren, die aufgrund ihres Uberregionalen Wirkungskreises vom Land in verschie-
dener Weise finanziell geférdert werden (vgl. Abschnitt 6.5).

Dabei ist bewusst, dass a) nur ein Ausschnitt der Beratungslandschaft beleuchtet
wird und dass b) im Hinblick auf die finanzielle Unterstitzung dieser Strukturen von
Landesseite, ebenfalls nur ein Teil des Engagements der benannten Trager abge-
deckt ist. Ein Grol3teil der Aufgabenerfillung und inhaltlichen Arbeit der im Folgen-
den beleuchteten Trager entsprechender Beratungsleistungen und Angebote im Kin-
derschutz ist eigenfinanziert.

-63 -



Drucksache 20/4482 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode

6.2 Beratungen und Fachberatungen der Kinderschutz-Zentren

6.2.1 Grundsatze der Arbeit der Kinderschutz-Zentren

Einen bedeutenden Anteil an Fall- und Fachberatungen erbringen die Beratungsstel-
len der funf in Schleswig-Holstein tatigen Kinderschutz-Zentren.

Die Kinderschutz-Zentren sind bundesweit hochspezialisierte Fachberatungsstellen
fur Fragen des Kinderschutzes und der Kindeswohlgefahrdung bei psychischer, kor-
perlicher, sexualisierter und hauslicher Gewalt sowie bei koérperlicher und seelischer
Vernachlassigung. Ihre Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche und deren El-
tern, bzw. Bezugspersonen, wie auch an Fachkrafte, die mit Kindern und Jugendli-
chen arbeiten. Sie sind auch Trager von Angeboten der Fruhen Hilfen (vgl. Abschnitt
8.1).

Die Kinderschutz-Zentren arbeiten in multiprofessionellen und therapeutisch ausge-
bildeten Teams nach verbindlichen Qualitatsstandards der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Kinderschutz-Zentren e.V. Aufgabe der Kinderschutz-Zentren ist es, Ge-
walt in ihrem Vorkommen zu mindern und deren Folgen zu lindern und auch Gewalt
mdglichst im Vorfeld zu verhindern und die Kompetenzen von Familien zu starken.

In Schleswig-Holstein decken die Kinderschutz-Zentren neun Landkreise/kreisfreie
Stadte mit ihren Angeboten ab.

Der Hauptschwerpunkt in den Kinderschutz-Zentren in Schleswig-Holstein liegt auf
Hilfen bei allen Formen von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Hinzu kommen
die Beratung von Eltern und anderer Bezugspersonen, Diagnostik, therapeutische
Einzel- und Gruppenangebote und praventive Elternkurse.

Der zweite Schwerpunkt der Kinderschutz-Zentren in Schleswig-Holstein ist die
Fachberatung von Fachkraften, die beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten. Hier geht es um die Beratung nach §§ 8a und 8b SGB VIII und
§ 4 KKG als ,Insoweit erfahrene Fachkraft” im Rahmen einer Gefahrdungseinschat-
zung bei Vorliegen von gewichtigen Anhaltspunkten einer Kindeswohlgefahrdung™.
Fachkrafte haben die Moglichkeit der Fallreflexion zur Gefahrdungseinschatzung und
der Planung der notwendigen weiteren Schritte wie z.B. das Vorbereiten von Eltern-
gesprachen im Kontext von Kindeswohlgefahrdung. Die Fachberatung kdnnen ein-
malige Beratungen sein oder die Fachkrafte im Fallverlauf prozesshaft begleiten.

Neben diesen in allen Kinderschutz-Zentren angebotenen Beratungen und Fachbe-
ratungen und Angeboten haben alle funf Zentren eigene Angebote und Schwerpunk-
te, die auch durch die kommunal festgelegten Leistungsvereinbarungen bestimmt
werden. Die LAG der Kinderschutz-Zentren in SH hat den Auftrag an der Weiterent-
wicklung des Kinderschutzes mitzuwirken.

6.2.2 Entwicklung der Beratungs- und Fachberatungszahlen

Die Fallzahlen der Beratung von Familien, Eltern, Kindern und Jugendlichen in den
Kinderschutz-Zentren in Schleswig-Holstein haben sich im Berichtszeitraum deutlich

"In Flensburg sind diese Beratungen nicht Bestandteil der Angebote des dortigen Kinderschutz-Zentrums.
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gesteigert. Umfasste die Anzahl der Beratungen in den vier Kinderschutz-Zentren
Kiel, Libeck, Westkuste und Ostholstein-Segeberg 2019 noch insgesamt 1.952 Fal-
le, waren dies 2024 2.490 Falle, mithin eine Steigerung um 27,5 %.

Noch starker zeigt sich der Anstieg bei den Fachberatungen, also die Unterstitzung
von Fachkraften bei einer Gefahrdungseinschatzung (§ 4 KKG, §§ 8a und 8b SGB
VIII). Betrug die Anzahl 2019 insgesamt 1.075 Fachberatungen, lag diese Zahl 2024
bei 1.718 Fachberatungen. Dies entspricht einem Anstieg um 59,8 %."

Auf eine grafische oder tabellarische Darstellung der Beratungszahlen in den bis ein-
schliel3lich 2025 vier vorhandenen Kinderschutz-Zentren wird an dieser Stelle aus-
drucklich verzichtet. Die Zahlen der verschiedenen Kinderschutz-Zentren sind nicht
unmittelbar vergleichbar, da es unterschiedliche Auswertungsgrundlagen gibt und
z.T. im Berichtszeitraum andere Zahlweisen. Zudem beeinflussen fachliche Schwer-
punkte die Beratungszahlen. Hinzu kommt, dass im hier abgebildeten Berichtszeit-
raum die pandemiebedingten Einschrankungen fir die Beratungsarbeit der Kinder-
schutz-Zentren nicht unerheblich waren — dies betrifft die reinen Beratungszahlen,
die aufgrund der Kontaktbeschrankungen nicht den realistischen Beratungsbedarf
abbilden aber vor allen Dingen auch die Beratungsinhalte im Berichtszeitraum.

Die Coronapandemie mit ihren Einschrankungen der Moglichkeiten sozialer Kontak-
te, Regelmaligkeiten der personlichen Teilnahme an Angeboten der Bildung, Betreu-
ung und Freizeitgestaltung haben die Familien sehr herausgefordert und zu einer
erhdhten Anspannung, Stress und zu sozialer Isolierung geflhrt, verstarkt durch ein
problematisches Nutzungsverhalten digitaler Medien. Dies bildet sich inhaltlich auch
in der Beratung und Fachberatung ab. Die Anzahl der Falle von Kindern mit Verhal-
tensauffalligkeiten, wie gewaltvolles, aggressives oder sexualisiertes Verhalten

schon junger Kinder hat zugenommen und ist vermehrt Anlass von Beratung und
Fachberatung.

Ebenso nehmen die Zahlen von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen
und die Falle von Besitz, Konsum und Weiterverbreitung von Darstellungen sexuali-
sierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in den polizeilichen Kriminalstatistiken
stetig zu und finden sich in den Beratungen der Kinderschutz-Zentren wieder. Auch
hier ist ein pandemiebedingter Effekt zu vermuten, da diese Entwicklungen auch
durch eine sprunghaft gestiegene Bedeutung des digitalen Raums wahrend und
nach der Pandemie bedingt sind.

Die Zunahme der Anzahl von § 8a-Verfahren und —Einschatzungen zeigt sich in der
Beratung darin, dass mehr Falle im Gefahrdungsbereich die Kinderschutz-Zentren
erreichen und Beratungen komplexer werden. Das SGB VIIl und das KKG regeln
einen Rechtsanspruch fur Fachkrafte, die Kontakt zu Kindern und Jugendlichen ha-
ben, auf die Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Die 6ffentlichen Tra-
ger der Jugendhilfe regeln in den einzelnen Kreisen unterschiedlich, wie das Angebot
zur Verfligung steht. Anderungen in Landesgesetzen, wie die Aufnahme der Ver-
pflichtung der Schulen, ein Praventions- und Inventionskonzept zu erarbeiten, fihren

% Das Kinderschutz-Zentrum Flensburg ist aus dieser Aussage ausgenommen, da es erst zum 01.01.2026 in dieser Form
existiert.
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zu Veranderungen der Teilnehmenden in den Fachberatungen.

Im Bereich der Fachberatung sind die Zahlen z.T. sehr stark angestiegen. Dies ist
ein deutliches Zeichen dafur, dass fur Kinder und Jugendliche wichtige Institutionen
sensibilisiert sind, gewichtige Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefahrdung wahrzu-
nehmen und entsprechend der gesetzlichen Grundlagen vorzugehen. Die Fachbera-
tung der Kinderschutz-Zentren unterstutzt die Fachkrafte, in diesen Fallen mehr
Handlungssicherheit zu bekommen.

Die Arbeit des Kinderschutz-Zentrums Flensburg konnte in diesem Abschnitt noch
keine Berucksichtigung finden, da es seine Arbeit erst im Jahr 2026 aufgenommen
hat. Im Kinderschutz-Zentrum Flensburg sind die Angebote des Childhood-Hauses
Flensburg, die Angebote der Hilfe- und Beratungsstellen Wagemut und Léwenherz,
die psychosoziale Prozessbegleitung sowie der Anlaufstelle gegen sexualisierte Ge-
walt an Kindern und Jugendlichen im Kreis Schleswig-Flensburg zusammengeflhrt
worden. (vgl. Abschnitt 4.3.1)

6.3 Beratungsstrukturen des Kinderschutzbundes Landesverband Schleswig-
Holstein

6.3.1 Grundsatze der Arbeit

Der Kinderschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein wird durch das Land insti-
tutionell geférdert (vgl. Abschnitt 6.5). Sein Ziel ist es, dass Kinder gute Lebensbedin-
gungen haben und in einer kinderfreundlichen Gesellschaft aufwachsen und vor Aus-
grenzung, Diskriminierung und Gewalt jeder Art geschitzt werden. Der Kinderschutz-
bund LV SH setzt sich fur die Rechte von Kindern ein, damit ihre Bedurfnisse und
Belange bei allen sie betreffenden Entscheidungen gehdrt und bertcksichtigt wer-
den. Zentrale Anliegen sind dabei die Beforderung der Kenntnis und Umsetzung der
Kinderrechte, der Ruckgang von Gewalt gegen Kinder sowie der Abbau von Kinder-
armut.

Im Rahmen der institutionellen Férderung werden folgende Ziele bearbeitet:

« Die (Fach-) Offentlichkeit und Politik sind iber aktuelle Themen des Kinder-
schutzes informiert.

« Beforderung (Kenntnis und Umsetzung) der Kinderrechte, insbesondere Ruck-
gang von Gewalt gegen Kinder, Verringerung von Kinderarmut;

» Haupt- und ehrenamtliche Fachkrafte werden im Bereich Kinderschutz und
Kinderrechte fortgebildet und (interdisziplinar) vernetzt sowie die Kooperation
gefordert.

» Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern stehen qualifizierte Beratungs- und
Hilfeangebote zur Verfugung.

Darlber hinaus koordiniert die LAG der Beratungstelefone der Nummer gegen Kum-
mer. Die Beratungsangebote durch Projektférderungen des Landes und Eigenmittel
realisiert.
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Um den Kinderschutz in der Flache zu starken, bietet der Kinderschutzbund LV SH
Fort- und Weiterbildungen fur haupt- und ehrenamtliche Fachkrafte der Kinder- und
Jugendhilfe sowie fur andere Berufsgruppen an, die im engen Kontakt mit Kindern
arbeiten. Ein zentrales Thema ist dabei die Entwicklung und Umsetzung von Schutz-
konzepten in Institutionen und Organisationen.

Der Kinderschutzbund LV SH ist in den Beratungsstrukturen breit verankert. Es en-
gagieren sich landesweit Uber 3.000 Mitglieder in 28 Orts- und Kreisverbanden im
Kinderschutzbund. Getragen wird die Arbeit von rund 900 hauptamtlichen und 800
ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Die Orts- und Kreisverbande sind vor Ort Ansprech-
stellen fur Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie sind Trager von Kindertages-
statten, Offenen Ganztagsschulen, Familienzentren sowie weiteren Unterstitzungs-
angeboten fur Kinder, Jugendliche und ihre Familien. In den Kinderhausern Blauer
Elefant sind alle Hilfen unter einem Dach vereint — von qualifizierter Betreuung und
Beratung bis zu freien Spielangeboten.

Einen besonderen Schwerpunkt der Arbeit bildet der unmittelbare Kinderschutz
durch hochqualifizierte Fachberatungsstellen. Die Fachberatungsstellen und die bei-
den Kinderschutz-Zentren in Tragerschaft des Kinderschutzbundes bieten Hilfe und
Beratung bei Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Dazu gehoéren das Kinder-
schutz-Zentrum Kiel (Uberregional), das Kinderschutz-Zentrum Segeberg-Osthols-
tein, die Fachberatungsstelle Neumunster, die Kinderschutzstelle Stormarn sowie die
Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Schleswig.
Diese Einrichtungen bieten Kindern, Jugendlichen und Familien sowie Fachkraften
professionelle Beratung und Unterstitzung in Krisen- und Gefahrdungssituationen.

6.3.2 Entwicklung der Beratungs- und Fachberatungszahlen

Die beschriebenen Strukturen und Inhalte der Arbeit der Beratungsstellen des Kin-
derschutzbund LV SH (z.B. Tragerschaft von Kinderschutz-Zentren) bedingen diesel-
ben quantitativen und qualitativen Entwicklungen, die fur die Beratungstatigkeit der
Kinderschutz-Zentren berichtet werden kdnnen (vgl. Abschnitt 6.2.2).

6.4 Pravention und Beratung - PETZE-Institut fiir Gewaltpravention

Das PETZE-Institut fir Gewaltpravention ist eine landesweit und bundesweit tatige
Fachstelle fur die Pravention sexualisierter Gewalt. Ziel der Arbeit ist es, Kinder, Ju-
gendliche und Menschen mit und ohne Behinderungen zu schitzen, u.a. indem Er-
wachsene in padagogischen, betreuenden und begleitenden Kontexten qualifiziert,
sensibilisiert und in ihrer Handlungssicherheit gestarkt werden. Das PETZE-Institut
unterstutzt Institutionen bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger praventiver
Strukturen.

Das PETZE-Institut ist keine Melde- oder Interventionsstelle und Ubernimmt keine
direkte Beratung von Betroffenen sexualisierter Gewalt. Hierin liegt der grofte Unter-
schied zu den Beratungstatigkeiten der Kinderschutz-Zentren und der Beratungsste-
len des Kinderschutzbundes LV SH. Die Angebote des PETZE-Instituts richten sich
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insbesondere an die Arbeitsfelder Kindertageseinrichtungen, Schule, Jugend sowie
an Kontexte der Behindertenhilfe und werden zielgruppenspezifisch ausgestaltet.

Im Elementarbereich der Kindertagesstatten wird das Praventionsprojekt ECHTE
SCHATZE umgesetzt. Es handelt sich um ein Projektpaket fiir Kindertageseinrichtun-
gen, das eine Schatzkiste fur die padagogische Arbeit mit Kindern, einen Informati-
onsabend fur Eltern sowie eine begleitende Fortbildung fur padagogische Fachkrafte
umfasst. Ziel ist es, Kinder frihzeitig in ihrer Selbstwahrnehmung und Grenzsetzung
zu starken und Fachkrafte im Umgang mit kindlicher Sexualitat und Grenzverletzun-
gen zu qualifizieren. Die Fortbildungen richten sich an Kita-Teams, bestehend aus
Leitungskraften, padagogischen Fachkraften, Freiwilligendienstleistenden sowie
Praktikanten und Praktikantinnen in Krippen- und Elementarbereichen. Unterschiedli-
che Formate konnen bedarfsgerecht gebucht werden; besonders nachgefragt war
das Format ,Doktorspiel oder sexueller Ubergriff?“, das etwa zwei Drittel der Veran-
staltungen im Kita-Bereich ausmachte. Im Zeitraum 2020-2024 konnten im Rahmen
der Forderung durch das Sozialministerium durchschnittlich pro Jahr 14 Kindertages-
einrichtungen mit rund 230 Fachkraften, etwa 830 Kindern sowie ca. 400 Sorgebe-
rechtigten erreicht werden. Erganzend wurden Uber eine kommunale Férderung in
Kiel durchschnittlich pro Jahr weitere 10 Einrichtungen mit rund 160 Fachkraften,
etwa 600 Kindern sowie ca. 200 Sorgeberechtigten einbezogen. Schwankungen in
einzelnen Jahren sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sowie veranderter
rechtlicher Rahmenbedingungen einzuordnen. Die dargestellten Werte bilden durch-
schnittliche Jahresumfange im Berichtszeitraum ab.

Im schulischen Kontext bildet der Verleih themenspezifischer Praventionsausstellun-
gen einen zentralen Bestandteil der Arbeit. Die Ausstellungen werden durch Fortbil-
dungs- und Beratungselemente erganzt und ermoglichen eine alters- und entwick-
lungsangemessene Auseinandersetzung mit Grenzverletzungen, sexualisierter Ge-
walt sowie sexuellem Missbrauch. Im Berichtszeitraum flihrten durchschnittlich 33
Schulen in Schleswig-Holstein jahrlich eine Buchung einer Wanderausstellung durch.
Besonders nachgefragt waren ECHT KLASSE! (Grundschule) und ECHT KRASS!
(weiterflihrende Schulen).

Ein deutlicher Anstieg der Anfragelage ist im Zusammenhang mit der seit August
2021 im Schulgesetz Schleswig-Holstein (§ 4 Abs. 11) verankerten Verpflichtung zur
Entwicklung schulischer Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt zu verzeichnen
(vgl. Abschnitt 3.8.2 und 8.4.3).

Zum Arbeitsfeld Jugend zahlen Fortbildungs- und Beratungsangebote fur Fachkrafte
der Jugendhilfe, der offenen und verbandlichen Jugendarbeit sowie flr junge Er-
wachsene in frihen Berufsjahren, z. B. im Rahmen von Freiwilligendiensten, erganzt
durch praventive Bildungsangebote wie den Verleih der Wanderausstellung ECHT
KRASS!.

Als Folge der Corona-Pandemie wurden Kinder und Jugendliche verstarkt direkt
durch jugendgerechte Workshops angesprochen. Diese befassen sich mit Formen
sexualisierter Gewalt, Phanomenen im digitalen Raum, Ursachen von Gewalt sowie
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Handlungsmoglichkeiten fur Betroffene, Grenzverletzende und Bystander/innen so-
wie Konsens und Hilfe holen. Die Workshops sind interaktiv gestaltet, werden von
zwei Referentinnen durchgefuhrt und knipfen an die Lebensrealitdten der Jugendli-
chen an.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Schutz von Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derungen, die einem erhohten Risiko sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Wahrend
der Corona-Pandemie veranderte sich die Anfragelage insbesondere in stationaren
Settings der Kinder- und Jugend- sowie Behindertenhilfe. Abhangigkeits- und Macht-
verhaltnisse sowie strukturelle Rahmenbedingungen erfordern hier eine besonders
sorgfaltige Praventionsarbeit und die kritische Betrachtung institutioneller Schutz-
strukturen.

Bereichsubergreifend bestand eine hohe Nachfrage nach Fortbildungen zum Thema
sexualisierte Gewalt mittels digitaler Medien (vgl. Abschnitt 9.6), was den gestiege-
nen Qualifizierungsbedarf im Umgang mit digitalen Lebenswelten widerspiegelt.

Alle Praventionsangebote des PETZE-Instituts unterliegen einer regelmaligen Eva-
luation. Ruckmeldungen aus Fortbildungen, Workshops und Projekten werden syste-
matisch ausgewertet und flie3en kontinuierlich in die Weiterentwicklung von Inhalten,
Methoden und Formaten ein, um fachliche Aktualitat und Zielgruppenorientierung
sicherzustellen.

Die Entwicklung der Beratungs- und Buchungszahlen im Zeitraum 2020-2024 ist
durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie durch veranderte rechtliche
und fachliche Rahmenbedingungen gepragt. Schwankungen in einzelnen Jahren
sind vor diesem Hintergrund einzuordnen.

6.5 Landesforderung der Beratungsangebote im Kinderschutz

Die Kinderschutz-Zentren in Kiel, Lubeck, Ostholstein-Segeberg und Westkiiste wer-
den seit 2023 mit jeweils 150.000 Euro pro Zentrum und insgesamt 600.000 Euro in
Form einer Beteiligung an den Kosten der Standortkommunen geférdert (vor 2023:
114.00 Euro pro Zentrum). Durch Beschlussfassung des schleswig-holsteinischen
Landtags Uber das Haushaltsgesetz 2023 und dessen Inkrafttreten durch Veroffentli-
chung im GVOBI. SH (Nr. 5 vom 06.04.2023, S. 84) wurde der Titelansatz fur die
Forderung zur Deckung des coronabedingten gestiegenen Beratungsaufwandes der
Kinderschutz-Zentren aus Corona-Restmitteln - zunachst vortubergehend fir 3 Jahre
- um 36.000 Euro pro Jahr und Kinderschutz-Zentrum erhoht. Vor dem Hintergrund
der fortbestehenden Folgen hoher Belastungen von Kindern und Jugendlichen durch
die Corona-Pandemie wurde die Erhdhung mit Verabschiedung des Haushaltes 2026
strukturell verstetigt.
Zur Forderung des neuen Kinderschutz-Zentrums in Flensburg sind ab 2026 zusatzli-
che Mittel in Hohe von 150.000 Euro im Landeshaushalt bereitgestellt. (vgl. Abschnitt
4.3.1 und 6.3)
Das PETZE-Institut fir Gewaltpravention gGmbH wird im Rahmen einer jahrlichen
Projektforderung gefordert, seit 2023 in der Hohe von 188.500 Euro durch das Sozi-
alministerium. Durch Beschlussfassung des schleswig-holsteinischen Landtags Uber
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das Haushaltsgesetz 2023 und dessen Inkrafttreten durch Veréffentlichung im GVO-
Bl. SH (Nr. 5 vom 06.04.2023, S. 84) wurde der Titelansatz ab dem Jahr 2023 um
60.000 Euro erhdht (zuvor 128.500 Euro). Fur die in Schulen stellt das Bildungsmi-
nisterium eine halbe abgeordnete Stelle einer Lehrkraft zur Verfugung und dartuber
hinaus 100.000 Euro fur die Fortbildung und Projektarbeit an Schulen. Der Kinder-
schutzbund Landesverband Schleswig-Holstein e.V. wird im Rahmen einer institutio-
nellen Férderung mit jahrlich 294.000 Euro geférdert.

Abb. 17: Landesforderung Beratungsangebote Kinderschutz

2021 2022 2023 2024 2025
(Bewilligungshéhe)

Kinder- 456.000 € 456.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 €

schutz- ) ) ) ) :

zentren - —

gesamt Durch Beschlussfassung des schleswig-holsteinischen Landtags
Uber das Haushaltsgesetz 2023 und dessen Inkrafttreten durch
Veroffentlichung im GVOBI. SH (Nr. 5 vom 06.04.2023, S. 84)
wurde der Titelansatz fiir die Férderung zur Deckung des durch die
Corona-Pandemie gestiegenen Beratungsaufwandes der
Kinderschutz-Zentren aus Corona-Restmitteln voriibergehend um
36.000,00 € pro Kinderschutz-Zentrum erhoht. Diese Mittel stehen
ab 2023 fir eine Laufzeit von voraussichtlich drei Jahren zur Verfi-
gung.

A 114.000 € 114.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €

Kiz Laeck 114.000 € 114.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €

NA OIS 114.000 € 114.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €

Z_IjiteWest- 114.000 € 114.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €

KIZ Flens- Im HH 2026 sind

burg 150.000 Euro bereit-

(ab 1.1.26) gestellt.

Petze 218.500 € 128.500 € 188.500 € 188.500 € 188.500 €

(Projekt- ) ) ) ) ’

férderung)

(davon 90 T« fir ein in Durch Beschlussfassung des schleswig-holsteinischen Landtags

2021 einmalig Uber das Haushaltsgesetz 2023 und dessen Inkrafttreten durch
durchzufiihrendes Veroéffentlichung im GVOBI. SH (Nr. 5 vom 06.04.2023, S. 84)

Digitalisierungsprojekt) wurde der Titelansatz ab dem Jahr 2023 um 60 T€ auf 188,5 T€

erhoht.

. abgeordnete Lehrkraftstelle + 100.000 Euro fiir Fortbildung und Projektarbeit an Schulen durch das MBWFK
poS 294.000 € 294.000 € 294.000 € 294.000 € 294.000 €
(institutio- ) ) ) ) :
nelle For-
derung)
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7 Situation in den stationaren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

In Schleswig-Holstein gibt es derzeit 1.753 betriebserlaubte Einrichtungen mit insge-
samt 8.952 stationaren Platzen sowie 744 teilstationaren Platzen (Tagesgruppen).'®
Die stationare Jugendhilfe steht in Schleswig-Holstein, wie in allen anderen Bundes-
landern, vor vielschichtigen und komplexen Herausforderungen.

7.1  Fachkraftemangel

Eine grol3e Herausforderung ist der bestehende Fachkraftemangel. Dieser hat alle
Bereiche der sozialen Arbeit erreicht.

Ruckmeldungen aus der Fachpraxis lassen den Schluss zu, dass der grof3te Bedarf
an Fachkraften im Bereich Inobhutnahmen/Krisenplatze und stationare Hilfen zur
Erziehung gesehen wird. Als Zielgruppen mit den meisten Platzbedarfen werden un-
begleitete Minderjahrige sowie Kinder- und Jugendliche mit komplexen Hilfebedarfen
benannt.” Siehe hierzu auch die nachfolgenden Ausflihrungen in den Abschnitten
7.2 und 7.3 sowie in Kapitel 9 zu den Empfehlungen des Fachbeirates.

Gleichzeitig wird es immer schwieriger, den wachsenden Bedarfen der betreuten Kin-
der und Jugendlichen gerecht zu werden.

Dies hat unmittelbar kinderschutzrelevante Auswirkungen. So bedeutet der vorhan-
dene Mangel an Fachkraften fur Trager von stationaren Einrichtungen konkret, dass
Stellen z.B flr einen langeren Zeitraum unbesetzt bleiben und somit prekare Betreu-
ungssituationen in den Einrichtungen entstehen konnen. Fur das vorhandene Perso-
nal kdnnen so leicht Uberlastungssituationen entstehen, und dies bei einer Tatigkeit,
die ohnehin herausfordernd ist und ein hohes Mal} an persénlichem Einsatz erfor-
dert.

Das Land nimmt sich des Themas daher sehr intensiv an und wirkt aktiv in den Ar-
beitsstrukturen der Bundeslander, so in den entsprechenden Arbeitsgruppen der
AGJF/JFMK/KMK, an der Entwicklung von Strategien und MalRnahmen zur Fachkraf-
tegewinnung mit.

In Schleswig- Holstein findet in der ,AG padagogische Berufe® im Rahmen der Fach-
krafteinitiative des Landes Schleswig-Holstein (FI.SH) unter Leitung des Landesju-
gendamtes zudem ein intensiver Austausch mit allen Beteiligten mit dem Ziel statt,
weitere konkrete MalRnahmen speziell zur Entlastung der angespannten Situation in
Schleswig-Holstein zu entwickeln und sich Uber bestehende Malihahmen und Ent-
wicklungen mit allen Akteurinnen und Akteuren auszutauschen.

Far die stationare Jugendhilfe wird derzeit durch das Landesjugendamt ein Konzept
eines Seiteneinstiegs erarbeitet. Das Konzept sieht vor, dass Personen mit verwand-
ten padagogischen Abschlissen fur die stationare Jugendhilfe qualifiziert werden
sollen.

'6 Stand 18.06.2026.

7 \Vgl. Erster Bericht der Landesregierung zur Fachkrafte- und Ausbildungssituation sowie Umsetzungsstrand von Strategien
zur Fachkraftegewinnung im Bereich von Kindertageseinrichtungen, Ganztagsbetreuung und Jugendhilfe 2024. DS 20/2433.
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Daruber hinaus hat das Land eine Imagekampagne zur Fachkraftegewinnung in
Schleswig-Holstein gestartet. Die aktuell laufende zweite Phase dieser Kampagne
beschaftigt sich mit dem Berufsfeld der stationaren Jugendhilfe und hat das Ziel,
mehr ausgebildete sozialpadagogische Fachkrafte fur eine Tatigkeit in den stationa-
ren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu gewinnen.

7.2  unbegleitete Minderjahrige (,,umA®)

Die nach wie vor nicht geringe Anzahl von unbegleiteten Minderjahrigen im System
der Jugendhilfe, stellt aufgrund der spezifischen Hilfebedarfe dieser jungen Men-
schen eine weitere Herausforderung fur die Jugendhilfe und die stationaren Einrich-
tungen dar.

Die Anzahl dieser jungen Menschen schwankt tUber den Zeitverlauf und ist nur
schlecht oder gar nicht prognostizierbar, da sie von weltweiten Entwicklungen, politi-
schen Entscheidungen und davon beeinflussten Fluchtbewegungen abhangig ist.

Zum Zeitpunkt der Berichtslegung leben aktuell 1201 unbegleitete Minderjahrige in
Schleswig-Holstein und sind in der Regel in den Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe untergebracht.

Die Herausforderung fur diese spezielle Gruppe an jungen Menschen ist eine beson-
dere, da es sich um besonders schutzbedurftige Personen handelt, die erfolgreich in
die Gesellschaft integriert werden sollen. Hilfe- und Betreuungsbedarfe unterschei-
den sich hier oftmals deutlich von jungen Menschen ohne Fluchthintergrund. Haufig
sind die jungen Menschen traumatisiert von den Fluchterfahrungen und benétigen
gesonderte traumapadagogische Angebote (vgl. Abschnitt 7.3.)

Um eine dem Kindeswohl entsprechende Unterbringung, Versorgung, Betreuung und
Unterstutzung dieser jungen Menschen sicherzustellen, gibt es ein festgelegtes Ver-
fahren, bei dem die unterschiedlichen Behdrden eng zusammenarbeiten, um das
gemeinsame Ziel einer gelungenen Integration zu erreichen.

7.3  Kinder und Jugendliche mit besonderen Herausforderungen

Die zunehmende Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Herausfor-
derungen und speziellen Hilfe- und Betreuungsbedarfen — sogenannte ,Grenzgan-
ger’® — stellt die Kinder- und Jugendhilfe vor groBe Herausforderungen (vgl. auch
Abschnitt 9.5).

Besondere Unterstiitzungsbedarfe haben dabei Kinder und Jugendliche mit erhebli-
chen psycho-sozial bedingten und anderen Verhaltensauffalligkeiten, die durch die
vorhandenen padagogischen Angebote nur schwer oder gar nicht zu erreichen sind.

'8Stand 18.06. 2026.

"Auf die Bezeichnung ,Systemsprenger” wird an dieser Stelle bewusst verzichtet. Die Bedarfe der jungen Menschen, nicht die
des Hilfesystems stehen im Fokus. Vgl. auch die Empfehlungen des Fachbeirates Abschnitt 9.5.
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Es muss festgestellt werden, dass psychische und soziale Verhaltensauffalligkeiten
bei Kindern und Jugendlichen in der stationaren Jugendhilfe zunehmen.

Ziel muss es hier sein, quantitativ und qualitativ bedarfsgerechte Angebote zu schaf-
fen, welche der Entwicklung, Umsetzung und Verstetigung effektiver Hilfen dienen.
Am besten erscheinen hier systemubergreifende Hilfen, die moglichst fruh im Hilfe-
prozess durch abgestimmte Konzepte der beteiligten Institutionen und Professionen
greifen.

In diesem Zusammenhang fordert das Land Projekte mit dem Ziel, diese jungen
Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu unterstitzen sowie Be-
nachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.

Das Projekt Consilium, welches bereits seit 2020 von der Landesregierung finanziell
gefordert wird, ist hier hervorzuheben. Im Fokus stehen traumatisierte junge Men-
schen in stationaren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die mit besonderen
Hilfe- und Unterstitzungsangeboten erreicht werden sollen.

Diese jungen Menschen bringen zum Teil schwere Belastungserfahrungen mit, auf-
grund derer sie neben einer padagogischen Begleitung auch spezifische therapeuti-
sche Hilfe bendtigen. An der Schnittstelle mit ambulanten und (teil-)stationaren kin-
der- und jugendpsychiatrischen Angeboten kann eine gelingende Kooperation und
Kommunikation die Versorgung dieser Kinder und Jugendlichen mafgeblich verbes-
sern und die Verlaufe damit zum Vorteil der betroffenen Minderjahrigen beeinflussen.
Das gemeinsame Ziel muss es sein, zu einer nachhaltigen Versorgung zu kommen.

Das Projekt Consilium wird seit 2020 in Zusammenarbeit mit den Kinder- und Ju-
gendpsychiatrischen Kliniken in Elmshorn, Kiel, Lubeck und Schleswig umgesetzt,
um die Versorgung von traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
durch traumaspezifische Beratung und Fortbildung zu verbessern.

Das Projekt basiert auf drei Saulen:

Saule 1: Fortbildung und Beratung von Betreuungskraften in Kinder- und Jugendhil-
feeinrichtungen

Saule 2: Bedarfsorientierte Konsiltermine zur Fallbesprechung in Kinder- und Ju-
gendhilfeeinrichtungen

Saule 3: Etablierung von Netzwerken zwischen stationarer Kinder- und Jugendhilfe
und Kinder- und Jugendpsychiatrien und anderen Akteuren fur Austausch
und Absprache

In den letzten Jahren haben die vier Kinder- und Jugendpsychiatrien das Projekt
Consilium mit viel Engagement ausgestaltet und sehr gute Netzwerke aufgebaut. Ein
weiterer Ausbau der Netzwerke soll erfolgen.

Die fur Einrichtungen und Trager kostenlosen Fortbildungen werden von den vier
Kinder- und Jugendpsychiatrien als Projektverbund gemeinsam gestaltet und als Mo-
dulreihen online durchgefuhrt. Trager und Einrichtungen sind auch eingeladen, sich
aktiv gestaltend zu beteiligen, was im neuen Fortbildungsangebot fur die Jahre 2026
bis 2028 bereits umgesetzt wurde.
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Die Fortbildungen richten sich in erster Linie an Trager bzw. Fachkrafte der Kinder-
und Jugendhilfeeinrichtungen, sind aber auch offen fir weitere Teilnehmerinnen und
Teilnehmer z.B. aus dem ASD. In Fach- und Impulsvortragen werden Kenntnisse
und Handlungsmoglichkeiten zu verschiedenen Aspekten (z.B. Traumafolgestorun-
gen, Schutzkonzepten, Sucht, Psychose, Autismus) vermittelt und erortert.

7.4 Partizipation und Beschwerdemodglichkeiten

Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstarkungsgesetz (KJSG) im Juni 2021 wurde
die Kinder- und Jugendhilfe vor die Herausforderung gestellt, Beteiligungs- und Be-
schwerdemaglichkeiten fur die Adressaten und Hilfeempfanger zu etablieren und
beteiligungsorientiert umzusetzen.

Ziel dieser Bemuhungen muss sein, Beteiligungsrechte nicht nur gesetzlich verankert
zu wissen, sondern sie kontinuierlich im Hilfeprozess und im alltaglichen Leben von
Kindern und Jugendlichen — so auch insbesondere in den stationaren Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe — durchzusetzen und zu verwirklichen.

Das Recht auf Beteiligung, Teilhabe und Mitbestimmung wird durch § 4a SGB VIII
noch einmal gesondert hervorgehoben und schafft eine Rechtsgrundlage fur selbst-
organisierte Zusammenschlisse zur Selbstvertretung aller Leistungsempfanger und
-empfangerinnen der Kinder- und Jugendhilfe entsprechend der Regelungen im SGB
VIII. In § 4 JuF6G SH wird diese Vorschrift flr die Adressaten und Adressatinnen der
Kinder- und Jugendhilfe landesrechtlich konkretisiert und ausgefthrt. So heildt es
dort, dass selbstorganisierte Zusammenschlisse zur Selbstvertretung durch die 6f-
fentlichen Trager der Jugendhilfe angeregt und geférdert werden sollen.

Auf dieser gesetzlichen Grundlage hat das Land Schleswig-Holstein als Uberortlicher
offentlicher Trager der Jugendhilfe den Aufbau einer landesweiten Interessenvertre-
tung junger Menschen in stationaren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ge-
fordert und somit einen Rahmen geschaffen, der es diesen jungen Menschen ermdg-
licht, ,gehort zu werden®. Diese Forderung und das Beratungsangebot fur die jungen
Menschen durch das Landesjugendamt besteht fortlaufend.

Im September 2023 ist die erste Interessenvertretung junger Menschen in stationa-
ren Hilfen zur Erziehung gewahlt worden. Im Jahr 2025 endete die erste Amtszeit
und im September 2025 ist eine neue Vertretung gewahlt worden. Junge Menschen
dieser landesweiten Interessenvertretung waren aktiv in die Erarbeitung des vorlie-
genden Landeskinderschutzberichtes eingebunden und wirken ebenfalls in den Ar-
beitsstrukturen des Landesjugendhilfeausschusses mit.
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8 Umsetzung ausgewahlter gesetzlicher Grundlagen

8.1 Pravention und Friihe Hilfen

Angebote der Fruhen Hilfen haben zum Ziel, frihzeitig und praventiv bei Bedarf
schon ab der Schwangerschaft zu wirken. Sie sollen Eltern, die Sauglinge und Klein-
kinder versorgen und erziehen, starken und entlasten. Angebote der Fruhen Hilfen
und die vielfaltigen Angebote im Netzwerk fur werdende Eltern und Familien mit klei-
nen Kindern sind fester Bestandteil kommunaler Pravention.

Die ersten Anfange fur niedrigschwellige und frihzeitige Angebote im Sinne eines
praventiven Kinderschutzes reichen in Schleswig-Holstein bis Anfang der 2000er
Jahre zuruck. Gemeinsam mit den Kommunen wurde 2006 das Landesprogramm
»~Schutzengel fur Schleswig-Holstein® initiiert. Vorlaufer waren Mallnahmen des stadt-
teilorientierten Projektes Schutzengel in Flensburg-Neustadt (Elterncafé, Familienhel-
fer und -helferinnen und der Einsatz von Familienhebammen). Seit 2006 werden mit
dem Landesprogramm Schutzengel niedrigschwellige Angebote geférdert, um sozia-
len und gesundheitlichen Risiken fur Eltern und Kind in ihrem Lebensumfeld praven-
tiv zu begegnen. Mit der Einfuhrung des § 7 Frihe und rechtzeitige Hilfen und Leis-
tungen im Landeskinderschutzgesetz zum 01.04.2008 (vgl. Abschnitt 3.3) wurde das
Landesprogramm Schutzengel gefestigt und ausgebaut.

Die rechtliche Verankerung der Frihen Hilfen im Gesetz zur Kooperation und Infor-
mation im Kinderschutz (KKG) und der Start der Bundesinitiative Fruhe Hilfen 2012
haben den Weg geebnet, dass sich die Frihen Hilfen bundesweit fachlich profiliert
und in der Flache ausgeweitet haben. Mit der Uberfiihrung in einen dauerhaften
Fonds Bundesstiftung Fruhe Hilfen in 2018 konnten die Strukturen und Vorhaben
auch in Schleswig-Holstein fortgefuhrt und langfristig weiterentwickelt werden.

8.1.1 Bundes- und Landesforderung

Zur Unterstutzung der ortlichen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe fur Struktur- und
Angebotsgestaltung der Fruhen Hilfen stehen Mittel sowohl der Bundesstiftung Fruhe
Hilfen als auch erganzend durch das Landesprogramm Schutzengel zur Verfugung.
Beide Forderungen sind zuwendungsrechtlich jeweils in einer Richtlinie geregelt. Die
Bundesstiftung deckt sowohl strukturbezogene MalRnahmen als auch Angebote fur
Familien ab. Das Landesprogramm Schutzengel ist ausschliel3lich fur die Forderung
von Angeboten zur Unterstitzung von Familien vorgesehen.

8.1.2 Bundesstiftung Friihe Hilfen

Von den 51 Mio. Euro, die der Bund nach jahrlich § 3 Abs. 4 KKG jahrlich zur Verfu-
gung stellt, erhalt Schleswig-Holstein jahrlich 120.000 Euro fur die Landeskoordinie-
rungstelle und 1.497.060 Euro fur die Férderung der Kommunen.

In den Jahren 2023 und 2024 wurden zusatzliche 5 Mio. Euro aus Bundesmittel zur
Verfugung gestellt, von denen Schleswig-Holstein 11.764,69 Euro fur die Landesko-
ordinierungsstelle und 146.951 Euro fur die Forderung der Kommunen erhalten hat.
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In 2023 wurden von den Kommunen 1.543.746,41 Euro ( 93,90%) der zur Verflgung
gestelllten Mittel ausgeschopft.

Die Fordermittel zur Weiterleitung an die Kommunen dienen gemaf Art 3 (1) Nr. 4 B-
L-VV Foérdermittel dem Ausbau und der Weiterentwicklung folgender Abschnitte:

Forderbereich | Sicherstellung von Netzwerkstrukturen

Forderbereich Il MalRnahmen zur psychosozialen Unterstiutzung von Familien
durch Fachkrafte

Forderbereich [l MalRnahmen zur psychosozialen Unterstlitzung von Familien
durch Freiwillige

Forderbereich IV Weitere Angebote zur psychosozialen Unterstitzung
Forderbereich V. Innovative Angebote

Fir die Weiterleitung der Férderung ist mit den kommunalen Landesverbanden ein
Verteilerschllssel festgelegt, der Bezug nimmt auf demografische und sozialstruktu-
relle Faktoren.

* 50 % der zur Verfigung stehenden Mittel als Sockelbetrag

* 25 % der zur Verfugung stehenden Mittel bezogen auf Anzahl Kinder bis drei
Jahre im SGB II- Leistungsbezug

*  25% der zur Verfigung stehenden Mittel bezogen auf Anzahl Kinder bis drei
Jahre

Der Sockelbetrag ermoéglicht eine hohe Stabilitat in Bezug auf die Hohe der Forder-
mittel im Verlauf der Jahre flr die ortlichen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe und
sichert damit den Ausbau und die Weiterentwicklung von Netzwerkstrukturen.

Weiterhin erhalt Schleswig-Holstein eine Forderung fur die fachliche Koordinierung
und fur MalRnahmen der Qualitatssicherung und Qualitatsentwicklung. Zusatzlich
werden flankierende MalRnahmen wie Fachtage, Qualifizierungsmaflinahmen fur
Fachkrafte in den Fruhen Hilfen u.a. aus Landesmitteln bestritten.

8.1.3 Landesprogramm Schutzengel

Schleswig-Holstein setzt sich seit 2006 mit dem Landesprogramm Schutzengel fur
die Unterstutzung von Strukturen und Angeboten der Frihen Hilfen auf kommunaler
Ebene ein. Seit Beginn der Bundesinitiative 2012 erfolgt eine Verknlpfung des Lan-
desprogramms mit der Bundesforderung. Die Landesforderung betragt seit 2021
jahrlich 1.072.000 Euro.

Es konnen niedrigschwellige, praventive, bedarfsorientierte Angebote der Fruhen
Hilfen z.B. Beratungsangebote, offene Gruppenangebote oder Elterncafés gefordert
werden. Die Angebote sollen dort entwickelt und umgesetzt werden, wo Schwangere
und Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren fur die Inanspruchnahme von Unterstut-
zungsleistungen angesprochen und erreicht werden kénnen und diese partizipativ
mitentwickeln kdnnen. Dies kbnnen Familienzentren, Familienbildungsstatten, Bera-
tungsstellen u.a. sein.
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Weiterhin kdnnen Angebote gefordert werden, die auf eine engere strukturelle Ver-
netzung der beiden Systeme Gesundheitswesen und Jugendhilfe ausgerichtet sind.
Dies kénnen Projekte sein, die auf eine Uberleitung von Familien mit Unterstiitzungs-
bedarf durch Kinderarztinnen und Kinderarzte, Gynakologinnen und Gynakologen zu
Angeboten der Frihen Hilfen ausgerichtet sind, Lotsendienste/Willkommensbesuche
in Geburtskliniken oder Sprechstunden durch Fachkrafte Fraher Hilfen in Arztpraxen.

Mit Landesmitteln wurden 2023 insgesamt 121 niedrigschwellige Angebote fur Fami-
lien gefordert. Die Schwerpunkte der Angebote bezogen sich auf das Thema Fach-
krafte und die Sicherstellung der Netzwerke Fruher Hilfen. Zusatzlich zu den funf An-
gebotstypen (s.u.) gab es 2023 pandemiebedingt noch ein letztes digitales Angebot.

8.1.4 Landeskoordinierung

Zur landesweiten Umsetzung der Bundesstiftung Frihe Hilfen und Weiterentwicklung
der Fruhen Hilfen ist im zustandigen Ministerium eine Landeskoordinierung im Refe-
rat fur Familienpolitik eingerichtet.

Zu ihren Aufgaben gehdren:

» Koordinierung der Bundesstiftung Frihe Hilfen und strategisch-konzeptionelle
Begleitung der Friihen Hilfen

« Entwicklung, Organisation und Durchfihrung von geeigneten landesweiten
MaRnahmen der Qualitatsentwicklung und -sicherung in den einzelnen For-
derbereichen der Bundesstiftung und zu weiteren Inhalten der Frihen Hilfen
(Fachberatung, Austauschformate, Fortbildungen, Fachtage, Empfehlungen)

« Zusammenarbeit mit den anderen Landeskoordinierungsstellen und dem
NZFH, Mitwirkung an landerubergreifenden Fachaustauschen und Arbeits-

gruppen

* Unterstutzung des NZFH bei der Erstellung des wissenschaftlichen Berichtes
gem. Art. 8, Abs. 3 der Bund-Lander-Verwaltungsvereinbarung

* Zuwendung der Mittel an die Kommunen

* Antragstellung und Mittelnachweis gegenuber der Bundesgeschaftsstelle der
Bundesstiftung Frihe Hilfen

Die Landeskoordinierung ist landesweit mit verschiedenen Akteuren im Tatigkeitsbe-
reich der Fruhen Hilfen vernetzt.

Drei bis viermal im Jahr findet ein landesweiter halbtagiger Fachaustausch mit den
Netzwerkkoordinierenden statt. Diese Beratungs- und Planungsplattform dient dem
fachlichen Informationsaustausch der Netzwerkkoordinierenden untereinander und
mit der Landeskoordinierung sowie der fachlichen Weiterentwicklung der Frihen Hil-
fen in Schleswig-Holstein. Fur die Bundesstiftung werden jeweils die aktuellen Infor-
mationen und Vorgaben der Geschéftsstelle und des NZFH vorgestellt und es wer-
den Forschungsvorhaben und ggf. Mitwirkungspflichten und -mdglichkeiten der Netz-
werkkoordinierenden erortert. Fur weitere Themen werden bei Bedarf Akteure und
Akteurinnen aus dem landesweiten Netzwerk eingeladen, zum Beispiel um aktuelle
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Vorhaben vorzustellen oder Informationsflisse zu stutzen. Die Netzwerkkoordinie-
renden nutzen das offene Format und die wertschatzende kooperative Struktur der
Treffen, um Fragestellungen und Anregungen in den gemeinsamen fachlichen Dis-
kurs einzubringen. Auch erfolgt hier die Planung von gemeinsamen Vorhaben (lan-
desweiter Fachtag, Smartphone-Kampagne, landesweite Flyer u.a.). Neue Fachkraf-
te erfahren in diesem Format eine landesweit gestutzte Einarbeitung in das Themen-
gebiet der Frihen Hilfen.

8.1.5 Umsetzung Forderbereiche Bundesstiftung Frihe Hilfen

Von den 2023 eingesetzten Mitteln der Bundesstiftung in den Kommunen sind mehr
als die Halfte (59,7 %) im Bereich der psychosozialen Unterstutzung von Familien
durch spezifische Angebote Friher Hilfen durch Fachkrafte eingesetzt worden, ge-
folgt vom Bereich der Sicherstellung der Netzwerke Friher Hilfen mit 33,9 %. Nur 5,5
% entfielen auf den Bereich der psychosozialen Unterstiutzung von Familien durch
Freiwillige. Erwartungsgemalf stellen die Personalkosten in allen drei Férderab-
schnitten den groten Ausgabenblock dar. Lediglich 0,9 %der Mittel wurden fir An-
gebote und Dienste an den Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssyste-
me verwendet.

Forderbereich | Netzwerke Friiher Hilfen

Fir die Sicherstellung der Netzwerke der Fruhen Hilfen miussen gemal den Leis-
tungsleitlinien zur Umsetzung der Bundesstiftung Frihe Hilfen folgende Mindestan-
forderungen erfullt sein:

* Fachlich qualifizierte Koordination der Netzwerkarbeit

« Einigung auf Qualitatsstandards uUber eine verlassliche intersektorale Zusam-
menarbeit im Netzwerk, auch Verfahren zur konkreten Zusammenarbeit auf
der Ebene der Familien

* Durchfuhrung und Koordination von regelmafigen Netzwerktreffen

« Unterstutzung bei der partizipativen Weiterentwicklung der Angebote der Fru-
hen Hilfen vor Ort, orientiert an den Bedarfen der Familien.

» Zudem sollen Ziele und Malkinahmen der Netzwerkarbeit auf der Grundlage
der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII — mdglichst unter Einbezug der
Gesundheits- und Sozialplanung erfolgen.

Die Netzwerkkoordinierenden sind zustandig flr die Strukturierung und Organisation
der Netzwerkarbeit mit den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren und regiona-
len Gegebenheiten. Die Erarbeitung von Rahmenbedingungen flir die Zusammenar-
beit im Netzwerk und die Entwicklung von schriftlichen Vereinbarungen ist in den ers-
ten Jahren ein grol3er Schwerpunkt in Schleswig-Holstein gewesen. Durch die ge-
meinsame Entwicklung der Vereinbarungen konnte Klarheit und Transparenz fur die
jeweilige Rolle im Netzwerk und fur ein kooperatives Verstandnis von Frahen Hilfen
geschaffen werden.
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Die Netzwerkkoordinierenden planen und konzeptionieren Angebote unter Einbin-
dung der Jugendhilfeplanung nach § 78 SGB VIII und ggf. der 6rtlichen Gesundheits-
planung bzw. den den Gesundheitsdiensten, unter Berucksichtigung der Bedarfe der
Familien. Eine weitere Aufgabe ist die Aufbereitung von Informationen an Familien
und die Umsetzung eines geeigneten Informationsmanagements.

Die Einbindung der relevanten Akteure in die Netzwerkstrukturen ist bei einigen Be-
rufsgruppen eine Herausforderung. Es ist positiv hervorzuheben, dass bereits seit
einigen Jahren eine grol3e Bandbreite an relevanten Personen wie Hebammen,
Fachkrafte der Beratungsstellen nach §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktge-
setztes sowie der Einrichtungen der Fruhforderung in das Netzwerk der Frahen Hil-
fen eingebunden ist. Eine eher geringe Einbindung in das Netzwerk ist vereinzelt fur
die Berufsgruppen der Kinderarztinnen und Kinderarzte sowie Geburts- und Kinder-
kliniken und Gynakologinnen und Gynakologen erkennbar, wenngleich Uber die Jah-
re hinweg die Kooperationsstrukturen verbessert werden konnten.

Die Landeskoordinierung ist in einem fachbereichsubergreifenden Austausch mit
weiteren Personen, mit denen es Schnittstellen zu den Fruhen Hilfen gibt, dazu zah-
len insb. Familienbildungsstatten, Familienzentren und die Beratungsangebote im
Kinderschutz.

Forderbereich Il Langerfristige Unterstiitzung von Familien durch Fachkrafte

Fir die psychosoziale Unterstitzung von Familien durch die gesundheitsorientierte
Begleitung von Familien (GFB) durch Familienhebammen, Familien-Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger missen gemaf den Leistungsleitlinien
zur Umsetzung der Bundesstiftung Frihe Hilfen folgende Mindestanforderungen er-
fullt sein:

* Der Einsatz der Fachkrafte ist in ein Netzwerk eingegliedert.

* In der GFB tatige Fachkrafte verfigen Uber eine Qualifizierung entsprechend
der vom NZFH in Zusammenarbeit mit den Landern erarbeiteten ,Mindestan-
forderungen zur Qualifizierung von Familienhebammen und Familien-Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger® oder sie werden entspre-
chend qualifiziert.

* Die Kompetenzen der in der GFB tatigen Fachkrafte orientieren sich am jewei-
ligen vom NZFH herausgegebenen Kompetenzprofil.
Uber die Notwendigkeit der Nachqualifizierung von Personen, deren Qualifi-
zierung zur Familienhebamme oder Familien-Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin und -pfleger vor dem 31.12.2015 begonnen hat, entscheidet die
fur das jeweilige Bundesland zustandige Stelle.
Zudem sollte eine fachliche Anbindung an ein multiprofessionelles Team im
Rahmen des kommunalen Angebots gegeben sein. Flachendeckend sind Fa-
milienhebammen (Famheb) und/ oder Familien-Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen und -pfleger (FGKiIKP) eingesetzt. Im Vergleich zu den Vor-
jahren nimmt die Zahl der Familienhebammen tendenziell ab und die Zahl der
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger zu.
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Forderbereich Il Langerfristige Unterstiutzung von Familien in den Frihen Hil-
fen durch Freiwillige

Fir die erganzende Unterstutzung zur alltagspraktischen Entlastung von Familien
und die Integration in das soziale Umfeld durch Freiwillige missen gemal den Leis-
tungsleitlinien zur Umsetzung der Bundesstiftung Frihe Hilfen folgende Mindestan-
forderungen erfullt sein:

» Eingliederung der Freiwilligen in ein Netzwerk Frihe Hilfen
» Hauptamtliche Begleitung durch spezifisch geschulte Fachkrafte

* Qualitatssicherung an den Schnittstellen zur professionellen Arbeit und weiter-
gehenden Hilfen

Die Forderung von Angeboten zur langerfristigen Unterstutzung von Familien durch
Freiwillige fokussiert sich in Schleswig-Holstein seit Beginn der Bundesforderung auf
die Projekte ,wellcome®, ,Familienpaten® sowie ,Familienlotsen®. Die Freiwilligenar-
beit ersetzt nicht die professionelle Hilfe durch Fachkrafte in den Frihen Hilfen. Mit
ihrer Arbeit erganzen sie aber vor allem die praktische Entlastung von Familien im
Alltag und unterstutzen so auch die Gesundheitsfachkrafte. Alle Ehrenamtlichen ha-
ben vor Beginn ihrer Tatigkeit eine Einweisung bzw. Qualifizierung erhalten und wer-
den hauptamtlich begleitet. Die Netzwerkkoordinierenden stehen im stetigen Aus-
tausch mit den Ehrenamtskoordinierenden und ihren jeweiligen Projekten vor Ort.
Wichtig ist die Abstimmung auf der Ebene der Fachkrafte, wenn weitergehende Un-
terstitzungsbedarfe auftreten und weitere Hilfen erforderlich sind, die das Spektrum
der Frihen Hilfen durch Freiwillige Gberschreiten.

Forderbereich IV Weitere Angebote zur psychosozialen Unterstilitzung

Neben dem Ausbau und der Festigung von Netzwerkstrukturen und der psychosozia-
len Hilfen durch Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkran-
kenschwestern sowie Freiwillige ist der Auf- und Ausbau weiterer Angebote der Fri-
hen Hilfen sinnvoll. Diese Angebote zeichnen sich durch einen niedrigschwelligen
Zugang aus und sollen den Zielgruppen flachendeckend, mit besonderem Fokus auf
den landlichen Raum, zur Verfigung stehen.

Uber die Jahre haben sich offene Gruppenangebote wie bspw. Elterntreffs und Spiel-
kreise als Orte der Begegnung mit einer , Turoffner- und Lotsenfunktion“ zu weiteren
Angeboten der Frihen Hilfen und weiteren passgenauen Unterstltzungsleistungen
etabliert. Diese Art der Angebote machen einen groRen Teil der geférderten Angebo-
te des Landesprogramms Schutzengel aus. Weiterhin werden Angebote wie Lotsen-
dienste und Sprechstunden in Geburtskliniken, Willkommensbesuche und Gruppen-
angebote mit festem Teilnehmendenkreis als auch mobile Angebote geférdert. Die
Angebote werden zumeist von freien Tragern konzipiert und umgesetzt.

8.1.6 Quantitativer Ausbau der Frithen Hilfen in Schleswig-Holstein

Im Folgenden werden flr die Forderbereiche ausgewahlte Merkmale zur Entwicklung
des Systems der Frihen Hilfen in Schleswig-Holstein quantitativ dargestelit.
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Forderbereich

Umsetzung & Stand
2023

Finanzierung

Forderbereich |: Netzw-
erke

flachendeckend 15 zen-
trale Netzwerke;

36 regionale Netzwerke

@ 34,9 Std./Woche Ko-
ordination

Bundesstiftung Fruhe
Hilfen

Forderbereich Il:
Fachkrafte

45 FamHeb;

56 FGKIiKP

Mit Fachkonzept
Durchschnittliche
Wochenstunden: 14,5
bzw. 16,9

Bundesstiftung Frihe
Hilfen

Forderbereich IlI:
Freiwillige

9 ehrenamtliche Pro-
jekte;

100 % hauptamtlich ko-
ordiniert

Bundesstiftung Fruhe
Hilfen

Forderbereich IV:
Psychosoziale Angebote

>100 jahrlich geforderte
Angebote (Elterncafés,
Gruppen etc.)

Bundesstiftung Frihe
Hilfen
Landesprogramm
Schutzengel

8.1.7 MaRnahmen zur Qualitatsentwicklung

Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualitat der Frihen Hilfen hat das Land
Schleswig-Holstein eine Vielzahl an Mallnahmen implementiert. Diese umfassen
Fortbildungsangebote, ein strukturiertes Onboarding, Fachzirkel, digitale Hilfsmittel
und eine enge Begleitung durch die Landeskoordinierungsstelle. Konkret bedeutet

dies:

* Entwicklung eines modularen Curriculums zur Qualifizierung der Netzwerkko-

ordinierenden
*  Werkstatt Tage

* Regelmaliige Qualitatszirkel mit Fachkraften (FamHeb, FGKiKP) und Einsatz-

koordinationen

« Einsatz einer digitalen Fachanwendung zur Dokumentation und Wirkungsmes-

sung

» Onboarding-Pakete fir neue Fachkrafte inkl. FAQ, Beratung, Einstiegsveran-

staltungen

» Erstellung praxisnaher Arbeitshilfen und Handlungsempfehlungen
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8.1.8 Aktionsprogramm ,,Aufholen nach Corona“ 2021-2022

Mit dem Aktionsprogramm ,Aufholen nach Corona“ wurde die Bundesstiftung Friihe
Hilfen flr die Jahre 2021 und 2022 mit 50 Mio. Euro aufgestockt, um den wachsen-
den Unterstutzungsbedarfen von Familien gerecht zu werden. Schleswig-Holstein
erhielt in 2021 zusatzliche 442.177 Euro und in 2022 zusatzliche 1.031.747 Euro zur
Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Stadte.

Der sinnvolle Einsatz der zusatzlich zur Verfligung stehenden Mittel war mit gro3en
Herausforderungen verbunden. Es mussten Angebote neu entwickelt bzw. ausge-
baut werden, die zeitlich befristet waren und gleichzeitig qualitatsgesichert an dem
Bedarf von Familien ausgerichtet sein sollten. Oftmals wurde dieser Ausbau von Per-
sonalmangel und Standortproblemen limitiert.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat das System der Fruhen Hilfen an-
ders gefordert als die Fllchtlingsbewegung in 2015/2016. Viele Schwangere und
Frauen mit kleinen Kindern gelangten in kurzester Zeit nach Deutschland und vieler-
orts konnte mit dem Engagement vieler Akteure und Akteurinnen schnell eine gute
Unterstutzungslandschaft aufgebaut werden. Die Landeskoordinierungsstelle konnte
diese Bemuhungen im Kontext der Frihen Hilfen starken, indem Mittel beantragt
werden konnten, die bis Mai 2022 noch nicht abgerufen worden waren. Durch die
Bereitstellung von Restmitteln in 2022 wurden in flinf Kreisen und kreisfreien Stadte
gezielte Angebote flr Gefllichtete aus der Ukraine ermoglicht.

Mit den zusatzlichen Mitteln aus dem Aktionsprogramm ,Aufholen nach Corona“ wur-
den in allen Forderbereichen der Bundesstiftung zusatzliche Mallnahmen umgesetzt.

Zudem wurde 2021 erstmalig in Schleswig-Holstein der Foérderbereich ,Angebote an
den Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssysteme” gedffnet, dazu wur-
de die Richtlinie geandert. Zuvor wurde dieser Bereich Uber das Landesprogramm
~ochutzengel® prioritar gefordert.

Die zusatzlichen Mittel verteilten sich wie nachfolgend abgebildet auf die einzelnen
Forderbereiche der Bundesstiftung Frihe Hilfen fur die Jahre 2021 und 2022:
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Abb. 18: Ubersicht der Mittelverwendung Aktionsprogramm ,,Aufholen nach Corona*

2021

Kreis/kreisfreie| Mittel Ge- MaBnah- | Langerfris- | Langerfristi-| Angebote Innovative

Stadt samt men zur. | tige Unter- ge Unter- an den MaBnahmen
Sicherstel- | stiitzung |stitzung von| Schnittstel- | und Modelle
lung Netz- | von Famili- Familien len der Sozi-| im Bereich
werkstruk- | en durch durch Frei- | alleistungs- | der Friihen

turen Fachkrifte willige systeme Hilfen

Kreis Dithmar- 1.240,56 € -€ -€ -€ 1.240,56 € -€

schen

Stadt Flensburg | 25.030,00 € -€ 25.030,00 € -€ 0,00 € -€

Kreis Herzog- 3.440,00 € -€ -€ -€ 3.440,00 € -€

tum-Lauenburg

Stadt Kiel 25.151,87 € -€ -€ 10.401,83 € | 14.750,04 € -€

Stadt Lubeck 35.282,00 € | 13.436,80 € | 21.845,20 € -€ -€ -€

Stadt Neumiins-| 22.300,00 € -€ 18.184,85 € -€ 411515 € -€

ter

Kreis Nordfries- | 5.473,56 € -€ -€ -€ 5.473,56 € -€

land

Kreis Osthols- 18.001,72 € | 2.529,79 € 655,80 € -€ 14.816,13 € -€

tein

Kreis Pinneberg | 25.391,00 € | 2.560,00 € -€ -€ 22.831,00 € -€

Kreis PIon 14.041,83 € | 3.014,06 € -€ 900,00 € 10.127,77 € -€

Kreis Rends- 32.271,27 € -€ -€ -€ 32.271,27 € -€

burg-Eckernfor-

de

Kreis Schles- 21.348,55 € -€ 14.190,00 € -€ 7.158,55 € -€

wig-Flensburg

Kreis Segeberg | 20.612,92 € | 5.636,89 € | 2.449,38 € 1.893,45 € 10.633,20 € -€

Kreis Steinburg | 11.013,77 € -€ 2.941,51€ | 3.062,26 € 5.010,00 € -€

Kreis Stormarn 29.057,66 € -€ -€ -€ 29.057,66 € -€

Gesamtsumme | 289.656,71 € | 27.177,54 € | 85.296,74 € | 16.257,54 € | 160.924,89 € 0,00 €
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Abb. 19: Ubersicht der Mittelverwendung Aktionsprogramm ,,Aufholen nach Corona“ 2022

Kreis/kreis- Mittel Ge- | MaBnahmen | Langerfristi- | Léngerfristi-| Angebote | Innovative MaR-
freie Stadt samt zur Sicher- ge Unter- ge Unter- an den nahmen und
stellung der |stiitzung von| stitzung Schnittstel- | Modelle im Be-
Netzwerk- Familien von Familien | len der Sozi- | reich der Friihen
strukturen | durch Fach- | durch Frei- | alleistungs- Hilfen
krafte willige systeme
Kreis Dithmar- | 23.715,24 € -€ 8.230,00 € -€ 15.485,24 € -€
schen
Stadt Flens- 79.677,51 € -€ 68.161,00 € -€ 11.516,51 € -€
burg
Kreis Herzog- 27.306,20 € -€ -€ -€ 27.306,20 € -€
tum-Lauenburg
Stadt Kiel 89.908,28 € -€ 34.785,02 € -€ 55.123,26 € -€
Stadt Libeck 77.800,00 € | 36.216,00 € | 41.584,00 € -€ -€ -€
Stadt Neu- 61.813,00 € -€ 55.870,00 € -€ 5.943,00 € -€
minster
Kreis Nordfries-| 26.253,00 € -€ -€ -€ 19.190,57 € 7.062,43 €
land
Kreis Osthols- | 36.645,72€ | 14.240,35€ | 6.705,32 € -€ 15.700,05 € -€
tein
Kreis Pinne- 94.581,44 € | 2.320,00 € -€ -€ 92.261,44 € -€
berg
Kreis PIon 47.945,34 € 1.597,43 € 12.671,20€ | 2.860,00 € | 30.816,71 € -€
Kreis Rends- 71.075,04 € -€ -€ -€ 71.075,04 € -€
burg-Eckernfor-
de
Kreis Schles- 73.571,65 € -€ 67.671,65 € -€ 5.900,00 € -€
wig-Flensburg
Kreis Segeberg| 67.479,43€ | 8.160,46 € | 20.878,46€ | 9.711,03€ | 28.729,48 € -€
Kreis Steinburg| 49.375,62 € -€ 14.950,94 € | 6.966,06 € | 27.458,62 € -€
Kreis Stormarn 62.917,24 € -€ -€ -€ 62.917,24 € -€
Gesamtsum- | 890.064,71 € | 62.534,24 € | 331.507,59 € | 19.537,09 € | 469.423,36 7.062,43 €
me

Es wurden Uberwiegend Angebote mit einem niedrigschwelligen Zugang fur Famili-
en, insbesondere in belastenden Lebenslagen wie zum Beispiel Elterncafés und
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Spielkreise durchgefuhrt. Im groRen Malde vertreten waren Angebote mit Schwer-
punkt auf Entlastung und Erreichbarkeit der Familien. Durch die Bereitstellung der
Restmittel wurden in finf Kreisen und kreisfreien Stadten gezielte Angebote fur Ge-
fluchtete aus der Ukraine ermoglicht. Die Angebote sind nur sehr selten nur fur eine
konkrete Zielgruppe der Frihen Hilfen wie zum Beispiel Schwangere oder junge El-
tern ausgerichtet. Vielmehr handelt es sich weit Gberwiegend um Angebote, die viele
verschiedene Zielgruppen der Frihen Hilfen insgesamt ansprechen.

Es wurden nur vereinzelt Angebote wie Lotsensysteme und Mallhahmen zur
Qualitatssicherung der Angebote sowie Qualifizierung der eingesetzten Fachkrafte
mit Mitteln der Bundesstiftung finanziert.

8.1.9 Aktuelle Herausforderungen in den Friihen Hilfen

Auch in den Frahen Hilfen zeigt sich der Fachkraftemangel zunehmend. Dabei han-
delt es sich sowohl um Auswirkungen des allgemeinen Fachkraftemangels im Ge-
sundheitswesen bzw. im sozialen Bereich insgesamt, als auch um einige spezifische
Herausforderungen im Kontext der Frihen Hilfen. Insbesondere betrifft dies die Ge-
winnung und Bindung von qualifizierten Familienhebammen, Familien-,Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger/innen sowie sozialpadagogischen Fachkraften fur niedrig-
schwellige Angebote. So musste der aktuelle Kurs zur Weiterqualifikation drei Mal
(Start Mai 2025) verschoben werden, weil es nicht genug Teilnehmende gab.

Viele der ausgebildeten Fachkrafte finden jedoch auch nach Weiterqualifikation nicht
den Weg in das Tatigkeitsfeld der Frihen Hilfen, da die seit 2012 nicht erhdhte finan-
zielle Ausstattung der Bundesstiftung Fruhe Hilfen haufig nur eine Beschaftigung mit
einem geringen Stundenanteil pro Woche zulasst, der fur die Fachkrafte wenig at-
traktiv ist. Dabei heben Fachkrafte in Riuckmeldungen hervor, dass das Arbeitsfeld
der Frihen Hilfen grundsatzlich sehr attraktiv sei — insbesondere, weil dort nicht im
Schichtdienst gearbeitet wird.

Zudem erleben wir, dass durch die wachsende Bedeutung multiprofessioneller Ko-
operationen in den Frihen Hilfen auch die Anforderungen an fachibergreifende
Kompetenzen steigen, was die Personalsuche zusatzlich erschwert.

8.2 Kooperation und Vernetzung im Kinderschutz

Im Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein sind zwei Kooperationsstrukturen im Kin-
derschutz gesetzlich verankert:

* lokale Netzwerke Kinder- und Jugendschutz gem. § 8 Kinderschutzgesetz SH
» Kooperationskreise Kinderschutz gem. § 12 Kinderschutzgesetz SH

Daneben gibt es weitere bundesgesetzliche Anforderungen an Kooperation und Ver-
netzung.

Die lokalen Netzwerke dienen der Vernetzung mit dem Fokus auf frihe und rechtzei-
tige soziale und gesundheitliche Hilfen und Leistungen fur Schwangere, Kinder,
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Jugendliche, Mitter und Vater. Insbesondere geht es hier um eine gelingende Ab-
stimmung, Planung und Umsetzung unterschiedlicher friiher und rechtzeitiger Hilfen.
Zahlreiche Teilnehmende werden hier im Gesetz benannt, u.a. auch unterschiedliche
Professionen der Gesundheitshilfe.

Die Kooperationskreise sollen die Rahmenbedingungen fur eine effektive und schnel-
le Zusammenarbeit bei moglicher Kindeswohlgefahrdung sicherstellen, u.a. die Ge-
wahrleistung schneller Informationen bei moglicher Kindeswohlgefahrdung und eine
vernetzte Kooperation zwischen den mit einer moglichen Kindeswohlgefahrdung be-
fassten Stellen.

Bei den lokalen Netzwerken liegt der Schwerpunkt auf der Pravention, wohingegen
der Fokus der Kooperationkreise auf der Intervention bei Kindeswohlgefahrdung
liegt.

Im Rahmen der aktuellen Landeskinderschutzberichterstattung legte die Landesre-
gierung einen besonderen Fokus auf das Thema Kooperation und Vernetzung. So
wurde das Thema auf dem Workshop des Fachbeirates zur Erarbeitung der Empfeh-
lungen platziert. Ziel war dabei, den Sachstand zur Umsetzung von § 8 und § 12
Landeskinderschutzgesetz zu erfahren und gemeinsam mit den Vertreterinnen und
Vertretern des Fachbeirates zu erarbeiten, inwieweit sich die gesetzlichen Vorgaben
in der Praxis weiterhin als sinnvoll erweisen. Dabei wurden auch Fragen des dritten
Landeskinderschutzberichtes, wie die nach den Moglichkeiten einer besseren Einbin-
dung des medizinischen Kinderschutzes in die Netzwerk- und Kooperationsstruktu-
ren, diskutiert.

Die Empfehlungen des Fachbeirates zur Weiterentwicklung der Kooperations- und
Netzwerkstrukturen befinden sich in Abschnitt 9.7.

8.3 Fortbildung und Qualifizierung im Kinderschutz

Schleswig-Holstein hat in Paragraph 6 des Landeskinderschutzgesetzes den im § 85
Abs. 2 Nr. 8 SGB VIII ausgewiesenen Auftrag des uberortlichen Tragers der Jugend-
hilfe zur Fortbildung prazisiert. Viele der vom Land durchgeflhrten und geforderten
Fortbildungsangebote dienen dem fachlichen Austausch sowie der verbesserten mul-
tiprofessionellen Zusammenarbeit im Kinderschutz. Ziel ist immer die Starkung von
Handlungssicherheit und Erhohung der Handlungskompetenz. Die Inhalte der Fortbil-
dungsmalinahmen zielen auf die Vertiefung und Sicherung jugendhilfe- und hier ins-
besondere kinderschutzrelevanter Kompetenzen und somit auf die qualitative Weite-
rentwicklung der Jugendhilfe- und Kinderschutzpraxis.

In diesem Sinne veranstaltet das Land selbst bzw. unterstltzt als Kooperationspart-
ner Fortbildungsmaflinahmen in einem Uberregionalen Kontext und mit landesweiter
Ausstrahlung.

Neben landesweiten Fachtagen und unterschiedlichen Fortbildungsformaten zu aus-
gewahlten Themen des Kinderschutzes, die z.T. bereits im Kapitel 4.6 beschrieben
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wurden, finden regelmaflige Austauschformate mit einem festen Teilnehmendenkreis
statt.

Zudem werden jahrlich durch das Land drei Weiterbildungskurse im Themenfeld Kin-
derschutz zusammen mit der BAG der Kinderschutz-Zentren und dem DKSB Lan-
desverband angeboten:

* Fachkraft im Kinderschutz — die grundlegende Kinderschutzqualifikation
* Fachberatung im Kinderschutz — die insoweit erfahrende Fachkraft

« Fachkraft im Handlungsfeld Hilfe bei sexualisierter Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen

Daruber hinaus sind kontinuierlich Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote not-
wendig, um auf veranderte gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen
reagieren zu kdnnen und so die Anpassung und Weiterentwicklung von Verfahrens-
weisen durch eine entsprechende Schulung und Qualifizierung der umsetzenden
Fachkrafte im Kinderschutz zu gewahrleisten.

Fortbildung und Qualifizierung der Fachkrafte der Kinder- und Jugendhilfe sowie der
kooperierenden Einrichtungen und Dienste an den Schnittstellen zu anderen Hilfe-
systemen tragen unmittelbar zur qualitativen Weiterentwicklung der Kinderschutz-
strukturen in Schleswig-Holstein bei. Die Veranstaltungen bilden einen wichtigen
Schwerpunkt im jahrlichen Fortbildungsprogramm des Landesjugendamtes Schles-
wig-Holstein und umfassen verschiedene Formate wie das interdisziplinar zusam-
mengesetzte landesweite Fachforum Kinderschutz, Fachaustausche fur kommunale
Kinderschutzfachkrafte, Weiterbildungen zur insoweit erfahrenen Fachkraft im Kin-
derschutz nach § 8a SGB VIII, Fachtage, Fachaustausche oder Workshops zur Bear-
beitung spezifischer Fragestellungen im Kinderschutz — z.B. Umgang mit Traumata
bei Kindern und Jugendlichen, Kinder als Opfer hauslicher Gewalt, Praxisworkshops
zur Vernetzung und Kooperation im Kinderschutz. Ebenso werden in den vielfaltigen
Veranstaltungen im Bereich der Fruhen Hilfen kinderschutzrelevante Inhalte und Fra-
gestellungen bewegt, so z.B. bei den Qualifizierungskursen zur Familienhebamme
oder zur Netzwerkarbeit in den Frahen Hilfen (vgl. auch Abchnitt 8.1) als auch im Be-
reich der Pflegekinderhilfe — hier insbesondere zum Thema Schutzkonzepte (vgl. Ab-
schnitt 8.5).

8.4 Institutionelle Schutzkonzepte in Einrichtungen fur Kinder und Jugendli-
che

Schutzkonzepte sind Verfahren in Institutionen und Einrichtungen, die sicherstellen
sollen, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen strukturell verankert und um-
gesetzt werden und dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt aller
Art gestarkt wird. Die Sicherung der Selbst- und Mitbestimmungsrechte der Kinder
und Jugendlichen in Institutionen, die Implementierung eines Beschwerdeverfahrens,
sowie die Auseinandersetzung mit der Frage, wie alle Kindern und Jugendlichen
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uber ihre Rechte informiert werden, sind Bestandteile eines solchen institutionellen
Kinderschutzkonzeptes.

Schutzkonzepte sind Uberall da verbindlich vorzuhalten, wo hauptamtliche Fachkrafte
oder Ehrenamtliche mit Kindern und Jugendlichen institutionell zusammenarbeiten.
Dies betrifft alle Orte, wo Kinder sich ganztagig oder fur einen Teil des Tages aufhal-
ten. Dementsprechend Einrichtungen, die Leistungen nach dem SGB VIl erbringen
aber auch andere.

Die Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten ist mittlerweile flr viele Arten
von Einrichtungen, in denen Kinder- und Jugendliche betreut und erzogen werden,
gesetzlich geregelt. Dies reicht von entsprechenden Regelungen im SGB VIl fir sta-
tionare Einrichtungen, Kindertageseinrichtungen und die Pflegekinderhilfe Gber die
Teilhabegesetzgebung im SGB IX bis hin zu den verschiedenen schulgesetzlichen
Regelungen (vgl. hierzu das Kapitel 3).

Insbesondere die im Jahr 2010 bekannt gewordenen Falle sexualisierter Gewalt an
Kindern und Jugendlichen in schulischen Internaten und stationaren Einrichtungen
der Jugendhilfe waren ausschlaggebend fur diese Entwicklung, die aktuell im Gesetz
zur Starkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen
(UBSKM-Gesetz) mindet. Das Gesetz ist zum 01.06.2025 in Kraft getreten (vgl. Ab-
schnitt 3.7). Mit dem Gesetz werden Einrichtungen, Vereine und Organisationen, die
mit Minderjahrigen arbeiten, wiederholt explizit verpflichtet, umfassende Schutzkon-
zepte zu entwickeln und umzusetzen.

Gesetzliche Regelungen zur Entwicklung, Etablierung und Umsetzung von Schutz-
konzepten fanden sich aber bereits vorher in den gesetzlichen Grundlagen zum Kin-
derschutz — so ist die Entwicklung von Schutzkonzepten fur Kinder und Jugendliche
in Einrichtungen bereits seit 2012 mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes
als Bestandteil der Qualitatsentwicklung in der Kinder und Jugendhilfe in § 79a SGB
VIl geregelt.

Im Folgenden wird gesondert auf Schutzkonzepte in den stationaren Hilfen der Ju-
gendhilfe, fur Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie fur Schulen eingegangen.

8.4.1 Schutzkonzepte in stationaren Einrichtungen der Jugendhilfe

Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes 2012 sind Schutzkonzepte Be-
standteil betriebserlaubnispflichtiger Voraussetzungen fur stationare Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe geworden.

§ 2 Abs. 2 Satz Nr. 13 und 14 KJVO fuhren die entsprechenden Vorgaben des § 45
SGB VIl auf Landesebene aus.

Das Landesjugendamt unterstitzt die Einrichtungstrager dabei mit Informationen und
Hinweisen zur Entwicklung eines Schutzkonzeptes zur Sicherung des Kindeswohls
im Rahmen der Verfahren zur Erteilung einer Betriebserlaubnis. So missen Hand-
lungsschritte bei Verdacht auf kindeswohlgefahrdende Situationen verbindlich gere-
gelt sein und es sind Ansprechpersonen und Entscheidungswege - wer ist wann zu
beteiligen - zu benennen. Zudem werden die Einrichtungstrager mit einer Liste von
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moglichen kindeswohlgefahrdenden Situationen sensibilisiert, in den benannten Situ-
ationen, z.B. bei verbalen Androhungen oder der Umsetzung von unangemessenen
Straf- oder Erziehungsmallnahmen, aufmerksam zu sein und im Interesse des Kin-
deswohls zu reagieren. In diesem Zusammenhang wird auch die Notwendigkeit ei-
nes entsprechenden Verhaltenskodex auf Seiten der Fachkrafte in den Einrichtungen
hingewiesen.

Es erfolgt zudem der explizite Verweis, dass die konkrete Ausgestaltung eines
Schutzkonzeptes Aufgabe der Einrichtungstrager ist.?°

Das Land Schleswig-Holstein unterstutzt die Einrichtungstrager bei der Umsetzung
von Schutzkonzepten als Uberortlicher Trager der Jugendhilfe im Rahmen seiner
Aufgaben gem. § 85 SGB VIII.

So wurden die Fachkrafte in Einrichtungen der stationaren Kinder- und Jugendhilfe in
den Jahren 2022 bis 2025 im Rahmen einer Fortbildungsoffensive unterstitzt, institu-
tionelle Schutzkonzepte zu entwickeln und in ihren Einrichtungen umzusetzen. In
mehreren regionalen Praxis-Werkstatten wurden in den Jahren 2022 und 2023 die
unterschiedlichen Bausteine eines Schutzkonzeptes vorgestellt und praxisnah mit
den teilnehmenden Fachkraften daran gearbeitet, wie eine Umsetzung gelingen
kann. 51 Einrichtungen konnten erreicht werden. In den Jahren 2024 und 2025 wur-
den die Inhalte in einer Online-Themenreihe fortgefuhrt.

8.4.2 Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Mit dem 2021 verabschiedeten Teilhabestarkungsgesetz (vgl. Abschnitt 3.8.3) sind
Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein gesetzlich verpflichtet,
geeignete Mallnahmen zum Schutz vor Gewalt zu entwickeln und umzusetzen, ein-
schlie3lich der Erstellung von Schutzkonzepten (§ 37a SGB IX). Diese Konzepte sol-
len sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen vor Gewalt geschitzt werden
und ihre Selbstbestimmung gewahrt bleibt und umfassen alle Altersgruppen.

Bereits im Vorwege dieser gesetzlichen Regelung wurde das Vorhalten von Schutz-
konzepten in Einrichtungen der Eingliederungshilfe im Rahmen des Landesrahmen-
vertrages SGB IX als Qualitatsmerkmal verankert. Zudem hat die AG 33 des Landes-
praventionsrates bereits 2019 entsprechende Handlungsleitlinien erarbeitet. Diese
wirken als Handlungsrahmen fur die Umsetzung der vorhandenen gesetzlichen
Grundlagen (vgl. Dritter Landeskinderschutzbericht; DS 19/3802; S. 118 ff.)

Auf der Grundlage der Handlungsleitlinien der AG 33 des Landespraventionsrates
wurde in Kooperation des Landesbeauftragten fur Menschen mit Behinderungen und
dem PETZE-Institut fir Gewaltpravention Kiel eine Checkliste zur Implementierung
und Bewertung von Gewaltschutzkonzepten gem. § 37a SGB |IX erarbeitet, welches
den Einrichtungen der Eingliederungshilfe seit 2023 zur Verfligung steht.

“Hinweise des Landesjugendamtes zur Erstellung einer Einrichtungskonzeption geméar SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe (§
45 SGB VIII) 2020 - Hinweise zur Erstellung einer Einrichtungskonzeption im Bereich Erziehungshilfe
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8.4.3 Praventions- und Interventionskonzepte an Schulen

Alle Schulen verfiigen Uber ein Praventions- und Interventionskonzept, das idealer-
weise in Zusammenarbeit mit multiprofessionellen Teams und der gesamten Schul-
gemeinschaft entwickelt wird. Das Zentrum fir Pravention am Institut fir Qualitats-
entwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) und das Bildungsministerium
Schleswig-Holstein haben Mindeststandards fur diese Konzepte erarbeitet, um den
Schulen eine strukturelle und inhaltliche Orientierung zu bieten. Diese Standards um-
fassen Basis-und Themenbausteine und sind im Leitfaden ,Praventions- und Inter-
ventionskonzept — Fur eine sichere, gesunde und starke Schule fur alle®, der vom
Zentrum flr Pravention im Schuljahr 2025/2026 veroffentlicht wird, enthalten?”.

Im Jahr 2024 flhrte das Bildungsministerium eine Abfrage an allen Schulen durch,
um den Entwicklungsstand der Konzepterstellung zu ermitteln. Die Konzepte sollen
weit mehr als nur Malinahmen gegen Gewalt und Mobbing umfassen. Auch die The-
men Gesundheit, Sucht, sexuelle Gewalt, Kinderschutz, Medien, Extremismus und
Demokratiebildung sind enthalten. Die padagogische Arbeit an Schulen basiert unter
anderem auf der Erziehung zu gegenseitiger Rucksichtnahme, Achtung und Toleranz
gegenuber Andersdenkenden, auf gewaltfreier Konfliktldsung sowie auf sozialem
Handeln (§ 4 Absatz 2 und 4 Schulgesetz). Die Personlichkeitsstarkung stellt dabei
ein zentrales Element dar und ist integraler Bestandteil der gesamten padagogischen
Arbeit.

Im Rahmenkonzept Schule 2035, das in Schleswig-Holstein einen verbindlichen
Rahmen fur die Schulentwicklung vorlegt, stehen daher drei zentrale Bildungsziele
im Mittelpunkt: Die individuelle Leistungs- und Kompetenzentwicklung, Chancenge-
rechtigkeit fur alle sowie das Wohlbefinden und die Personlichkeitsentwicklung jedes
jungen Menschen. Diese Ziele sind zwar nicht neu, werden jedoch zunehmend ver-
bindlicher, messbarer und systematisch in die Praxis umgesetzt. Das IQSH hat hier-
zu eine Zusammenfassung zur Forderung der sozial-emotionalen Kompetenzen her-
ausgegeben, die zu den basalen Kompetenzen zahlen. Diese Kompetenzen sind Teil
der Uberfachlichen Fahigkeiten (Allgemeiner Teil der Fachanforderungen) sowie der
sogenannten Zukunftskompetenzen. Sie sind in verschiedenen Kontexten bedeut-
sam, da sie wesentlich zur Personlichkeitsentwicklung der Schilerinnen und Schuler
beitragen. Zudem stehen sie in Zusammenhang mit dem Wohlbefinden, der Qualitat
zwischenmenschlicher Beziehungen und schulischer Leistungen. Um sie gezielt zu
fordern, ist es zunachst hilfreich zu verstehen, wie sich sozial-emotionale Kompeten-
zen bei Schilerinnen und Schulern zeigen.

Pravention und Intervention sind seit langem fester Bestandteil schulischer Arbeit.
Das Zentrum fur Pravention am IQSH starkt seit Jahren die praventiven Malinahmen
an Schulen, bundelt die vielfaltigen Aufgaben im Bereich Pravention und Gesund-
heitsforderung und arbeitet mit Kooperationspartnern wie der Landesvereinigung fur
Gesundheitsforderung in SH, der Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Hols-
tein e.V. (AKJS), der Landesstelle fur Suchtfragen Schleswig-Holstein (LSSH), dem

#Siehe den Leitfaden fiir das Praventions- und Interventionskonzept unter https:/publikationen.igsh.de/paedagogik-
praevention/id-08-2025.html
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Praventionsbliro PETZE, dem Landesverband der pro familia Schleswig-Holstein,
dem Kinderschutzbund sowie der Polizei zusammen. Durch entsprechende Fort- und
Weiterbildungen werden Lehrkrafte in die Lage versetzt, den Anforderungen im schu-
lischen Alltag gerecht zu werden und in schwierigen Situationen angemessen zu
handeln. Im Zentrum steht die Vermittlung von Fachwissen, Handlungskompetenz
und Vernetzungswissen.

Zur konkreten Unterstutzung der Schulen in ihrer strukturellen, konzeptionellen und
inhaltlichen Praventions- und Interventionsarbeit bietet das Zentrum fur Pravention
unter anderem den Zertifikatskurs ,Padagogische Pravention in der Schule* an®.
Dieser wird begleitend zum Leitfaden angeboten, vermittelt padagogisches Wissen
und zeigt Moglichkeiten der Entwicklung, Implementierung und Weiterentwicklung
eines Praventions- und Interventionskonzepts auf. FUr diese Malinahmen stellt der
Landtag jahrlich zusatzliche Haushaltsmittel in Hohe von 50.000 Euro bereit. Diese
Mittel werden beispielsweise fur Angebote des FINDER e.V. eingesetzt, der schulin-
dividuelle Prozessbegleitungen anbietet. Diese Begleitungen unterstutzen Schulen
dabei, ein Praventionskonzept zu entwickeln, das auf die psychosoziale Situation der
Schulerinnen und Schiler abgestimmt ist, um daraus resultierende Bedarfe mit ge-
eigneten Strategien zu adressieren.

DarUber hinaus existiert ein gemeinsamer Leitfaden der Lander zur praktischen Um-
setzung von Schutzkonzepten und MalRnahmen. Im Jahr 2023 wurde daraus ein
Handlungsleitfaden zum Umgang mit sexueller Gewalt in Schule, der gemeinsam mit
Vertreterinnen des PETZE-Instituts, der Europauniversitat und dem Zentrum fir Pra-
vention erstellt wurde.

Dieser Leitfaden tragt dazu bei, dass die Fach- und Lehrkrafte an Schulen und ande-
ren Bildungseinrichtungen fur Kinder und Jugendliche weiter an Handlungssicherheit
gewinnen.

Das Bildungsministerium hat zudem zwei Fachtage zum Thema ,Schule als sicherer
Ort“ organisiert, die in Kooperation mit dem Sozialministerium, der Serviceagentur
,Ganztagig Lernen® und dem IQSH durchgefuhrt wurden. Ziel dieser Veranstaltungen
ist es, das Bewusstsein fur Sicherheitsaspekte in der Schule zu erhdhen und die
Schulgemeinschaft flr praventive Malnahmen zu sensibilisieren.

Gemal § 4 Abs. 11 SchulG muss jede Schule Uber ein Praventions- und Interventi-
onskonzept verfligen, das auch die erganzenden schulischen Veranstaltungen im
Rahmen des Ganztags- und Betreuungsangebots berucksichtigt. Soweit der Schul-
trager einen Trager mit der Durchfuhrung des Ganztags- und Betreuungsangebots
beauftragt hat, stellt der Schultrager im Kooperationsvertrag sicher, dass der Durch-
fUhrungstrager das padagogische Konzept sowie das Praventions- und Interventions-
konzept der Schule kennt und beachtet. Von den im erganzenden schulischen Ganz-
tags- und Betreuungsangebot eingesetzten Personen darf keine Gefahrdung fur das
Wohl der an dem Angebot teilnehmenden Schilerinnen und Schiler ausgehen. Hier-
zu haben die Personen vor Aufnahme ihrer Tatigkeit und in regelmaRigen Abstanden

2Vgl. https://publikationen.igsh.de/paedagogik-praevention/id-01-2017-f.html
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danach ein erweiterten FUhrungszeugnisses nach § 30 a Bundeszentralregisterge-
setz (BZRG) vorzulegen.

Die Vorgaben gelten entsprechend fur Personen, die auf der Grundlage eines Ko-
operationsvertrages mit dem Schul- oder Durchfuhrungstrager im Rahmen des schu-
lischen Ganztags- und Betreuungsangebots tatig werden.?

Im Zuge der schrittweisen Einflhrung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsférderung
fur Kinder im Grundschulalter hat das schleswig-holsteinische Bildungsministerium
im Marz 2025 das padagogische Rahmenkonzept ,Gute Ganztagsbildung und -be-
treuung in gemeinsamer Verantwortung 2026“ veroéffentlicht, das u.a. auf der Grund-
lage der Ergebnisse aus vier durchgeflihrten Regionalkonferenzen mit den unter-
schiedlichen Akteuren des Ganztags erarbeitet wurde. Die darin beschriebenen
Empfehlungen und Hinweise zur qualitativen Weiterentwicklung des schulischen
Ganztags nehmen auch Bezug auf die Bereiche Kinderschutz und Pravention. Dar-
uber hinaus wird die Fort- und Weiterbildungsinitiative, die das Land im Zuge der Ein-
fuhrung des Rechtsanspruchs auf den Weg gebracht hat und fur die es schrittweise
aufwachsend 1Mio. Euro im Jahr 2026 bis zu 4 Mio. Euro im Jahr 2029 zur Verfu-
gung stellt, die systematische Verankerung von Kinderschutz und Pravention als
Querschnittthemen beinhalten.

8.5 Schutzkonzepte und Beteiligungsrechte in der Pflegekinderhilfe

Junge Menschen in der Pflegekinderhilfe besitzen - wie alle Kinder und Jugendlichen
- das unveraulerliche Recht auf Schutz, Férderung und Beteiligung.

Die Pflegekinderhilfe ist durch vielfaltige rechtliche, strukturelle und organisatorische
Besonderheiten und Bezluge gekennzeichnet und weist somit eine Komplexitat auf
die bedingt, dass in der Regel viele unterschiedliche Akteure, Personen und Instituti-
onen bei der Umsetzung der verschiedenen Hilfen gemaf § 33 SGB VIl eine Rolle
spielen und verantwortlich flr die Gewahrleistung des Schutzes und Sicherung der
Rechte von jungen Menschen in der Pflegekinderhilfe sind.

Mit Inkrafttreten des KJSG (vgl. Abschnitt 3.6) im Rahmen der SGB VIII Reform wur-
de die Starkung der Rechte von jungen Menschen, die in Pflegefamilien oder in Ein-
richtungen der Jugendhilfe leben, ausdrucklich und an verschiedenen Stellen im Ge-
setz aufgenommen, insbesondere in den §§ 37b und 79a SGB VIII. So sind explizit
Schutzkonzepte fur die Pflegekinderhilfe zu entwickeln und die Qualitat der Jugend-
hilfestrukturen muss die Sicherung der Rechte junger Menschen und deren Schutz
vor Gewalt gewahrleisten®.

Schutzkonzepte in der Pflegekinderhilfe haben das Ziel, junge Menschen vor Gewalt
und Machtmissbrauch zu schutzen und sie bei der Wahrnehmung ihrer eigenen

2 Richtline zur Betriebskostenférderung durch Umsetzung des Erstattungsmechanismus fiir schulische Ganztags- und Betreu-
ungsangebote mit Erfillungswirkung im Hinblick auf das Inkrafttreten des Rechtsanspruch auf Ganztagsférderung fir Kinder
im Grundschulalter, Amtsblatt Nr. 2025/459 vom 29.12.2025.

2 \/gl. auch die Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Strukturen, Verfahren und padagogischen Prozessen in der Pflege-
kinderhilfe (Teil | und Il) der BAG Landesjugendamter. Abschnitt 11.4. 2022.
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Rechte zu starken und zu fordern. Dabei ist die Besonderheit zu beachten, dass Pfle-
gefamilien ihren privaten Lebensraum anbieten, der fur Erziehung im 6ffentlichen
Auftrag genutzt wird. Insofern ist es fur die Fachkrafte eine besondere Herausforde-
rung, die Rechte des jungen Menschen zu schitzen und gleichzeitig die Privatheit
von Pflegefamilien zu achten.

Das Land Schleswig-Holstein hat unmittelbar nach Inkrafttreten der Regelungen zu
Schutzkonzepten in der Pflegekinderhilfe in Kooperation mit der Perspektive gGmbH
— Institut fur sozialpadagogische Praxisforschung und Entwicklung Bonn sowie dem
Kinderschutzbund LV Schleswig-Holstein Fachveranstaltungen fur die Fachkrafte der
Pflegekinderdienste in Schleswig-Holstein entwickelt und durchgefuhrt. Die beiden
Landesveranstaltungen haben dazu beigetragen, die anfangliche Unsicherheit auf
Seiten der Fachkrafte zu mindern und konnten nachhaltige Impulse zur Implementie-
rung von Schutzkonzepten in der Pflegekinderhilfe setzen.

Der Fachaustausch im Februar 2023 diente zudem dem Praxistransfer der in der AG
Pflegekinderhilfe (AG PKH) der BAG der Landesjugendamter erarbeiteten Empfeh-
lungen zur Weiterentwicklung von Strukturen, Verfahren und padagogischen Prozes-
sen in der Pflegekinderhilfe. Unter Federfuhrung der Lander Schleswig-Holstein und
Niedersachsen wurde bei der Erarbeitung der Empfehlungen das Thema Schutzkon-
zepte gem. § 37b SGB VIl explizit in die Empfehlungen aufgenommen. Empfehlun-
gen zur Erarbeitung und Implementierung von Schutzkonzepten in der Pflegekinder-
hilfe standen somit sehr schnell nach Inkrafttreten des KJSG zur Verfugung und tra-
gen seitdem als fachliche Grundlage zur qualitativen Entwicklung der Pflegekinderhil-
fe bei.

Die Umsetzung von Schutzkonzepten beinhaltet als zentrales Handlungsfeld auch
die Sicherung der Rechte von jungen Menschen in Pflegefamilien.

Mit der Einfihrung des § 4a SGB VIII, der die Anregung und Férderung von selbstor-
ganisierten Zusammenschllssen zur Selbstvertretung in der Kinder- und Jugendhilfe
regelt, gibt es eine weitere gesetzliche Grundlage im SGB VIII, die zur Starkung und

Sicherung der Rechte von jungen Menschen in Pflegefamilien beitragt.

Auch bei der Entwicklung und Etablierung von Selbstvertretungsstrukturen kommen
die Besonderheiten der Pflegekinderhilfe zum Tragen.

Die Etablierung von Strukturen zur Férderung und Unterstitzung selbstorganisierter
Zusammenschlisse zur Selbstvertretung im Bereich der Pflegekinderhilfe ist eine
besondere Herausforderung, da Pflegekinder in einem Setting leben, bei dem ein
institutioneller Zugang, wie er in den Bereichen Schule, Kita oder Jugendhilfeeinrich-
tung moglich ist, nicht ohne weiteres genutzt werden kann. Pflegekinder leben in Fa-
milien und es existieren privatrechtliche Grenzen, die zu berutcksichtigen sind.

Andererseits handeln Pflegefamilien in behérdlichem Auftrag — der Umsetzung erzie-
herischer Hilfen auRerhalb der Familie gem. § 33 SGB VIII oder im Rahmen von Be-
reitschaftspflegen, z.B. im Rahmen von Inobhutnahmen. So wie die Pflegekinderhilfe
strukturell und inhaltlich besondere Merkmale aufweist, existieren auch spezifische
Voraussetzungen fur die Umsetzung des § 4a SGB VIl in diesem Handlungsfeld.
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MafRnahmen des Landes zur Foérderung und Unterstitzung der Umsetzung des § 4a
SGB VIII im Bereich der Pflegekinderhilfe erfordern daher Zeit fur die fachliche und
konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung.

Seit der Einflhrung des § 4a ins SGB VIII wurden verschiedene Schritte unternom-
men, um einer Unterstltzung und Forderung von Selbstvertretungsstrukturen in der
Pflegekinderhilfe naher zu kommen. Insbesondere der landesweite beteiligungsorien-
tierte Fachtag zum Thema am 19.09.2023 bestatigte, dass es im Bereich der Pflege-
kinderhilfe anderer Ansatze und Zugange bedarf, um die verschiedenen Zielgruppen
zu erreichen, insbesondere die betroffenen Kinder und Jugendlichen in Pflegefamili-
en. Deutlich wurde auch, dass es zu dieser Frage erheblichen fachlichen und kon-
zeptionellen Entwicklungsbedarf gibt, um zu tragfahigen und nachhaltigen Strukturen
zu kommen.

Mit dem Landeshaushalt 2025 konnten Mittel in Hohe von 25.000 Euro fur ein Mo-

dellvorhaben bereitgestellt werden, mit dem entsprechende Strukturen, Rdume und
Moglichkeiten identifiziert werden sollen. Fur die Jahre 2026 und 2027 sind jeweils

weitere 25.000 Euro fir das auf drei Jahre angelegte Modellprojekt eingeplant.

Das Projekt ist zum 01.04.2025 gestartet. Trager des Modellprojektes ist der Kinder-
schutzbund, LV Schleswig-Holstein.

Erste Erfahrungen des Modellvorhabens bestatigen die besonderen Herausforderun-
gen in der Pflegekinderhilfe bei der Entwicklung von Selbstvertretungsstrukturen und
somit auch den gewahlten Ansatz, zunachst im Rahmen eines Modellprojektes zu
ermitteln, welche Formen und Merkmale Selbstvertretungsstrukturen in der Pflege-
kinderhilfe haben missen, um nachhaltig zur Sicherung der Rechte von Pflegekin-
dern beizutragen und in diesem Zusammenhang auch als Schutzfaktor fir junge
Menschen in Pflegefamilien zu wirken. Im Fokus des ersten Projektjahres stand die
Etablierung einer landesweiten Projektgruppe und das Schaffen von Zugangen zu
Pflegefamilien bzw. Pflegekindern in Zusammenarbeit mit den Pflegekinderdiensten
in Schleswig-Holstein sowie die Konzipierung von passenden Formaten. Gut ange-
nommen wurde die Umsetzung eines Comicworkshops, in dem Pflegekinder ihre ent-
sprechende Wunsche, Vorstellungen und Bedarfe mit der Gestaltung von Comics
zum Ausdruck bringen konnten. Im zweiten Projektjahr erfolgt auf der Grundlage der
Erfahrungen der ersten Projektphase eine Konzentration auf eine Modellkommune.

8.6  Schutzkonzept in den Landeseinrichtungen fur Geflichtete

Seit den grofien Fluchtbewegungen aufgrund des Krieges in Syrien in den Jahren
2015/2016 wissen wir, dass viele der aufgrund andauernder krisenhaften Entwicklun-
gen weltweit zu uns kommenden insbesondere unbegleiteten Minderjahrigen nicht
kurz- oder mittelfristig in ihre Heimatlander zuriickkehren kénnen. Kinder und Ju-
gendliche, die ihr Zuhause verloren haben, brauchen besonderen Schutz. Sie sind in
der Regel durch Fluchterfahrungen traumatisiert, missen sich in neuer Umgebung
und Kultur orientieren, was durch mangelnde Sprachkenntnisse und unzureichende
finanzielle Ressourcen zusatzlich erschwert wird.
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Die Akteure und Akteurinnen der Bildungs,- Betreuungs- und Hilfesysteme in Schles-
wig-Holstein sind mit den besonderen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die
die Umsetzung der Rechte auf Schutz, Férderung und Betreuung mit sich bringen
konfrontiert. Es geht haufig um elementare Fragen der Unterbringung sowie der ma-
teriellen und medizinischen Versorgung und nachfolgend um die notwendige Unter-
stitzung der Entwicklung von Teilhabechancen und die Bertcksichtigung der beson-
deren Bedurfnisse von Kindern und Jugendlichen. So muss es auch Ziel und An-
spruch sein, dass in den in den Landeseinrichtungen Schutz und Hilfe far alle Min-
derjahrigen sichergestellt werden.

Ausgehend vom vorhandenen Schutzkonzept des Landesamtes fur Zuwanderung
und Flichtlinge (LaZuF), welches 2023 veréffentlicht wurde?®, bedarf es der Entwick-
lung spezifischer Angebote und Schutzstrukturen fir Minderjahrige in den Einrichtun-
gen. So wird in der Erstaufnahmeeinrichtung in Neuminster derzeit das Projekt ,,My
Safe Space’ beruhend auf einer Kooperationsvereinbarung des MSJFSIG mit Plan
International zur Starkung von Kinderrechten und Beteiligungsformaten durchgefihrt
und durch den europaischen Asyl,- Migrations- und Integrationsfond (AMIF) gefor-
dert (vgl. Abschnitt 4.1.3).

Die Entwicklung und Etablierung des Projektes konnte auf fachliche Grundlagen und
praktische Erfahrungen zuruckgreifen, die im Projekt ,Kinder schutzen, Strukturen
starken“ gesammelt werden konnten. Das von der Bundesregierung geforderte Pro-
jekt wurde in Schleswig-Holstein von Plan International und Save the Children mit
ressortubergreifender Unterstitzung der zustandigen Stellen der Landesregierung
umgesetzt und 2020 abgeschlossen. Ziel dieser Projekte ist u.a. auch die Erarbei-
tung von Empfehlungen zur strukturellen Verankerung von Kinderschutzinstrumenten
in den Landesunterkunften. Dartber hinaus wird beabsichtigt das Kinderschutzkon-
zept als integralen Bestandteil des bestehenden Schutzkonzeptes fur die Landesun-
terkUnfte zu konzipieren und bestehende Kinderschutzinstrumente im Zuge dessen
weiterzuentwickeln.

Auch die regelmaRige Durchfuhrung von Fortbildungen zum Thema Kinderschutz
und Kinderrechte wird durch die kirzlich erfolgte Ausschreibung eines zentralen
Schulungsdienstes, der regelmaflig Schulungen zu Themen im Kontext des Schutz-
konzeptes durchfuhren soll, angestrebt.

%In Wiirde. Mit Sicherheit. Schutzkonzept fiir die Landesunterkiinfte des Landesamts flir Zuwanderung und Fliichtlinge
Schleswig-Holstein 2023.
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9 Empfehlungen des Fachbeirates zur Weiterentwicklung des Kinder-
schutzes

Der multiprofessionell und interdisziplindr zusammengesetzte Fachbeirat Landeskin-
derschutzbericht gem. § 14 Abs. 2 KischG SH hat die Landesregierung mit seiner
Expertise bei der Erstellung des Landeskinderschutzberichtes aktiv beraten und
fachlich unterstutzt und gemaf seiner gesetzlich geregelten Aufgabe die vorliegen-
den Empfehlungen erarbeitet.

Das erste Mal in der Geschichte der Landeskinderschutzberichterstattung kam es im
Berichtsprozess auch zur Beteiligung junger Menschen, deren Perspektive unmittel-
bar Eingang in die Empfehlungen des Fachbeirates fand.

Auf der Grundlage der Ergebnisse mehrerer Arbeitssitzungen sowie insbesondere
der Ergebnisse der fachlichen Debatte im Rahmen eines landesweiten Workshops,
erarbeiteten die Mitglieder des Fachbeirates die nachfolgend ausgefuhrten Empfeh-
lungen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Schleswig-Holstein.

9.1 Kirisenstrategie fur die Kinder- und Jugendhilfe — Anregungen und Emp-
fehlungen des Fachbeirates

Der Fachbeirat Landeskinderschutzbericht pladiert dringend dafur, auf der Grundlage
der Erfahrungen aus der Coronapandemie, eine umfassende Krisenstrategie zu ent-
wickeln, die die Belange von jungen Menschen im Blick hat. Kinder und Jugendliche
stehen dabei im Fokus — das fachliche Prinzip ,vom jungen Menschen aus denken”
soll konsequent angewendet werden.

Hierzu soll die Landesregierung eine Experten/innenkommission unter Beteiligung
* junger Menschen,

» sachverstandiger Experten/innen aller Gesundheits-, Bildungs-, Betreuungs-
und Hilfesysteme,

» politischer Entscheidungstrager/innen und
* und eventuell weiterer Personen
einberufen. Der Fachbeirat kritisiert, dass dies bisher nicht erfolgte.

Die Federfuhrung soll bei der Landesregierung liegen.

Die erarbeiteten Ergebnisse dieser Kommission sollen verbindlich Eingang in die
Verfahren und Prozesse der beteiligten Systeme finden - z.B. verbindliche Notfallpla-
ne. Daruber hinaus werden Vertreter und Vertreterinnen dieser Kommission ggf. in
weitere landesweite Pandemiestrategie-Kommissionen eingebunden. Hierdurch wer-
den die Belange und Bedurfnisse von jungen Menschen in allen Lebensbereichen
vertreten und eine Berlcksichtigung ebendieser in weiteren Strategien des Landes
sichergestellt.

Zentrale Bestandteile und Merkmale des Erarbeitungsprozesses sollen im Sinne
fachlicher und ethischer Prinzipien u.a. die folgenden sein:
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» Die Landesregierung entwickelt eine Strategie mit dem Ziel, diese Kommissi-
on als Gremium flr ein entsprechendes Krisenmanagement zu etablieren.

* Wertediskussion Uber den Stellenwert der Belange junger Menschen in der
Gesellschaft generell und in Krisensituationen;

» Aufarbeitung der Pandemiefolgen fur alle junge Menschen; einschlieflich ei-
ner systematischen Erfassung der Folgen in allen Lebens- und Handlungsbe-
reichen;

» Berlcksichtigung der Bediirfnisse und Belange von vulnerablen Gruppen jun-
ger Menschen und ihrer Familien;

» Systematische Bestandsaufnahme der Rahmenbedingungen fir digitale An-
gebote fir junge Menschen.

Der Fachbeirat hat die folgenden zentralen Eckpunkte bzw. Kernpunkte flr eine sol-
che Krisenstrategie benannt, die im Rahmen der zu erfolgenden Kommissionsarbeit
ausgearbeitet werden mussen:

» Krisenpravention und -management;

» Sicherstellung von Kontinuitat in der Betreuung;
* Digitale Infrastruktur;

» Schutzmalinahmen und Hygienekonzepte;

» Fachkrafteschulung und -unterstutzung.

Die hier benannten Punkte und Empfehlungen sollen als Leitfaden fur die Entwick-
lung einer effektiven Krisenstrategie dienen, die den Bedurfnissen der Kinder und
Jugendlichen gerecht wird.

9.2 Kinder- und Jugendbeteiligung als Schutzfaktor — Anregungen und Emp-
fehlungen des Fachbeirates

Der Fachbeirat unterstreicht die wichtige Rolle der Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen als Schutzfaktor im Kinderschutz. Die primare Verantwortung fur den
Schutz junger Menschen verbleibt gleichwohl bei den Erwachsenen in ihren unter-
schiedlichen Rollen.

Eine wirksame Beteiligung starkt nicht nur die Resilienz der jungen Menschen, son-
dern fordert auch ihr Wohlbefinden und ihre Entwicklung. Eine grundsatzlich positive
Haltung zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist zu férdern, wobei die Vor-
teile, wie gesteigertes Selbstbewusstsein und bessere Entscheidungsfindung, her-
vorgehoben werden sollten. Um dieses Ziel zu erreichen, empfiehlt der Fachbeirat
folgende MalRnahmen:

» Verankerung der Kinderrechte sowie der Beteiligungsrechte in gesetzlichen
Grundlagen, Verfahren und Prozessen des Landes Schleswig-Holstein
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Der Fachbeirat fordert die Landesregierung auf, die Verankerung weiter zu beférdern
und die bestehenden gesetzlichen Grundlagen weiter abzusichern — so darf es aus
Sicht des Fachbeirates nicht dazu kommen, dass § 47f der Gemeindeordnung
Schleswig-Holstein wiederkehrend in Frage gestellt wird.

» Durchfihrung und Férderung von Forschungsprojekten zu Beteiligungsstruktu-
ren und -prozessen

Der Fachbeirat stellt fest, dass weitere Forschungen und Untersuchungen zur Aus-
gestaltung und Wirkung von Beteiligungsprozessen von jungen Menschen notwendig
sind. Diese sollten differenzierte Begrifflichkeiten und Definitionen bericksichtigen,
abhangig von Handlungsfeldern und Strukturen. Dabei sind sowohl entwicklungsge-
rechte Beteiligungsbedarfe als auch die Schutzeffekte zu beleuchten. So wird festge-
stellt, dass die herkdbmmlichen, gremien- und verfahrensorientierten Beteiligungsfor-
mate in der Regel nicht entwicklungsgerecht ausgestaltet sind — es bedarf hier einer
differenzierten Betrachtung der unterschiedlichen Handlungs- und Beteiligungsfelder.
Beteiligung muss ein fester Bestandteil von Schutzkonzepten sein.

» Information sowie Aufklarung

Der Fachbeirat empfiehlt die Erarbeitung und Bereitstellung von entwicklungsge-
rechten Informationen, inkl. entsprechender Materialien und Zugange Uber alle unab-
hangigen Beschwerdemaglichkeiten flr junge Mensche in wahrnehmbarer und ver-
standlicher Form, damit sie ihre Rechte aktiv wahrnehmen konnen. Zu benennen
sind hier die zentrale Ombuds- und Beschwerdestelle bei der Burgerbeauftragten
des Landes Schleswig-Holstein sowie die regionalen Beratungsstellen der Vertrau-
enshilfe des DKSB LV SH, aber auch die in den Verfahren und Prozessen der Ju-
gendhilfe (z.B. Hilfeplanung) vorhandenen Beteiligungsrechte.

Wichtig sind zudem die Entwicklung und Verbreitung von entwicklungsrerechten In-
formationsmaterialien, insbesondere fir juristische Verfahren, um Kindern und Ju-
gendlichen das Verstandnis komplexer Inhalte zu erleichtern und ihre Teilhabe zu
fordern.

» Peer-to-Peer Beratung

Zielfuhrend ist aus Sicht des Fachbeirates die Forderung und Implementierung von
Peer-to-Peer Beratungsangeboten innerhalb von Einrichtungen und Hilfeprozessen,
um den Austausch unter Gleichaltrigen zu starken und eine niedrigschwellige Unter-
stitzung zu gewahrleisten. Selbstwirksamkeit und Resilienz der jungen Menschen
werden durch Peer -to-Peer Formate gestarkt und die jungen Menschen werden be-
fahigt sich gegenuber Fachkraften und erwachsenen Bezugspersonen zu positionie-
ren und ihre Rechte einzufordern und durchzusetzen.

Diese Empfehlungen kénnen lediglich einen ersten Anstol flr die praktische Umset-
zung und Verankerung der Beteiligung als Schutzfaktor darstellen und sollen die
Grundlage fir zukunftige Entwicklungen bilden.
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9.3 Kinderschutzrelevante Auswirkungen des Fachkraftemangels in der Kin-
der- und Jugendhilfe — Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates

Der Fachbeirat Landeskinderschutzbericht stellt fest, dass der aktuell in sozialen Be-
rufs- und Handlungsfeldern festzustellende Fachkraftemangel in der Kinder- und Ju-
gendhilfe unmittelbar kinderschutzrelevante Folgen hat. So fuhrt die starke Personal-
fluktuation zu haufigen Beziehungs- und Bindungsabbrichen, verzogerte Stellenbe-
setzungsverfahren aufgrund des Fachkraftemangels fuhren zu angespannten Betreu-
ungssituationen in den Hilfeprozessen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhil-
fe. So kommt es immer haufiger zu Situationen, in denen der Kinderschutz, z.B. in
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, nicht mehr in jedem Fall gewahrleistet ist.

Der Fachbeirat betont in diesem Zusammenhang, dass es in Reaktion auf den Fach-
kraftemangel nicht zu einer Absenkung von Qualitatsstandards in der Kinder- und
Jugendhilfe kommen darf. Diese tragt dazu bei, den Schutz junger Menschen zu be-
eintrachtigen. Das Fachkraftegebot in der Kinder- und Jugendhilfe darf nicht in Frage
gestellt werden — gleichwohl bedarf es neuer Uberlegungen, wie das Gebot ange-
sichts der Herausforderungen des Fachkraftemangels in der Kinder- und Jugendhilfe
qualitatsgerecht umgesetzt werden kann.

Um die kinderschutzrelevanten Auswirkungen des Fachkraftemangels zu vermeiden,
fordert der Fachbeirat:

» Umsetzung des Fachkraftegebots

Konkret ist aus Sicht des Fachbeirates zu prufen, ob durch die Anpassung gesetzli-
cher Grundlagen oder entsprechender Verfahren, EntbUrokratisierungspotenziale,
z.B. bei der Anerkennung von Fachkraften identifiziert werden konnen. Auch er-
scheint eine regelmafige Bewertung und ggf. Anpassung der bestehenden Anforde-
rungen an Fachkrafte hilfreich, um sicherzustellen, dass die Qualifikationen den aktu-
ellen und sich verandernden Herausforderungen im Kinderschutz gerecht werden.

» Malnahmen zur Fachkraftegewinnung

Die Anstrengungen auf Landes- und kommunaler Ebene zur Gewinnung von Fach-
kraften (vgl. Fachkraftebericht der Landesregierung 2024, DS 20/2433) sollen ausge-
baut werden, z.B. Entwicklung gezielter Strategien zur Gewinnung neuer Fachkrafte,
einschlielich attraktiver Arbeitsbedingungen, Weiterbildungsmaoglichkeiten sowie
einer gezielten Ansprache von Interessierten in Bildungs- und Ausbildungskontexten.

» Malnahmen zur Unterstlitzung und Entlastung der Fachkrafte

Der Fachbeirat empfiehlt die Entwicklung und Implementierung von Systemen zur
Unterstitzung und Entlastung des Fachpersonals, um deren Bindung an die Organi-
sation zu fordern. Dazu gehoéren u.a. umfassende und individuelle Onboarding- und
Coachingkonzepte, die neue Mitarbeitende effektiv integrieren und Qualifikationsli-
cken schliel3en, sowie auch die Prafung der Mdglichkeiten fur Quereinstiege. Die be-
nannten MalRnahmen kdnnen dazu beitragen, dem Kindeswohl entgegenstehende
Belastungssituationen und dadurch bedingte Beziehungsabbrtiche durch Fluktuation
bei den Fachkraften zu vermeiden.
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» Starkung von Pravention und Sozialraumorientierung

Die Intensivierung von praventiven Ma3nahmen und sozialraumorientierter Ansatze
kann dazu beitragen, die aufgrund der Folgen des Fachkraftemangels belastete Kin-
der- und Jugendhilfe zu entlasten und steigende Fallzahlen, die einen erhdhten
Fachkraftebedarf nach sich ziehen, zu mindern. Dies beinhaltet die Forderung von
Kooperation und Vernetzung an den Schnittstellen zwischen verschiedenen Hilfe-
und Betreuungssystemen.

Die Empfehlungen des Fachbeirates zeigen Ansatze auf, wie dem Fachkraftemangel
in der Kinder- und Jugendhilfe gezielt begegnet werden und gleichzeitig die Qualitat
des Kinderschutzes nachhaltig gestarkt werden kann. Dabei mussen bestehende
Strukturen und Grundlagen optimiert und weiterentwickelt werden.

9.4 Spezifische Schutzaspekte bei der Ausgestaltung einer inklusiven Kin-
der- und Jugendhilfe — Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates

Die inklusive Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe, dass heil3t ,Hilfen aus einer
Hand" fur alle jungen Menschen, unabhangig davon, ob sie eine (drohende) Behin-
derung haben oder nicht, ist eines der zentralen Anliegen vieler Fachkrafte und Fa-
chexperten und -expertinnen, nicht nur in der Kinder- und Jugendhilfe.

Trotz der bereits langandauernden Diskussion und Debatte um entsprechende ge-
setzgeberische MalRnahmen in Hinblick auf eine Anderung der entsprechenden sozi-
algesetzlichen Grundlagen im SGB VIII und SGB IX und entsprechende gesetzgebe-
rische VorstoRe, ist festzustellen, dass es nach wie vor eine nachhaltige fachliche
Auseinandersetzung Uber tragfahige Strukturen und zielfUhrende Inhalte zu diesem
Thema braucht. Dies schlie3t die Befassung mit den spezifischen Schutzbedurfnis-
sen junger Menschen mit (drohender) Behinderung ein.

Der Fachbeirat Landeskinderschutzbericht stellt fest, dass junge Menschen mit Be-
hinderungen einem besonderen Risiko fur Gewalterfahrungen ausgesetzt sind und
eine hohe Fachlichkeit in Hinblick auf die Feststellung einer Kindeswohlgefahrdung
mit spezifischen diagnostischen Perspektiven unabdingbar ist. Zudem ist der Schutz
bei Kindeswohlgefahrdung und auch die Hilfe fur betroffene junge Menschen mit Be-
hinderungen bei einem Bedarf an einer Unterbringung Uber Tag und Nacht prekar,
da entsprechende Platze in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe nicht in ausrei-
chendem Mal} zur Verfugung stehen. Junge Menschen mit Behinderungen bleiben
daher (obwohl durch die Eingliederungshilfe festgestellte Bedarfe vorliegen) haufig in
Kliniken oder in den Familien. Strukturelle Defizite in der Versorgungssituation fihren
damit zu Konstellationen, die kindeswohlgefahrdend sind.

Der Fachbeirat bekraftigt die Notwendigkeit einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe,
die den besonderen Schutzbedarfen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderun-
gen Rechnung tragt. Zur Verwirklichung dieses Ziels werden folgende Empfehlungen
gegeben:

» Handlungsleitfaden flr multiprofessionelle interdisziplindre Zusammenarbeit

-100 -



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode Drucksache 20/4482

Der Fachbeirat empfiehlt die Erarbeitung eines Handlungsleitfadens zur strukturier-
ten und regelmaligen multiprofessionellen Zusammenarbeit der Fachkrafte im Kin-
derschutz bei der Feststellung einer Kindeswohlgefahrdung bei jungen Menschen mit
Behinderungen. Dies soll insbesondere die Kooperation der Fachkrafte der Jugend-
hilfe mit dem Offentlichen Gesundheitsdienst (OGD), den ambulant und stationar be-
handelnden Kinder- und Jugendarzten und -arztinnen, Pflegediensten, den Fachkraf-
ten der Eingliederungshilfe (EGH) regelhaft festlegen, um die Zusammenarbeit bei
der Prifung von KWG zu verbessern.

» Bestandsaufnahme und SchlieRung von Licken im Gewaltschutz

Grundlage fur den oben genannten Handlungsleitfaden ist eine Bestandsaufnahme,
um vorhandene Schutzllicken und Gefahrdungspotenziale zu identifizieren. Dies kon-
nen strukturelle Gefahrdungspotenziale sein, wie z.B. geschlossene Strukturen in
Einrichtungen der Eingliederungshilfe aber auch fehlende oder mangelhafte Beteili-
gungsstrukturen.

» MalRnahmen zur Entlastung bzw. zur Pravention von Uberlastung von Pflege-
personen und Fachkraften

Der Fachbeirat empfiehlt die Implementierung von regelhaft und kontinuierlichen
Malnahmen, die die Entlastung von pflegenden Personen und Fachkraften fordern,
um Uberlastung und damit verbundene Risiken zu reduzieren. Praventionsstrategien
und Unterstutzungsangebote sind hier wesentlich.

» Informationsweitergabe, Aufklarung und Fortbildung von Fachkraften

Die Landesregierung wird aufgefordert, Fortbildungen zu behinderungsspezifischen
Bedarfen fur alle beteiligten Fachkrafte, insbesondere fur die insoweit erfahrenen
Fachkrafte nach § 8a SGB VIl in die Fortbildungskataloge aufzunehmen.

Der Fachbeirat empfiehlt Schulungen zu behinderungsspezifischen Bedarfen und
Folgen von Beeintrachtigungen sowie spezifischen Gefahrdungssituationen. Diese
Fortbildung soll auch flr Personen angeboten werden, die nicht als Fachkrafte son-
dern als ,Helfende Hande" d.h. als Aushilfskrafte und somit nicht-heilpadagogisches
Personal tatig sind.

Junge Menschen in den Einrichtungen sollten Uber die Beeintrachtigungen ihrer Mit-
bewohnenden informiert werden und es sollten regelhaft Strategien im Umgang mit
behinderungsbedingten Besonderheiten im Zusammenleben vermittelt werden. Dies
sollte Teil von Schutzkonzepten in Einrichtungen werden, in denen (auch) junge
Menschen mit Behinderungen leben und betreut werden.

» Leitfaden zur Beteiligung junger Menschen mit Behinderungen

Der Fachbeirat empfiehlt die Erstellung von Leitfaden und Konzepten, die die aktive
Beteiligung von jungen Menschen mit Behinderungen fordern und erleichtern. Diese
Konzepte sollten Partizipationsmadglichkeiten schaffen und dabei deren spezifische
Bedarfen und Ressourcen bertcksichtigen.

» Regelungslicken in ambulanten Pflegewohngemeinschaften schliel3en:
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Der Fachbeirat stellt fest, dass es Regelungslicken bezuglich der Schutzkonzepte in
bestimmten ambulanten Pflegewohngemeinschaften fur Kinder und Jugendliche gibt.
Es ist eine fachliche Debatte dariber notwendig, ob und wie Ilickenlos angemessene
Kontrollmechanismen fur diese Pflegewohngemeinschaften etabliert werden kénnen.
Empfohlen wird daher die Initiierung eines fachlichen Diskurses Uber die Verbesse-
rung der Kontrolle dieser Settings fur Kinder und Jugendliche mit Behinderungen.
Vorhandene Regelungsliicken sind hier zu schliel3en.

Diese Empfehlungen sollen dazu beitragen, eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe
zu gestalten, die den Schutz und die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderungen gewahrleistet und strukturelle Defizite behebt.

9.5 Spezifische Hilfebedarfe besonders herausfordernder junger Menschen
bei Systemversagen — Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates

Der Fachbeirat Landeskinderschutzbericht befasste sich intensiv mit der Fragestel-
lung, welche Angebote und Hilfen es fiir besonders herausfordernde junge Men-
schen bei Systemversagen geben musse.

Der Fachbeirat stellt fest, dass die vorhandenen Konzepte und Angebote in der Kin-
der- und Jugendhilfe Schleswig-Holsteins fur diese jungen Menschen nicht immer
passen und entsprechende Hilfen oft nicht greifen. Es kommt daher immer wieder zu
problematischen Hilfeverlaufen durch z.B. wiederholte Wechsel des Betreuungsset-
tings, wiederholte Abbruche zu Bezugspersonen, wiederholte Wechsel von Wohnor-
ten.

AuRerdem kommt es aus Sicht des Fachbeirates zudem haufig vor, dass diese jun-
gen Menschen lange Zeit in den Kinder- und Jugendpsychiatrien (KJP) verbleiben
und diese dann die Funktion einer ,geschlossenen Einrichtung” haben. Auch muss
festegestellt werden, dass grundsatzliche Unterschiede in den Konzepten von KJP
und KuJH zum Umgang mit den betroffenen jungen Menschen bestehen und kaum
gemeinsame Verantwortungsibernahme im Sinne von gemeinsamen Hilfekonzepten
und -arrangements erfolgt.

Der Fachbeirat erkennt die herausfordernde Situation, dass fur diese jungen Men-
schen keine adaquaten, bedarfsgerechten und fachlich-notwendigen Angebote und
Unterstutzungssettings angeboten werden. Dementsprechend erkennt der Fachbei-
rat auch die Notwendigkeit, den Hilfesystemen bei der Unterstutzung von jungen
Menschen, die als besonders herausfordernd gelten, gezielte Hilfe zu bieten.

Die Debatte und Auseinandersetzung im Fachbeirat im Rahmen der Landeskinder-
schutzberichterstattung hat gezeigt, dass bei allen beteiligten Fachkraften Einigkeit
daruber besteht, dass es spezifischer Angebote flr diese jungen Menschen bedarf —
Uneinigkeit herrscht jedoch daruber, wie diese Angebote ausgestaltet sein sollen und
ob freiheitsentziehende Elemente, bei der Unterbringung besonders herausfordern-
der junger Menschen, Bestandteil entsprechender Einrichtungen sein sollen oder
nicht.
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Der Fachbeirat kann auf der Grundlage seiner Arbeitsergebnisse im Rahmen der
Landeskinderschutzberichterstattung keine Empfehlung zur konkreten Form und
Ausgestaltung entsprechender Angebote und Einrichtungen geben — es ist festzu-
stellen, dass es in dieser Frage erheblichen fachlich-konzeptionellen Erorterungsbe-
darf gibt.

Angesichts der zuvor skizzierten Herausforderungen schlagt der Fachbeirat folgende
Malinahmen vor:

» Fachlicher Diskurs um Problemlagen

Der Fachbeirat halt eine ehrliche und offene Benennung der bestehenden Problemla-
gen in den Hilfesystemen fur erforderlich. Es qilt, die Herausforderungen und den
damit verbundenen fachlichen und infrastrukturellen Entwicklungsbedarf aufzuzei-
gen, um gezielte interdisziplinare Hilfe- und Unterbringungsangebote fir diese jun-
gen Menschen zu schaffen.

» Anderung der Begrifflichkeiten und Konzeptentwicklung

Der Fachbeirat empfiehlt die Entwicklung einer prazisen Definition und Begrifflichkeit
fur sogenannte ,Grenzganger®, um die vielfaltigen Facetten und Bedurfnisse dieser
jungen Menschen besser zu verstehen und darauf reagieren zu konnen, inklusive der
Uberpriifung und méglichen Anderung des Wortgebrauchs im Zusammenhang mit
,geschlossenen” Einrichtungen. Die Entwicklung neuer Konzepte soll im Fokus ste-
hen, um auf weniger stigmatisierende und potenziell positiv formulierte Alternativen
zurUckzugreifen, die den Schutz und die Unterstitzung betroffener junger Menschen
sicherstellen.

» Forderung von wissenschaftlich begleiteten Modellvorhaben

Zielfuhrend ist aus Sicht des Fachbeirates die Anregung und Férderung von Modell-
vorhaben zur Entwicklung spezifischer Wohn- und Betreuungsprojekte flr besonders
herausfordernde junge Menschen. Die Modellvorhaben sollen innovative Ansatze
erproben, um den besonderen Bedurfnissen dieser Zielgruppe gerecht zu werden.
Sie sollen vom Land sowie 6ffentlichen und freien Tragern und Vertreter/innen aller
beteiligter Hilfe- und Interventionssysteme wie z.B. den Kinder- und Jugendpsychia-
trien und Familiengerichten, fachlich begleitet werden. Im Fokus soll dabei der junge
Mensch stehen, und die Frage, was dieser braucht und wie entsprechende Konzepte
in der Praxis umgesetzt werden konnen. Die Modellvorhaben sollen wissenschaftlich
begleitet und evaluiert werden.

Diese Empfehlungen sollen dazu beitragen, die Hilfen fur besonders herausfordern-
de junge Menschen zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ziel ist es, alle relevanten
Aspekte zu bertcksichtigen und strukturelle Anpassungen vorzunehmen, um diesen
jungen Menschen adaquate Unterstutzung und Perspektiven zu bieten.
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9.6 Schutz vor Gefahrdungen im digitalen Raum, insbesondere sexualisierte
Gewalt — Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates

Der Fachbeirat stellt fest, dass sich Mallinahmen zum Schutz junger Menschen vor
Gewalt und Gefahrdungen, insbesondere sexualisierter Gewalt im digitalen Raum,
immer in einem Spannungsfeld zwischen notwendigem Schutz auf der einen Seite
und zu starker Regulation und Verboten auf der anderen Seite befinden, dies betrifft
auch die Diskussion um Altersgrenzen bei der Nutzung von Social Media.

Die Debatte wirft viele Fragen auf. Diese reichen von definitorischen Fragen - was
ist sexualisierte Gewalt im Netz; was sind konkrete Gesundheitsgefahrdungen durch
die Kommunikation in sozialen Netzwerken - bis hin zu Fragen, die das Nutzungsver-
halten und die Medienkompetenz von Eltern und Fachkraften betreffen oder auch
deren Durchsetzungskompetenz, falls es zu Altersgrenzen kommen sollte.

Das Recht junger Menschen auf (digitale) Teilhabe muss hierbei angemessen be-
rucksichtigt werden — der digitale Raum ist fir junge Menschen ein zentraler Sozial-
raum. Darum weist der Fachbeirat darauf hin, dass junge Menschen direkt und un-
mittelbar in diese Debatte einbezogen und gehort werden mussen.

Unter Berlcksichtigung dieser Kontexte empfiehlt der Fachbeirat folgende Mal3nah-
men:

» Schutzauftrag im digitalen Raum

Der aktive Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe bei Verdacht auf Kindeswonhl-
gefahrdung muss auch im digitalen Raum umgesetzt werden.

Dies erfordert neue Methoden und Werkzeuge zur Identifizierung und Intervention
bei digitalen Gefahrdungslagen sowie Beratungs- und Hilfeeangebote, wenn junge
Menschen Opfer von Gewalt im digitalen Raum geworden sind.

Der Fachbeirat fordert die Landesregierung auf, sich im Rahmen ihrer Mdglichkeiten,
fur eine angemessene staatliche Regulierung und Kontrolle zum Schutz von jungen
Menschen im digitalen Raum einzusetzen.

» Umsetzung des Digital Services Act (DSA)

Der Fachbeirat fordert die Landesregierung auf, sich im Rahmen seiner Zustandig-
keiten und Handlungsmaoglichkeiten daflr einzusetzen, dass der Digital Services Act
(DSA) konsequent in Deutschland umgesetzt wird, um effektive Kontrollmechanis-
men fur Plattformen und Anbieter im Internet zu etablieren. Diese EU-Verordnung
regelt die Kontrollmechanismen fir Plattformen und Anbieter im Netz. Dies umfasst
die Uberwachung der Einhaltung von Sicherheitsstandards und die Eindammung
illegaler Aktivitaten. Die hierzu von der EU-Kommission veréffentlichten Informatio-
nen und Richtlinien sollen hierfur zielfUhrend genutzt und angewendet werden:

Kommission veroffentlicht Leitlinien zum Jugendschutz | Gestaltung der digitalen Zu-
kunft Europas

» Starkung der Strafverfolgung
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Der Fachbeirat empfiehlt die Anpassung und Starkung der Strafverfolgungsmafinah-
men im digitalen Raum, um Tater und Taterinnen effektiv zu verfolgen und abzu-
schrecken. Dies erfordert spezialisierte Ermittlungsmethoden und eine enge Zusam-
menarbeit mit den Plattformen. Daruber hinaus ist es aus Sicht des Fachbeirates
wichtig, die Mechanismen und Verfahren der Strafverfolgung im Netz anzupassen
und somit zu starken.

» Starkung des analogen (Sozial)Raums

Die enorme Zunahme der Nutzung digitaler Angebote und Social Media durch junge
Menschen ist u.a. durch die massiven Einschrankungen analoger Angebote insbe-
sondere fur junge Menschen wahrend der Coronapandemie befordert worden. Dies
zum einen dadurch, dass es zu einer enormen Zunahme der Anzahl digitaler Endge-
rate im Besitz junger Menschen gekommen ist und die Anzahl analoger kostenfreier
bzw. kostengunstiger Angebote zurickgegangen ist. Die Funktionsweise der genutz-
ten Plattformen, die darauf abzielen, die Nutzer und Nutzerinnen auf den jeweiligen
Plattformen zu halten, tragen in erheblichem Male zu dieser Entwicklung bei.

Der Fachbeirat fordert daher Anstrengungen auf allen Ebenen zur Starkung des ana-
logen Sozialraums. Dies meint kostenfreie oder kostenglinstige Angebote im Sozial-
raum der jungen Menschen, Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendfrei-
zeit, der Jugendverbandsarbeit, Angebote im schulischen Ganztag oder auch Nach-
barschaftsstrukturen — dies sind zudem auch Orte und Bereiche, in denen grundle-
gende Kompetenzen zur Mediennutzung und zum Umgang mit Social Media gemein-
sam vermittelt und erfahren werden konnen. Dazu gehort auch die Vermittlung
grundlegender Werte und die Starkung von Selbstwirksamkeit und Unrechtsbewusst-
sein sowie altersangemessene Pravention und Wissensvermittlung.

» Angebote zur Medienkompetenz

Der Fachbeirat weist ebenfalls auf die gro3e Bedeutung bedarfsgerechter und inhalt-
lich aktueller Angebote zur Vermittlung von Medienkompetenz hin. Er verweist aus-
drucklich darauf, dass nicht nur die jungen Menschen sondern auch die Eltern und
generell die Erwachsenen, auch die Fachkrafte, in den Blick genommen werden
mussen. Diese haben oft eine ungentgende Vorbildwirkung. Zudem liegt eine nicht
unerhebliche Verantwortung bei den Fachkraften der sozialen Arbeit sowie in Schu-
len, den jungen Menschen sichere Orientierung im digitalen Raum zu geben. Dies in
erster Linie auch angesichts einer ungenugenden Verantwortungsubernahme durch
die Anbieter der Plattformen im Hinblick auf eine entwicklungsgrerechte Ausgestal-
tung der Plattformen.

Der Fachbeirat empfiehlt die Entwicklung und Bereitstellung von Angeboten zur Star-
kung und Weiterentwicklung der Medienkompetenz sowonhl fur Eltern, Fachkrafte als
auch fur junge Menschen, um deren sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit
digitalen Medien zu fordern.

Zudem sollen Programme zur Starkung der Medienkompetenz von Eltern und Fach-
kraften entwickelt und bereitgestellt werden, um sie in die Lage zu versetzen, die jun-
gen Menschen sicher im digitalen Raum zu begleiten und zu schutzen und diese z.B.
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auch in Hinblick auf die Auswahl von Anbietern zu sensibilisieren. Flankierend
braucht es zielgruppenspezifische Kampagnenarbeit, um auf Risiken und Gefahren
im digitalen Raum aufmerksam zu machen. Dies beinhaltet auch den Hinweis und
die Aufklarung uber mogliche gesundheitliche Folgen durch die Nutzung sozialer Me-
dien, wie z.B. Depressionen, Angst- und Schlafstérungen.

Die Einfuhrung von Altersgrenzen hat differenziert und unter Berlcksichtigung aller
dazugehdrigen Aspekte zu erfolgen. So durfen (differenzierte) Altersbegrenzungen
nicht ohne begleitende Angebote zur Medienkompetenzstarkung der Fachkrafte,
insbesondere an Schulen, erfolgen. Dass der digitale Raum ein wichtiger Sozial-
raum junger Menschen ist, muss bei aller Bedeutung des Schutzgedankens, immer
beriucksichtigt werden. Nur so kann das gewunschte Ziel, der Schutz von jungen
Menschen im digitalen Raum, erreicht werden.

» Sicherstellung flachendeckender Austausch-, Schulungs- und Fortbildungsan-
gebote

Der Fachbeirat empfiehlt die verbindliche Integration von Inhalten zu digitalem Kin-
derschutz und Medienkompetenz in Fortbildungs- und Qualifizierungsmafinahmen

aller Berufs- und Handlungsfelder, die mit jungen Menschen zu tun haben, um eine
umfassende Sensibilisierung und Handlungssicherheit sicherzustellen.

Ferner sollen verpflichtende Fortbildungen fur Fach- und Lehrkrafte eingeflhrt wer-
den, um die aktuellen Herausforderungen im digitalen Raum kompetent zu bewalti-
gen und in Fallen durch junge Menschen erlebter Gewalt im digitalen Raum, Hand-
lungssicherheit zu erlangen.

Diese Empfehlungen sollen dazu beitragen, den Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor digitaler Gewalt zu starken, indem sie auf verschiedenen Ebenen ansetzen
und eine ganzheitliche Schutzstrategie verfolgen.

9.7 Netzwerke und Kooperationskreise gem. §§ 8 und 12 KiSchG SH - Anre-
gungen und Empfehlungen des Fachbeirates

Die Arbeitsergebnisse des Fachbeirates im Rahmen der Kinderschutzberichterstat-
tung gem. § 14 KiSchG SH weisen zum wiederholten Male in der Geschichte der
Landeskinderschutzberichterstattung darauf hin, dass Kooperation und Vernetzung
im Kinderschutz fur alle beteiligten Akteure und Akteurinnen und Hilfesysteme eine
grolde Herausforderung darstellen. Die Griinde hierfiir werden darin gesehen, dass
nach wie vor unterschiedliche Kinderschutzverstandnisse in den beteiligten Hilfesys-
temen und Strukturen vorhanden sind und es weiterhin schwierig ist, ein gemeinsa-
mes Verstandnis und eine gemeinsame Sprache zu entwickeln.

Der Fachbeirat hat sich insbesondere mit der Frage beschaftigt, ob und wie die im
KiSchG SH verankerten Regelungen zu Vernetzung (§ 8) und Kooperation (§ 12) im
Sinne des Kinderschutzes wirken und funktionieren. Er stellt eine Reihe praktischer
Probleme in der Umsetzung fest: So sind ehrenamtliche Strukturen bisher unzurei-
chend eingebunden, diese werden aber immer wichtiger. Die Runden seien oftmals
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zu grol3, was die Arbeitsfahigkeit beeintrachtigt. Zudem gibt es haufig Personalunio-
nen zwischen den Netzwerken gem. § 8 KiSchG SH und den Kooperationskreisen
gem. § 12 KiSchG SH. Nach wie vor — trotz der seit 2008 gesetzlichen Verankerung
im Landeskinderschutzgesetz — ist eine gelingende Netzwerk- und Kooperationsar-
beit stark personenabhangig. Dies hangt auch mit den besonderen Herausforderun-
gen zusammen, die eine interdisziplinare und multiprofessionelle Netzwerkarbeit mit
sich bringt.

Im Ergebnis der fachlichen Arbeit des Fachbeirates auf dem Workshop wurden eine
Reihe von Gelingensfaktoren fur eine gute Netzwerk- und Kooperationsarbeit her-
ausgearbeitet, flr die entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden mus-
sen. Zentral ist die Erkenntnis, dass beide Regelungen in der Praxis haufig zu Dop-
pelstrukturen fuhren, die es zu vermeiden gilt. Eine Prufung der gesetzlichen Grund-
lagen in Hinblick auf die Frage, wie beide Aufgabenbereiche besser verzahnt werden
konnen bzw. wie ggf. eine gesetzliche Zusammenfuhrung beider Regelungsbereiche
aussehen kann, erscheint sinnvoll. Bei einer solchen Prufung muss das Augenmerk
auch auf die Frage gerichtet werden, wie es bestimmten Berufsgruppen, wie den Fa-
milienrichtern und -richterinnen aber auch Vertreter und Vertreterinnen aus dem me-
dizinischen Bereich besser ermoglicht werden kann, an entsprechender Netzwerk-
und Kooperationsarbeit mitzuwirken.

Der Fachbeirat sieht in der Optimierung der bestehenden Netzwerke und Kooperati-
onskreise im Kinderschutz gemaf §§ 8 und 12 KiSchG SH eine wesentliche Aufga-
be.

Die nachfolgenden Empfehlungen sollen die Zusammenarbeit in den Netzwerken
und Kooperationskontexten starken und gewahrleisten, dass alle Beteiligten effizient
und zielgerichtet zum Kinderschutz beitragen.

Als praktische Gelingensfaktoren fur eine erfolgreiche Netzwerk- und Kooperations-
arbeit auf kommunaler Ebene pladiert der Fachbeirat fir:

» deutlich kleinere Runden;
* ein flexibles Organisations- und Zeitmanagement;
* praxisrelevante Arbeitsinhalte und Fragestellungen;

» Sozialraumorientierung und eine umfassende Kenntnis der Ressourcen im
Sozialraum, die durch die entsprechende Bestandsaufnahmen bzw, Sozial-
raumanalysen geschaffen werden kénnen;

* Themenspezifische Arbeit mit entsprechenden Teilnehmenden;

* Regelmalige Reflexion bzw. Evaluation der Arbeit und Verstandigung uber
die jeweiligen Erwartungshaltungen der Teilnehmenden. Bestandteil dieser
Bewertungs- und Analyseprozesse kann die Erstellung von Netzwerkkarten
und Organigrammen zur besseren Verstandigung und Orientierung Uber
Strukturen und Ressourcen sein.
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Zentrale Grundlage fur eine zielfUhrende und gelingende Zusammenarbeit in den
Netzwerk- und Kooperationsstrukturen ist eine gemeinsame Haltung als Verantwor-
tungsgemeinschaft aller Beteiligten aus den verschiedenen Hilfe- und Betreuungs-
systemen.

Zur Starkung und Effizienzsteigerung der Netzwerke und Kooperationskreise Kinder-
schutz werden folgende MaRnahmen empfohlen:

» Etablierung interdisziplinarer gemeinsamer Fortbildungen

Der Fachbeirat stellt fest, dass bislang Fachkrafte verschiedener Systeme in der Re-
gel unter sich bleiben, wenn Fragen zum Kinderschutz thematisiert werden. So gibt
es Fortbildungen fur die Fachkrafte der Kinder- und Jugendhilfe, Fortbildungen far
Fachkrafte in den Familiengerichten oder in medizinischen Einrichtungen. Unter-
schiedliche Sprachen und Verstandnisse werden so verstarkt und nicht abgebaut.

Der Fachbeirat empfiehlt daher die Entwicklung und Durchfihrung gemeinsamer
Fortbildungen flr Fachkrafte aus den Bereichen Jugendhilfe, Schule und Gesund-
heit, Justiz etc., um Wissen und Methoden auszutauschen und eine kooperative Kul-
tur zu férdern.

» Etablierung und nachhaltige Absicherung der Kooperation und Zusammenar-
beit von beteiligten Systemen

Der Fachbeirat empfiehlt im Sinne der Forderung der multiprofessionellen Zusam-
menarbeit im Rahmen des § 81 SGB VIII die Verstarkung und Institutionalisierung
der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule, um eine ganzheitliche Unterstit-
zung fur Kinder und Jugendliche zu gewahrleisten.

Auch erscheint es notwendig, die Struktur und Arbeitsweise der Zusammenarbeit
dahingehend zu prifen, wie allen im Kinderschutzgesetz benannten Berufsgruppen
und Akteure/innen eine verbindliche Teilnahme an der Kooperations- und Netzwerk-
arbeit ermdglicht werden kann.

» Blndelung und effiziente Nutzung von Ressourcen und Strukturen

Die Landesregierung wird vom Fachbeirat aufgefordert, eine Zusammenlegung oder
bessere Verzahnung der §§ 8 und 12 KiSchG SH zu prifen, um die aktuell vorhan-
denen Doppelstrukturen abzubauen und zu einer Blindelung der Ressourcen flr Ko-
operation und Vernetzung im Kinderschutz auf kommunaler Ebene beizutragen. Die
Regelungen zur Kooperation und Vernetzung mussen dabei praxisgerecht ausgestal-
tet werden, um das Ziel einer besseren multiprofessionellen und interdisziplinaren
Zusammenarbeit in Fallen von Kindeswohlgefahrdung zu erreichen.

Der Fachbeirat weil3t darauf hin, dass hierzu auch korrespondierende Regelungen in
anderen gesetzlichen Grundlagen notwendig sind.

Aus Sicht des Fachbeirates sind begleitend zu den entsprechenden gesetzlichen
Anpassungen allgemein geltende Kriterien, Merkmale und klare Zielformulierungen
guter Netzwerkarbeit und Kooperation im Kinderschutz zu formulieren, um einheitli-
che Standards und Erfolgsmalstabe zu setzen. Dies trage auch zu einem gemeinsa-
men Verstandnis und einer gemeinsamen fachlichen Haltung bei.
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Die vorhandenen Kooperations- und Netzwerkstrukturen gilt es auf kommunaler Ebe-
ne nachhaltig abzusichern und durch die Einrichtung von themenspezifischen Ar-
beitsgruppen mit entsprechenden Teilnehmerkreisen ggf. zu erweitern, um gezielte
Problemldsungen zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang sieht der Fachbeirat eine
wichtige Aufgabe darin, die vorhandenen Strukturen zu nutzen, um die empfohlenen
gemeinsamen Fortbildungen der verschiedenen Professionen und Disziplinen im Kin-
derschutz zu initiieren.

9.8 Kinder als Betroffene hauslicher Gewalt, insbesondere bei Miterleben
von Partnerschaftsgewalt — Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates

Auch das Thema hausliche Gewalt bzw. Kinder als Betroffene hauslicher Gewalt ist
ein wiederkehrendes in der Landeskinderschutzberichterstattung. Die besondere
Herausforderung liegt hier darin begriindet, dass Kinder in den Hilfe- und Schutz-
strukturen fur von hauslicher Gewalt betroffene Menschen, tberwiegend Frauen, in
vielen Fallen nicht oder nur unzureichend als eigenstandige Betroffene gesehen wer-
den.

Im Landeskinderschutzbericht stehen die Hilfe- und Schutzbedarfe von Kindern, die
hausliche Gewalt miterleben, im Vordergrund.

Hausliche Gewalt wird hier verstanden als Partnerschafts- oder Beziehungsgewalt
zwischen Erwachsenen in Gegenwart des Kindes, im Sinne eines mangelhaften
Schutzes vor gewalttatigen Kontexten. Junge Menschen kénnen hierdurch in ihrer
Entwicklung gefahrdet sein und/oder hierdurch dauerhaft einen schadigenden
Einfluss auf die Entwicklung erfahren, weil sie Zeugen von Gewalt zwischen ihren
engsten Bezugspersonen werden. Dartber hinaus kann der bestehende
Loyalitatskonflikt die psychische Entwicklung des Kindes stark belasten.

Der Fachbeirat betont die Notwendigkeit, den Schutz und die Unterstutzung von Kin-
dern, die von hauslicher Gewalt bzw. Partnerschaftsgewalt betroffen sind, zu verstar-
ken. Er begruf3t die Einflhrung entsprechender Beratungsangebote auf der Grundla-
ge des § 201a Abs. 6 Nr. 3 LVwWG Schleswig-Holstein.

Aus Sicht des Fachbeirates sind folgende Malinahmen von besonderer Bedeutung:
» Umsetzung der Istanbul-Konvention

Die Landesregierung wird aufgefordert im Rahmen ihrer Zustandigkeiten die Istan-
bul-Konvention (das Ubereinkommen des Europarats zur Verhiitung und Bekamp-
fung von Gewalt gegen Frauen und hauslicher Gewalt), stringent umzusetzen, um
umfassenden Schutz und Unterstitzung fur Betroffene von hauslicher Gewalt zu ge-
wahrleisten. Der Fachbeirat begrtfdt die im Mai 2025 hierzu beschlossene Landes-
strategie.

» Sensible und angemessene Umgangsgestaltung im Sinne des Kindeswohls

Der Fachbeirat stellt in diesem Zusammenhang fest, dass hausliche Gewalt, insbe-
sondere das Miterleben des Kindes von Partnerschaftsgewalt, immer ein Indikator fur
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eine mogliche Gefahrdung des Kindeswohls ist und im Einzelfall in allen Umgangs-
und Sorgerechtsfragen gepruft werden soll. Die Ausgestaltung der Umgangsrechte
der Eltern soll sich dabei stets zunachst am Kindeswohl orientieren.

Der Fachbeirat empfiehlt hier entsprechende zielgerichtete Fortbildungen und Qualifi-
zierungen fur Familienrichter/innen.

» Nachhaltige Implementierung spezifischer Praventions- und Hilfsangebote

Der Fachbeirat weist auf die Notwendigkeit spezifischer Praventions- und Hilfsange-
bote hin. Wichtig ist die Sicherung und der Ausbau folgender Angebote:

* Anti-Gewaltraining fur Tater und Taterinnen, um gewaltfreie Konfliktlosungs-
strategien zu fordern;

* Angebote flir Jungen, die nicht mit in ein Frauenhaus kénnen bzw. Anpassung
der Frauenhausangebote sowie Anpassung der Frauenhausangebote, um
Geschlechtergerechtigkeit zu fordern;

» Separate und unabhangige Hilfe- und Beratungsangebote fur Kinder, die Zeu-
ge oder Opfer hauslicher Gewalt geworden sind, um ihnen spezifische Unter-
stutzung zu bieten;

* Flachendeckende psychosoziale Prozessbegleitung und Unterstutzung und
Hilfe auf der Grundlage der Regelungen des Sozialen Entschadigungsrechts
(SER — SGB XlV), um die langfristige Betreuung der Betroffenen zu gewahr-
leisten;

* Organisation landesweiter Austausch-, Schulungs- und Fortbildungsangebote.

Auch im Handlungsfeld der Pravention, Bekdmpfung und des Handelns bei Fallen
hauslicher Gewalt ist in der Regel die Zusammenarbeit verschiedener Fachkrafte aus
unterschiedlichen Professionen erforderlich. Diese haben jeweils spezifische Aus-
tausch-, Schulungs- und Fortbildungsbedarfe. Der Fachbeirat stellt die im Folgenden
benannten Fortbildungs- und Schulungsbedarfe heraus:

« Fortbildungen im medizinischen Bereich, um die frihzeitige Erkennung und
Behandlung madglicher korperlicher oder psychischer Folgen des Miterlebens
von hauslicher Gewalt bei Kindern und jungen Menschen zu férdern;

» Spezifische Fortbildungen und Schulungen fir Richterinnen und Richter bei
Kinderschutzfragestellungen im Zusammenhang mit hauslicher Gewalt.

Diese Empfehlungen zielen darauf ab, die Schutz- und Unterstitzungsmechanismen
fur Kinder, die von hauslicher Gewalt, insbesondere dem Miterleben von Partner-
schaftsgewalt, betroffen sind, signifikant zu verbessern, und dabei gleichzeitig die
professionellen Kompetenzen aller beteiligten Akteure zu starken.

9.9 Welche weiteren Themen sieht der Fachbeirat?

Die fachliche Debatte im Rahmen der Arbeit des Fachbeirates hat immer wieder
deutlich gemacht, dass Kinderschutz als eigenstandiges Handlungsfeld nicht klar
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einzugrenzen ist, es sei denn, man wahlt einen sehr engen Kinderschutzbegriff, der
allein auf die Vermeidung von und die Reaktion auf klar erkennbare kindeswohlge-
fahrdende Situationen fokussiert ist.

Ein breiteres, wie diesem Bericht zugrundeliegendes, Kinderschutzverstandnis lenkt
den Blick sehr schnell auch auf sozialstrukturelle sowie demografische Rahmen-
bedingungen fur junge Menschen, auf grundlegende konzeptionelle Fragen, wie der
nach rechtskreistibergreifenden Konzepten im Kinderschutz oder auch grundlegen-
der Praventionsarbeit. Die ausfuhrliche Bearbeitung dieser Themen wirde den Rah-
men der Landeskinderschutzberichterstattung gem. § 14 KiSchG SH weit Uber-
schreiten und entsprache nicht dem gesetzlichen Auftrag. Daher sei an dieser Stelle
auf andere Berichtsformate hingewiesen — z.B. die Sozialberichterstattung der Lan-
desregierung, die kontinuierliche Berichterstattung zur Fachkraftesituation in sozialen
Berufsfeldern oder auch die Berichterstattung zur Kinder- und Jugendbeteiligung in
Schleswig-Holstein.

Der Fachbeirat pladiert dafur, die Inhalte und Ergebnisse der verschiedenen Berich-
te, fUr die konkrete Weiterentwicklung im Kinderschutz zu nutzen und zielfihrend
aufeinander zu beziehen.

Die Frage nach neuen oder mit neuen Aspekten versehenen Herausforderungen und
Problemstellungen im Kinderschutz ist aber immer Teil der fachlichen Debatte, um
auch Schutzlicken zu erkennen und wichtige Schnittstellen zwischen verschiedenen
Handlungsfeldern im Kinderschutz nicht aus dem Auge zu verlieren.

Die offene Themendiskussion des Fachbeirates im Rahmen des Workshops hat sich
solcher Fragen angenommen. Ein Teil der in diesem Kontext aufgeworfenen Fragen
und Problemstellungen steht in engem Zusammenhang mit Inhalten und Themen,
die explizit im Rahmen des vorliegenden Berichtes bearbeitet wurden. Zu nennen
sind hier:

» (Weiter-) Entwicklung rechtskreistbergreifender Kinderschutzkonzepte

Im Rahmen der multiprofessionellen Kooperation und Vernetzung arbeiten die dort
zusammenkommenden Akteure und Akteurinnen in der Regel auf verschiedenen
sozialgesetzlichen Grundlagen. Hier stellt sich die Frage nach der Umsetzung einer
rechtskreistibergreifenden Kinderschutzarbeit. Auch die Frage nach der Verzahnung
bereits bestehender Kinderschutzkonzepte ist in den multiprofessionellen und inter-
disziplinaren Bezugen in den Kooperations- und Netzwerkstrukturen zu bearbeiten,
um ein einheitliches, wirksames landesweites Schutzsystem zu garantieren.

» Ansprechpersonen im Kinderschutz in Schulen, Tageseinrichtungen und Ver-
einen

Aus Sicht des Fachbeirates ist es im Sinne des Kinderschutzes zielfuhrend, wenn es
an Orten und in Bereichen, wo junge Menschen sich aufhalten und einen grof3en Teil
ihrer Zeit verbringen — z.B. Schulen und Sportvereine, aber auch in Kindertagesstat-
ten und Jugendfreizeiteinrichtungen, Ansprechpersonen fur Fragen des Kinderschut-
zes gibt, die entsprechend qualifiziert und ausgebildet sind.
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Der Fachbeirat empfiehlt daher die EinfUhrung von Ansprechpersonen in Kinder-
schutzfallen in den benannten Einrichtungen zur schnellen und kompetenten Unter-
stitzung bei entsprechenden Vorfallen und Situationen. Dabei geht es im Kern um
entsprechend ausgebildete Fachkrafte, die in Fragen des Kinderschutzes als zentra-
le Ansprechperson fungieren. Hierbei ist aus Sicht des Fachbeirates darauf zu ach-
ten, dass diese Fachkrafte nachhaltig in konsequent umzusetzende Schutzkonzepte
integriert sein mussen und Uber Zusatzqualifikationen im Kinderschutz verfluigen.

» Weiterentwicklung einer kindgerechten Justiz

Der Fachbeirat weist auf die wichtige multiprofessionelle und interdisziplinare Zusam-
menarbeit in existierenden sogenannten Childhood-Hausern hin (vgl. Abschnitt
4.3.1). Er betrachtet Angebote, die einen entsprechenden Ansatz verfolgen, als ziel-
fuhrend. Hierbei soll aber aus Sicht des Fachbeirats starker darauf hingewirkt wer-
den, dass bereits vorhandene Angebote und Strukturen im Kinderschutz sinnvoll ge-
nutzt und einbezogen werden.

Die themenoffene Debatte des Fachbeirates auf seinem Workshop hat im Rahmen
der Landeskinderschutzberichterstattung auch Fragestellungen in den Fokus ge-
ruckt, die in anderen Zusammenhangen noch nicht thematisiert wurden, weil sie
fachlich so speziell sind, dass eine inhaltliche Zuordnung schwierig ist oder die fachli-
che Befassung Expertise erfordert, die in klassischen Handlungsfeldern des Kinder-
schutz nicht von vornherein gegeben ist. Zu nennen sind hier:

» Aufklarung und Fortbildung zu Fetalen Alkohol-Spektrum-Stérungen (FASD)

Es wird wiederkehrend betont, wie viel Fortbildung und Aufklarung zum Thema
FASD (Fetale Alkoholspektrumstérung) in der Kinder- und Jugendhilfe und anderen
Hilfe- und Betreuungssystemen fir junge Menschen noch notwendig ist. Insbesonde-
re bei der Anbahnung und Vermittlung von Vollzeitpflegen fur junge Kinder ist dies
ein wichtiger Aspekt. Oftmals wird eine FASD erst im Laufe der Zeit deutlich und die
Kinder entwickeln starke Beeintrachtigungen oder gar korperliche und geistige Behin-
derungen und es kommt in Pflegefamilien haufig zu Be- oder Uberlastungssituatio-
nen bei allen Beteiligten. Derartige Entwicklungen besitzen unmittelbare Kinder-
schutzrelevanz. Zum einen kann es bei Uberlastungs- oder Uberforderungssituatio-
nen auf Seiten der Pflegeeltern zu kindeswohlgefahrdenden Handlungen kommen
oder derartige Situationen fiihren zu Abbrichen von Pflegeverhaltnissen und somit
Beziehungsabbriichen und insgesamt schwierigen Hilfeverlaufen, die dem Kindes-
wohl nicht dienen.

Der Fachbeirat pladiert dafir, diese Thematik in die Fortbildungskataloge fur Fach-
krafte der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere der Pflegekinderhilfe aufzunehmen.

» Starkung des medizinischen Kinderschutzes

Trotz aller vorhandenen Bemuhungen, gute und tragfahige Strukturen im medizini-
schen Kinderschutz zu etablieren und weiterzuentwickeln, wird im Fachdiskurs zu
Fragen des Kinderschutzes immer wieder darauf hingewiesen, so auch vom Fach-
beirat, dass es hier weiterer Anstrengungen bedarf.
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So wird es seitens des Fachbeirats als zielfUhrend angesehen, dass flachendeckend
konkrete MalRnahmen ergriffen werden, den medizinischen Kinderschutz zu starken.
Dies kann die Etablierung von Kinderschutzgruppen oder Kinderschutzbeauftragten
in Kliniken und weiteren medizinischen Einrichtungen beinhalten, aber auch MafRnah-
men im Bereich Fortbildung und Qualifizierung. Wie auch in anderen Bereichen sieht
der Fachbeirat hier einen Bedarf nach Fachkraften, die Uber entsprechende Zusatz-
qualifikationen im Kinderschutz verflgen.

Der Fachbeirat fordert das Land auf, entsprechende MalRnahmen zu férdern und zu
unterstutzen.

Ebenso wird das Thema medizinische Kindesmisshandlung (z.B. Minchhausen-
Stellvertretersyndrom) diskutiert. Fachkrafte im medizinischen Bereich aber auch in
der Kinder- und Jugendhilfe missen Uber Anzeichen und Hinweise aufgeklart wer-
den, entsprechende Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote missen umgesetzt
werden.

» Kinderschutz als Bestandteil der Landesjugendhilfeplanung

Der Fachbeirat stellt fest, dass Fragen des Kinderschutzes in der Landesjugendhilfe-
planung starker bertcksichtigt werden sollen. Er regt an, entsprechende MalRhahmen
und Angebote zu beférdern und zu unterstutzen. So kdnnen Kinderschutzmalinah-
men auch in der Landesjugendhilfeplanung weiterentwickelt werden.

9.10 Erwartungen des Fachbeirates an die Landesregierung und die Abgeord-
neten des schleswig-holsteinischen Landtages

Der Fachbeirat betont an dieser Stelle, dass die Umsetzung der Empfehlungen zur
Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Schleswig-Holstein, ohne die Bereitsstel-
lung entsprechender Ressourcen, nicht oder nur unzureichend gelingen kann. Der
Fachbeirat fordert die Landesregierung daher auf, fir eine auskdmmliche Ressour-
cenausstattung zu sorgen, damit die vielfaltigen Aufgaben im Kinderschutz auf allen
Ebenen erfullt werden konnen und eine qualitative Weiterentwicklung im Kinder-
schutz, im Sinne der Empfehlungen des Fachbeirates, in allen relevanten Hand-
lungsfeldern und Umsetzungsbereichen erfolgen kann.

Der Fachbeirat bittet die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages,
diese Umsetzung zu unterstitzen und nachhaltig zu beférdern.

Der Fachbeirat fordert die Landesregierung auf, den Transfer der Inhalte des Lan-
deskinderschutzberichtes sowie der Empfehlungen des Fachbeirates, zu gewahrleis-
ten und hierbei die vorhandenen Arbeitsgremien und -strukturen, Kooperationsbezu-
ge und Netzwerke zu nutzen sowie junge Menschen in fir sie passender und ange-
messener Form zu beteiligen.

Der Fachbeirat begrufdt in diesem Zusammenhang den von der Landesregierung ge-
planten landesweiten Kinderschutzgipfel im November 2026, der sich explizit mit den
hier vorgelegten Empfehlungen des Fachbeirates befassen wird und erhofft sich eine
breite Teilnahme der Politik und aller beteiligten Ressorts.
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10  Schlussbemerkung der Landesregierung

Die Landesregierung hat die Empfehlungen des Fachbeirates sowie den Hinweis, die
in Schleswig-Holstein vorhandenen Kinderschutzstrukturen zu starken und qualitativ
weiterzuentwickeln, zur Kenntnis genommen und bedankt sich fur das Engagement
des Fachbeirates.

Die Empfehlungen des Fachbeirates sind umfassend und machen einmal mehr deut-
lich, wie viele unterschiedliche Handlungsfelder und -ebenen im Kinderschutz beruhrt
sind und wer adressiert ist: Das Land, die Kommunen, die Trager sowie die weiteren
beteiligten Akteure. Ein nicht unwesentlicher Teil der fachlichen Anregungen wird
kontinuierlich in den zustandigen Landesministerien bereits umgesetzt. So bildet
bspw. die Landeskinderschutzberichterstattung seit dem ersten Bericht eine hoch-
wertige Grundlage, die jeweiligen Fortbildungskataloge anzupassen und liefert Anre-
gungen fur die Gestaltung des fachlichen Austausches auf Ebene der Kommunen.
Die vom Fachbeirat aufgebrachten Themen finden so Eingang in die jeweiligen Pla-
nungsprozesse auf Landes- und kommunaler Ebene oder geben Impulse fur entspre-
chende Initiativen in den Bund-Landergremien, z.B. in Hinblick auf bestimmte gesetz-
liche Initiativen oder Fachempfehlungen auf Bundesebene, z.B. im Rahmen der BAG
Landesjugendamter.

Die Landesregierung wird sich auf dem Kinderschutzgipfel im November 2026 inten-
siv mit den Inhalten des Berichtes sowie mit den Vorschlagen und Anregungen des
Fachbeirates beschaftigen und herausarbeiten, welche Vorschlage und Empfehlun-
gen aufgegriffen werden kénnen, soweit diese Angelegenheiten des Landes sind
bzw. soweit das Land hier konkrete Einflussmaoglichkeiten sieht.

Die vielfaltige und dynamische Entwicklung der gesetzlichen und finanziellen Rah-
menbedingungen auf Bundes- Lander sowie kommunaler Ebene wird hierbei berick-
sichtigt werden.
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Abkurzungen
Abb. Abbildung
Abs. Absatz
AG PKH Arbeitsgemeinschaft Pflegekinderhilfe
AGJF Arbeitsgemeinschaft Jugend und
Familie
AKJS Aktion Kinder- und Jugendschutz
AMIF Asyl-, Migrations- und Integrationsfond
ASD Allgemeiner Sozialer Dienst
B-L VW Bund-Lander Verwaltungsvereinbarung
BAG Bundesarbeitsgemeinschaft
BGH Blrgerliches Gesetzbuch
BKischG Bundeskinderschutzgesetz
BMFSFJ Bundesministerium flr Familie, Senioren, Frauen und Jugend
BVKJ Berufsverband der Kinder- und Jugendarzt*innen
BzgA Bundeszentrale flr gesundheitliche Aufklarung
Destatis Statistisches Bundesamt
DGKIM Deutsche Gesellschaft fur Kinderschutz in der Medizin
DGKJ Deutsche Gesellschaft fur Kinder- und Jugendmedizin
DGSPJ Deutsche Gesellschaft fur Sozialpadiatrie und Jugendmedizin
DKSB Deutscher Kinderschutzbund
DS Drucksache
DSA Digital Services Act
e.V. Eingetragener Verein
etal und andere
EU Europaische Union
FamHeb Familienhebammen
FamRZ Zeitschrift fur das gesamte Familienrecht
FAQ Frequently Ask Questions
FASD Fetale Alkoholspektrumstérung
FGKIKP Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfle-

ger
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FI.SH
GDG
GewaltHG
GFB
GG
gGmbH
GVG
GVOBI
HzE
InsoFa
IQSH
JFMK
JGG
JuF6G
KICK
KiSchG SH
Kiz
KJHG
KJSG
KJV
KJVO
KKG
KVSH
KWG
LAG
LASG
LaZuF
LHO
LSSH
LT-Drs
LV
LVwG

Fachkrafteinitiative Schleswig-Holstein

Gesetz uber den offentlichen Gesundheitsdienst
Gewalthilfegesetz

Gesundheitsorientierte Begleitung von Familien
Grundgesetz

Gemeinnutzige Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Gerichtsverfassungsgesetz

Gesetz- und Verordnungsblatt

Hilfen zr Erziehung

Insoweit erfahrene Fachkraft

Institut fur Qualitatsentwicklung an Schulen
Jugend- und Familienministerkonferenz
Jugendgerichtsgesetz

Jugendforderungsgesetz

Kinder- und Jugendweiterentwicklungsgesetz
Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein
Kinderschutz-Zentren

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Kinder- und Jugendstarkungsgesetz

Kinder- und Jugendvertretung

Kinder- und Jugendeinrichtungsverordnung
Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
Kassenarztliche Vereinigung Schleswig-Holstein
Kindeswohlgefahrdung
Landesarbeitsgemeinschaft

Landesamt fur Arbeitsschutz, Soziales und Gesundheit
Landesamt fur Zuwanderung und Fluchtlinge
Landeshaushaltsordnung

Landesstelle fir Suchtfragen Schleswig-Holstein
Landtagsdrucksache

Landesverband

Landesverwaltungsgesetz
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MBWFK
MJG
MSJFSIG

NZFH
PKS
SchulG
SER
SGB
SH
SIFC
SPFH
StGB
StPO
TV

u
UBSKM

UKE
UKSH
umA

UN

UN KRK

Ministerium fur Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur
Ministerium fur Justiz und Gesundheit

Ministerium fur Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration
und Gleichstellung

Nationales Zentrum fur Fruhe Hilfen
Polizeiliche Kriminalstatistik
Schulgesetz

Soziales Entschadigungsrecht
Sozialgesetzbuch
Schleswig-Holstein

Schulinterne Fachcurriculum
Sozialpadagogische Familienhilfe
Strafgesetzbuch
Strafprozessordnung

Verhaltnis zum Tater
Untersuchung

Unabhangige Bundesbauftragte gegen sexuellen Missbrauch von
Kindern und Jugendlichen

Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf
Universitatsklinikum Schleswig-Holstein
unbegleitete Minderjahrige

United Nations

UN-Kinderrechtskonvention

Quellen und Literatur
Amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik. Statistikamt Nord.

Bericht der Landesregierung zur Fachkrafte- und Ausbildungssituation sowie Umset-
zungsstrand von Strategien zur Fachkraftegewinnung im Bereich von Kindertages-
einrichtungen, Ganztagsbetreuung und Jugendhilfe 2024. DS 20/2433.

Bericht der Landesregierung zur Situation von Kindern und Jugendlichen bei Gefah-
ren fur ihr kdrperliches, geistiges oder seelisches Wohl 2010, DS 17/0382.

- 117 -



Drucksache 20/4482 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode

Bericht der Landesregierung zur Situation von Kindern und Jugendlichen bei Gefah-
ren fur ihr kdrperliches, geistiges oder seelisches Wohl 2016, DS 18/3910.

Bericht der Landesregierung zur Situation von Kindern und Jugendlichen bei Gefah-
ren fUr ihr kdrperliches, geistiges oder seelisches Wohl 2022, DS 19/03802.

Brazelton T. Gerry/Greenspan |. Stanley (2002): Die sieben Grundbedurfnisse von
Kindern. Was jedes Kind braucht, um gesund aufzuwachsen, gut zu lernen und gla-
cklich zu sein. Weinheim/Basel.

Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Strukturen, Verfahren und padagogischen
Prozessen in der Pflegekinderhilfe (Teil | und Il), Wiesbaden 2022.

Hack, Carmen (2026). Basiswissen ASD. Eine Einfuhrung. Stuttgart: Kohlhammer.

Hinweise des Landesjugendamtes zur zur Erstellung einer Einrichtungskonzeption
gemal Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (§ 45 SGB VIII)
2020 - Hinweise zur Erstellung einer Einrichtungskonzeption im Bereich Erziehungs-
hilfe zuletzt gedffnet 18.06.2026, 11.01 Uhr.

In Wirde. Mit Sicherheit. Schutzkonzept fur die Landesunterkinfte des Landesamts
fur Zuwanderung und Flichtlinge Schleswig-Holstein 2023: In Wirde. Mit Sicherheit.-
Schutzkonzept fiur die Landesunterkinfte des Landesamts flr Zuwanderung und
Flachtlinge Schleswig-Holstein. Zuletzt gedffnet 18.06.2026, 11.02 Uhr.

Jud, Andreas (2023). Uberblick zu Begriffen im Kontext von Kindesmisshandlung. In:
Fegert, Jorg M., Meysen, Thomas,Kindler, Heinz, Chauvré-Gerb, Katrin, Hoffmann,
Ulrike & Schumann, Eva (Hrsg.): Gute Kinderschutzverfahren. Tatsachenwissen-
schaftliche Grundlagen, rechtlicher Rahmen und Kooperation im familiengerichtlichen
Verfahren (S.237-245). Springer.

Kindler, Heinz, Lillig, Susanna, Bluml, Herbert, Meysen, Thomas & Werner, Annegret
(2006) (Hrsg.). Handbuch Kindeswohlgefahrdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner
Sozialer Dienst (ASD). Minchen: Deutsches Jugendinstitut e.V.

Leeb, Rebecca T., Paulozzi, Leonard, Melanson, Cindi, Simon, Thomas R. & Arias,
lleana (2008). Child maltreatment surveillance: Uniform definitions for public health
and recommended data elements, version 1.0. Atlanta (GA): Centers for Disease
Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control.

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 2025. Polizeiliche Kriminalstatistik 2025.

Leitfaden fur das Praventions- und Interventionskonzept 2025.
https://publikationen.igsh.de/paedagogik-praevention/id-08-2025.html zuletzt gedffnet
18.06.2026, 11.04 Uhr.

Maywald, J. (2019): 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention — kinderrechtliche Impulse
fur die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe. In: Forum Jugendhilfe. 3/2019, S. 44-51.

Maywald, Jorg (2012): Kindeswohlgefahrdung — vorbeugen, erkennen, handeln. Frei-
burg. S. 104.

-118 -


https://publikationen.iqsh.de/paedagogik-praevention/id-08-2025.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LAZUF/Aktuelles/_documents/Schutzkonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LAZUF/Aktuelles/_documents/Schutzkonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LAZUF/Aktuelles/_documents/Schutzkonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Downloads/jugendhilfe_Landesjugendamt_Hinweise_Einrichtungskonzeption.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Downloads/jugendhilfe_Landesjugendamt_Hinweise_Einrichtungskonzeption.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode Drucksache 20/4482

Maywald, Jorg (2002): Kindeswohl und Kindesrechte. In: Deutsche Liga fur das Kind
(Hrsg): Fruhe Kindheit. Ausgabe 4/02.

Rahmenvertrag SH nach § 131 SGB IX zur Erbringqung von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe) zuletzt getffnet am 18.06.2026, 11.04 Uhr.

Schone, Reinhardt (2023): Einschatzung von Gefahrdungsrisiken im Kontext mogli-
cher Kindeswohlgefahrdung. In: Joachim Merchel (Hrsg.). Handbuch Allgemeiner
Sozialer Dienst (ASD) 2023. Munchen.

-119 -


https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/M/menschenMitBehinderungen/Downloads/Landesrahmenvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/M/menschenMitBehinderungen/Downloads/Landesrahmenvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=7

	1 Einleitung und Berichtsauftrag
	1.1 Struktur und Aufbau des Berichtes

	2 Kinderschutzverständnis – Begriffe und Definitionen
	2.1 Definition Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung
	2.1.1 Kindeswohl
	2.1.2 Kindeswohlgefährdung
	2.1.3 Formen von Kindeswohlgefährdung


	3 Gesetzliche Grundlagen im Kinderschutz in Schleswig-Holstein
	3.1 Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
	3.2 Regelungen zur Stellung des Kindes
	3.3 Kinderschutzgesetz (KiSchG SH)
	3.4 Landesverordnung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Kinder- und Jugendeinrichtungsverordnung - KJVO)
	3.5 Kinderschutzregelungen im SGB VIII und KKG
	3.6 Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG)
	3.7 Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen
	3.8 Weitere kinderschutzrelevante gesetzliche Regelungen
	3.8.1 Gesetz für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt (Gewalthilfegesetz)
	3.8.1.1 § 201a Landesverwaltungsgesetz (LVwG)
	3.8.2 Schulgesetz Schleswig-Holstein
	3.8.3 Schutzregeln für Träger von Rehabilitationsmaßnahmen


	4 Umsetzungen der Empfehlungen des dritten Landeskinderschutzbericht
	4.1 Fachliche Weiterentwicklungs- und Forschungsbedarfe im Kinderschutz
	4.1.1 Frühe Hilfen
	4.1.2 Inklusiver Kinderschutz
	4.1.3 Migrations- und Kultursensibilität im Kinderschutz

	4.2 Kooperation und Vernetzung gem. §§ 8 und 12 KiSchG SH
	4.3 Kooperation und Vernetzung an der Schnittstelle Jugendhilfe und Justiz und kindgerechte Justiz
	4.3.1 Multiprofessionelle Kooperation im Childhood-Haus Flensburg
	4.3.2 Kindgerechte Justiz - Familiengerichtsbarkeit und Strafgerichtsbarkeit

	4.4 Kooperation und Vernetzung im medizinischen Kinderschutz
	4.5 Verbindliches Einladungswesen gem. § 7a GDG
	4.6 Fortbildungs- und Qualifikationsbedarfe
	4.6.1 Spezifische Schutzbedarfe und Schutzkonzepte
	4.6.2 Frühe Hilfen
	4.6.3 Fortbildungsbedarfe migrations- und kultursensibler Kinderschutz
	4.6.4 Fortbildungsbedarfe kindgerechte Justiz

	4.7 Stärkung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen
	4.8 Corona und die Folgen für Kinder, Jugendliche, Familien und die Hilfe- und Unterstützungssysteme

	5 Situationsbeschreibung – Zahlen und Daten zum Kinderschutz
	5.1 Kinderschutzrelevante Entwicklungen in den Hilfen zur Erziehung in Schleswig-Holstein
	5.2 Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche
	5.3 Mitteilungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII
	5.4 Familiengerichtliche Verfahren und Kindeswohlgefährdung
	5.5 Straftaten gegen Kinder und Jugendliche – Polizeiliche Kriminalstatistik
	5.6 Erinnerungen und Kreismeldungen nach § 7a GDG

	6 Beratungsstrukturen im Kinderschutz Schleswig-Holstein
	6.1 Grundsätzliche Merkmale
	6.2 Beratungen und Fachberatungen der Kinderschutz-Zentren
	6.2.1 Grundsätze der Arbeit der Kinderschutz-Zentren
	6.2.2 Entwicklung der Beratungs- und Fachberatungszahlen

	6.3 Beratungsstrukturen des Kinderschutzbundes Landesverband Schleswig-Holstein
	6.3.1 Grundsätze der Arbeit
	6.3.2 Entwicklung der Beratungs- und Fachberatungszahlen

	6.4 Prävention und Beratung - PETZE-Institut für Gewaltprävention
	6.5 Landesförderung der Beratungsangebote im Kinderschutz

	7 Situation in den stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
	7.1 Fachkräftemangel
	7.2 unbegleitete Minderjährige („umA“)
	7.3 Kinder und Jugendliche mit besonderen Herausforderungen
	7.4 Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten

	8 Umsetzung ausgewählter gesetzlicher Grundlagen
	8.1 Prävention und Frühe Hilfen
	8.1.1 Bundes- und Landesförderung
	8.1.2 Bundesstiftung Frühe Hilfen
	8.1.3 Landesprogramm Schutzengel
	8.1.4 Landeskoordinierung
	8.1.5 Umsetzung Förderbereiche Bundesstiftung Frühe Hilfen
	8.1.6 Quantitativer Ausbau der Frühen Hilfen in Schleswig-Holstein
	8.1.7 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung
	8.1.8 Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 2021-2022
	8.1.9 Aktuelle Herausforderungen in den Frühen Hilfen

	8.2 Kooperation und Vernetzung im Kinderschutz
	8.3 Fortbildung und Qualifizierung im Kinderschutz
	8.4 Institutionelle Schutzkonzepte in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
	8.4.1 Schutzkonzepte in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe
	8.4.2 Einrichtungen der Eingliederungshilfe
	8.4.3 Präventions- und Interventionskonzepte an Schulen

	8.5 Schutzkonzepte und Beteiligungsrechte in der Pflegekinderhilfe
	8.6 Schutzkonzept in den Landeseinrichtungen für Geflüchtete

	9 Empfehlungen des Fachbeirates zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes
	9.1 Krisenstrategie für die Kinder- und Jugendhilfe – Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates
	9.2 Kinder- und Jugendbeteiligung als Schutzfaktor – Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates
	9.3 Kinderschutzrelevante Auswirkungen des Fachkräftemangels in der Kinder- und Jugendhilfe – Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates
	9.4 Spezifische Schutzaspekte bei der Ausgestaltung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe – Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates
	9.5 Spezifische Hilfebedarfe besonders herausfordernder junger Menschen bei Systemversagen – Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates
	9.6 Schutz vor Gefährdungen im digitalen Raum, insbesondere sexualisierte Gewalt – Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates
	9.7 Netzwerke und Kooperationskreise gem. §§ 8 und 12 KiSchG SH – Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates
	9.8 Kinder als Betroffene häuslicher Gewalt, insbesondere bei Miterleben von Partnerschaftsgewalt – Anregungen und Empfehlungen des Fachbeirates
	9.9 Welche weiteren Themen sieht der Fachbeirat?
	9.10 Erwartungen des Fachbeirates an die Landesregierung und die Abgeordneten des schleswig-holsteinischen Landtages

	10 Schlussbemerkung der Landesregierung
	Abkürzungen
	Quellen und Literatur


